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I. ABSCHNITT 
 

Allgemeiner Teil 
 

 

§ 1.  
Geltungsbereich  
 

(1) Dieses Bundesgesetz gilt für das 
Lenken von Kraftfahrzeugen und das Ziehen 
von Anhängern entsprechend den Begriffs-
bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1967, 
BGBl. Nr. 267, auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr. 
 

(1a) Von der Anwendung der Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes sind aus-
genommen: 
1. Kraftfahrzeuge mit einer Bauartge-

schwindigkeit von nicht mehr als 10 
km/h und mit solchen Kraftfahrzeugen 
gezogene Anhänger; diese Fahrzeuge 
unterliegen jedoch den Bestimmungen 
der Abs. 5 und 6 sowie § 37 Abs. 1 und 
§ 37a; 

2. Transportkarren (§ 2 Abs. 1 Z 19 KFG 
1967), selbst fahrende Arbeitsmaschi-
nen (§ 2 Abs. 1 Z 21 KFG 1967), An-
hänger-Arbeitsmaschinen (§ 2 Abs. 1 
Z 22 KFG 1967) und Sonderkraftfahr-
zeuge (§ 2 Abs. 1 Z 23 KFG 1967), mit 
denen im Rahmen ihrer bestimmungs-
gemäßen Verwendung Straßen mit öf-
fentlichem Verkehr nur überquert oder 
auf ganz kurzen Strecken oder gemäß 
§ 50 Z 9 Straßenverkehrsordnung 1960 
– StVO 1960, BGBl. Nr. 159, als Bau-
stelle gekennzeichnete Strecken befah-
ren werden, und mit Transportkarren, 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen oder 
Sonderkraftfahrzeugen auf solchen 
Fahrten gezogene Anhänger; 

3. Kraftfahrzeuge, die bei einer kraftfahr-
sportlichen Veranstaltung und ihren 
Trainingsfahrten auf einer für den übri-
gen Verkehr gesperrten Straße ver-
wendet werden, für die Dauer einer sol-
chen Veranstaltung; 

4. nicht zum Verkehr zugelassene An-
hänger (§ 104 Abs. 5 dritter und vierter 
Satz sowie Abs. 7 KFG 1967); 

5. elektrisch angetriebene Fahrräder 
gemäß § 1 Abs. 2a KFG 1967; 

6. Heeresfahrzeuge (§ 2 Z 38 KFG 1967), 
diese Fahrzeuge unterliegen jedoch 
den Bestimmungen der §§ 22, 37 und 
38. 

 
(2) Alle personenbezogenen Bezeich-

nungen gelten gleichermaßen für Personen 
sowohl weiblichen als auch männlichen 
Geschlechts. 
 

(3) Das Lenken eines Kraftfahrzeuges 
und das Ziehen eines Anhängers ist, ausge-
nommen in den Fällen des Abs. 5, nur zuläs-
sig mit einer von der Behörde erteilten gülti-
gen Lenkberechtigung für die Klasse oder 
Unterklasse (§ 2), in die das Kraftfahrzeug 
fällt. Das Lenken von Feuerwehrfahrzeugen 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 28 KFG 1967 ist jedoch 
außerdem mit einer Lenkberechtigung für die 
Klasse B in Verbindung mit einem Feuer-
wehrführerschein (§ 32a) zulässig. Weiters 
ist das Ziehen von anderen als leichten 
Anhängern, die gemäß § 2 Abs. 1 Z 28 KFG 
1967 Feuerwehrfahrzeuge sind, mit Zugfahr-
zeugen für die Klassen C oder D oder die 
Unterklasse C1 zulässig, wenn der Besitzer 
einer Lenkberechtigung für die Klasse B+E 
einen Feuerwehrführerschein (§ 32a) besitzt.  

 
(4) Eine von einer zuständigen Behörde 

eines EWR-Staates ausgestellte Lenkbe-
rechtigung ist einer Lenkberechtigung ge-
mäß Abs. 3 gleichgestellt. Das Lenken von 
Kraftfahrzeugen mit einer solchen Lenkbe-
rechtigung ist jedoch nur zulässig, wenn der 
Lenker das in § 6 Abs. 1 genannte Mindest-
alter erreicht hat. Das Lenken eines Kraft-
fahrzeuges mit einer in einem Nicht-EWR-
Staat erteilten Lenkberechtigung ist nur im 
Rahmen der Bestimmungen des § 23 zuläs-
sig.  

 
(5) Eine Lenkberechtigung ist, unbe-

schadet der Bestimmungen des Abs. 6, nicht 
erforderlich für das Lenken von 
1. Kraftfahrzeugen mit einer Bauartge-

schwindigkeit von nicht mehr als 10 
km/h; 

2. Motorfahrrädern, die den Bestimmun-
gen des KFG 1967 unterliegen, sowie 
von vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen; 

3. Invalidenkraftfahrzeugen. 
 

(6) Das Lenken von Kraftfahrzeugen 
gemäß Abs. 5 ist jedoch nur zulässig, wenn: 
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1.  der Lenker eines in Abs. 5 Z 1 genann-
ten Kraftfahrzeuges das 16. Lebens-
jahr vollendet hat; 

2.  der Lenker eines der in Abs. 5 Z 2 und 
3 genannten Fahrzeuge das 15. Le-
bensjahr vollendet hat; der Lenker 
muss jedoch einen Mopedausweis 
(§ 31) besitzen, der zum Lenken des 
jeweiligen Fahrzeuges berechtigt. 

Der Besitz eines Mopedausweises zum 
Lenken von in Z 2 genannten Kraftfahrzeu-
gen ist nicht erforderlich, wenn der Lenker im 
Besitz einer Lenkberechtigung ist. 
 
 

§ 2.  
Umfang der Lenkberechtigung  
 

(1) Die Lenkberechtigung darf nur für 
folgende Klassen und Unterklassen von 
Kraftfahrzeugen gemäß § 2 KFG 1967 erteilt 
werden: 
1. Klasse A: 

a) Motorräder und Motorräder mit 
Beiwagen sowie 

b) Kraftfahrzeuge mit drei oder vier 
Rädern, deren Eigenmasse nicht 
mehr als 400 kg beträgt;  

Vorstufe A beschränkt die Lenkberechtigung 
für die Klasse A auf das Lenken von Leicht-
motorrädern. 
2. Klasse B: 

a) Kraftwagen mit nicht mehr als 
acht Plätzen für beförderte Per-
sonen außer dem Lenkerplatz 
und mit einer höchsten zulässi-
gen Gesamtmasse von nicht 
mehr als 3 500 kg, 

b) Kraftfahrzeuge mit drei Rädern, 
c) Krafträder mit einem Hubraum 

von nicht mehr als 125 ccm und 
einer Motorleistung von nicht 
mehr als 11 kW, wenn der Besit-
zer der Lenkberechtigung für die 
Klasse B 
aa) seit mindestens fünf Jahren 

ununterbrochen im Besitz 
einer gültigen Lenkberech-
tigung für die Klasse B ist,  

bb) sich nicht mehr in der Pro-
bezeit gemäß § 4 befindet,  

cc) nachweist, praktischen Un-
terricht im Lenken von de-

rartigen Krafträdern ge-
nommen zu haben und 

dd) der Code 111 in den Füh-
rerschein eingetragen ist. 

3.1. Klasse C: 
a) Kraftwagen mit nicht mehr als 

acht Plätzen für beförderte Per-
sonen außer dem Lenkerplatz 
und mit einer höchsten zulässi-
gen Gesamtmasse von mehr als 
3 500 kg, 

b) Sonderkraftfahrzeuge, 
c) Fahrzeuge der Klasse D - sofern 

keine Fahrgäste befördert werden 
- innerhalb Österreichs, wenn 
dem Lenker die Lenkerberechti-
gung für die Gruppe C gemäß 
§ 65 KFG 1967 erteilt wurde oder 
wenn der Lenker das 21. Lebens-
jahr vollendet hat und seit min-
destens zwei Jahren im Besitz ei-
ner Lenkberechtigung für die 
Klasse C ist und 
aa) es sich entweder um Über-

prüfungs- oder Begutach-
tungsfahrten zur Feststel-
lung des technischen Zu-
standes des Fahrzeuges 
handelt oder 

bb) zum Entfernen eines Bus-
ses aus der Gefahrenzone 
dient. 

3.2. Unterklasse C1: 
Kraftwagen der Klasse C mit einer höchsten 
zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 
7 500 kg. 
 
 
4.  Klasse D: 

a) Kraftwagen mit mehr als acht 
Plätzen für beförderte Personen 
außer dem Lenkerplatz, 

b) Sonderkraftfahrzeuge. 
5.  Klasse E:  
Kraftwagen, mit denen andere als leichte 
Anhänger gezogen werden; die Klasse E gilt 
nur in Verbindung mit einer Lenkberechti-
gung für die betreffende Fahrzeugklasse 
oder -unterklasse. 
6.  Klasse F: 

a) Zugmaschinen, 
b) Motorkarren, 
c) Selbst fahrende Arbeitsmaschi-

nen, 
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d) landwirtschaftliche selbst fahren-
de Arbeitsmaschinen, 

jeweils mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 50 km/h sowie 

e) Transportkarren 
f) Einachszugmaschinen, die mit 

einem anderen Fahrzeug oder 
Gerät so verbunden sind, dass 
sie mit diesem ein einziges Kraft-
fahrzeug bilden, das nach seiner 
Eigenmasse und seiner Bauart-
geschwindigkeit einer Zugma-
schine mit einer Bauartgeschwin-
digkeit von nicht mehr als 25 
km/h entspricht und 

g) Sonderkraftfahrzeuge. 
7. (Anm.: aufgehoben durch BGBl I 

2002/81.) 
 
(2) Das Ziehen eines Anhängers ist un-

ter Einhaltung der kraftfahrrechtlichen Be-
stimmungen abhängig vom Zugfahrzeug in 
folgendem Umfang gestattet: 
1. Klasse A: ein Anhänger gemäß § 104 

Abs. 5 KFG 1967; 
2. Klasse B: 

a) ein leichter Anhänger; 
b) ein Anhänger, dessen höchste 

zulässige Gesamtmasse die Ei-
genmasse des Zugfahrzeuges 
nicht übersteigt, sofern die Sum-
me der höchsten zulässigen Ge-
samtmassen beider Fahrzeuge 
höchstens 3 500 kg beträgt; 

3. Klassen C und D sowie Unterklasse 
C1: leichte Anhänger; 

4. Klasse B+E: Anhänger, die nicht unter 
Z 2 lit. a oder b fallen; 

5. Klassen C+E und D+E: alle Anhänger; 
6. Unterklasse C1+E: andere als leichte 

Anhänger, sofern die höchste zulässige 
Gesamtmasse des Anhängers die Ei-
genmasse des Zugfahrzeuges nicht 
übersteigt, wobei die Summe der höch-
sten zulässigen Gesamtmassen 
12 000 kg nicht übersteigen darf; 

7. Klasse F: in Verbindung mit einem in 
Abs. 1 Z 6 lit. a, b oder d genannten 
Zugfahrzeug: alle Anhänger; in Verbin-
dung mit einem in Abs. 1 Z 6 lit. c und g 
genannten Zugfahrzeug: Anhänger bis 
3 500 kg höchste zulässige Gesamt-
masse. 

8. (Anm.: aufgehoben durch BGBl I 
2002/81.) 

(3) Die Lenkberechtigung für eine Klas-
se umfasst auch die Lenkberechtigung für 
die entsprechende Unterklasse. Die Lenkbe-
rechtigung für die Klasse C oder die Unterk-
lasse C1 umfasst auch die Lenkberechtigung 
für die Klasse F. Die Lenkberechtigung für 
die Klassen C+E, D+E oder für die Unterk-
lasse C1+E umfasst auch die Lenkberechti-
gung für die Klasse B+E. Die Lenkberechti-
gung für die Klasse C+E umfasst auch die 
Lenkberechtigung für die Klasse D+E, wenn 
der Lenker die Lenkberechtigung für die 
Klasse D besitzt. Für die Anwendung des 
Abs. 1 gilt ein Gelenkkraftfahrzeug als Kraft-
wagen. Personen, die seit mindestens drei 
Jahren im Besitz einer gültigen Lenkberech-
tigung für die Klassen B und F sind, darf eine 
Lenkberechtigung für die Klasse B und E 
erteilt werden, wenn 
1. der Antragsteller glaubhaft macht, dass 

er in dieser Zeit auch andere als leichte 
Anhänger gezogen hat, 

2. keine Bedenken hinsichtlich der ge-
sundheitlichen Eignung bestehen und  

3. der Antragsteller die praktische Fahr-
prüfung erfolgreich abgelegt hat;  

§ 10 Abs. 2 ist nicht anzuwenden.  
 

(4) Folgende (Lenk-)Berechtigungen 
gelten nur für den Verkehr in Österreich und 
in jenen Staaten, die diese (Lenk-)Berech-
tigungen anerkannt haben: 
1. die Berechtigung, Kraftfahrzeuge mit 

drei oder vier Rädern, deren Eigen-
masse nicht mehr als 400 kg beträgt, 
mit einer Lenkberechtigung für die 
Klasse A zu lenken (Abs. 1 Z 1 lit. b), 

2. die Berechtigung, Krafträder mit einem 
Hubraum von nicht mehr als 125 ccm 
und einer Motorleistung von nicht mehr 
als 11 kW mit einer Lenkberechtigung 
für die Klasse B zu lenken (Abs. 1 Z 2 
lit. c), 

3. die vorgezogene Lenkberechtigung für 
die Klasse B (§ 19) bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres sowie 

4. die Klasse F. 
 

(5) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat durch Verord-
nung Umfang und Inhalt des praktischen 
Unterrichts gemäß Abs. 1 Z 2 lit. c festzuset-
zen. 
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§ 3.  
Allgemeine Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Lenkbe-
rechtigung  
 

(1) Eine Lenkberechtigung darf nur 
Personen erteilt werden, die: 
1. das für die angestrebte Klasse erforder-

liche Mindestalter erreicht haben (§ 6), 
2. verkehrszuverlässig sind (§ 7), 
3. gesundheitlich geeignet sind, ein Kraft-

fahrzeug zu lenken (§§ 8 und 9), 
4. fachlich zum Lenken eines Kraftfahr-

zeuges befähigt sind (§§ 10 und 11) 
und 

5. den Nachweis erbracht haben, in le-
bensrettenden Sofortmaßnahmen bei 
einem Verkehrsunfall oder, für die 
Lenkberechtigung für die Klasse D, in 
Erster Hilfe unterwiesen worden zu 
sein. 

 
(2) Personen, denen eine Lenkberech-

tigung mangels Verkehrszuverlässigkeit 
entzogen wurde, darf vor Ablauf der Entzie-
hungsdauer keine Lenkberechtigung erteilt 
werden. 
 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Sicherheit und Generationen, dem jeweiligen 
Stand der medizinischen Wissenschaft ent-
sprechend, durch Verordnung jene Institutio-
nen zu benennen, die befugt sind, die Un-
terweisung in lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen abzuhalten, sowie die näheren 
Bestimmungen festzusetzen über: 
1. den Inhalt und den zeitlichen Umfang 

der Unterweisung in lebensrettenden 
Sofortmaßnahmen gemäß Abs. 1 Z 5 
und 

2. den Nachweis darüber. 
 
 

§ 4.  
Lenkberechtigung für Anfänger 
(Probeführerschein)  
 

(1) Lenkberechtigungen für die Klassen 
A, B, C und D oder die Unterklasse C1, die 
Personen erteilt werden, die vorher keine in- 

oder ausländische Lenkberechtigung für eine 
dieser Klassen besessen haben, unterliegen 
einer Probezeit von zwei Jahren. Diese 
Probezeit ist in den Führerschein nicht ein-
zutragen. 
 

(2) Die Bestimmungen über den Probe-
führerschein gelten auch für Lenkberechti-
gungen von Personen, die ihren Wohnsitz 
(§ 5 Abs. 1 Z 1) innerhalb von zwei Jahren 
nach Erteilung ihrer ausländischen Lenkbe-
rechtigung nach Österreich verlegen; die 
Probezeit gilt für zwei Jahre ab Erteilung der 
ausländischen Lenkberechtigung. 
 

(3) Begeht der Besitzer der Lenkbe-
rechtigung innerhalb der Probezeit einen 
schweren Verstoß (Abs. 6) oder verstößt er 
gegen die Bestimmung des Abs. 7, so ist von 
der Behörde unverzüglich eine Nachschu-
lung anzuordnen, wobei die Rechtskraft der 
Bestrafung wegen eines schweren Versto-
ßes abzuwarten ist. Berufungen gegen die 
Anordnung der Nachschulung haben keine 
aufschiebende Wirkung. Mit der Anordnung 
einer Nachschulung verlängert sich die Pro-
bezeit jeweils um ein weiteres Jahr oder es 
beginnt eine neuerliche Probezeit von einem 
Jahr, wenn die Probezeit in der Zeit zwi-
schen der Deliktsetzung und der Anordnung 
der Nachschulung abgelaufen ist; die Ver-
längerung oder der Neubeginn der Probezeit 
ist von der Wohnsitzbehörde dem Führer-
scheinregister zu melden und in den Führer-
schein einzutragen. Der Besitzer des Probe-
führerscheines hat diesen bei der Behörde 
abzuliefern, die Behörde hat die Herstellung 
eines neuen Führerscheines gemäß § 13 
Abs. 6 in die Wege zu leiten. 
 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl I 
2002/81.) 
 

(5) Begeht der Besitzer der Lenkbe-
rechtigung innerhalb der dritten Verlänge-
rung der Probezeit einen neuerlichen Ver-
stoß gemäß Abs. 6 oder 7, so hat die Behör-
de das Vorliegen der gesundheitlichen Eig-
nung mittels eines amtsärztlichen Gutach-
tens abzuklären und dafür eine verkehrspsy-
chologische Untersuchung anzuordnen und 
gegebenenfalls die Lenkberechtigung zu 
entziehen. 
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(6) Als schwerer Verstoß gemäß Abs. 3 
gelten 
1. Übertretungen folgender Bestimmun-

gen der Straßenverkehrsordnung 1960 
- StVO 1960, BGBl. Nr. 159: 
a) § 4 Abs. 1 lit. a (Fahrerflucht), 
b) § 7 Abs. 5 (Fahren gegen die zu-

lässige Fahrtrichtung), 
c) § 16 Abs. 1 (Überholen unter ge-

fährlichen Umständen),  
d) § 16 Abs. 2 lit. a (Nichtbefolgen 

von gemäß § 52 lit. a Z 4a und 
Z 4c kundgemachten Überholver-
boten), 

e) § 19 Abs. 7 (Vorrangverletzung), 
f) §§ 37 Abs. 3, 38 Abs. 2a, 38 

Abs. 5 (Überfahren von „Halt“-
Zeichen bei geregelten Kreuzun-
gen), 

g) § 46 Abs. 4 lit. a und b (Fahren 
auf der falschen Richtungsfahr-
bahn auf Autobahnen); 

2. mit technischen Hilfsmitteln festgestell-
te Überschreitungen einer ziffernmäßig 
festgesetzten erlaubten Höchstge-
schwindigkeit im Ausmaß von 
a) mehr als 20 km/h im Ortsgebiet 

oder 
b) mehr als 40 km/h auf Freiland-

straßen; 
3. strafbare Handlungen gemäß den 

§§ 80, 81 oder 88 Strafgesetzbuch - 
StGB, BGBl. Nr. 60/1974, die beim 
Lenken eines Kraftfahrzeuges began-
gen wurden. 

 
(7) Während der Probezeit darf der 

Lenker ein Kraftfahrzeug nur in Betrieb neh-
men und lenken, wenn der Alkoholgehalt des 
Blutes nicht mehr als 0,1 g/l (0,1 Promille) 
oder der Alkoholgehalt der Atemluft nicht 
mehr als 0,05 mg/l beträgt. Er darf während 
der Fahrt - einschließlich der Fahrtunterbre-
chungen - keinen Alkohol zu sich nehmen. 
Verstöße gegen diese Bestimmungen sind 
nur mit der Anordnung einer Nachschulung 
(Abs. 3) zu ahnden, sofern nicht auch ein 
Verstoß gegen die StVO 1960 oder § 14 
Abs. 8 vorliegt. 

 
(8) Die Kosten der Nachschulung sind 

vom Nachzuschulenden zu tragen. Kommt 
der Besitzer der Lenkberechtigung der 
Anordnung zur Nachschulung nicht innerhalb 

von vier Monaten nach, so ist gemäß § 24 
Abs. 3 siebenter Satz vorzugehen. 
 

(9) Die Nachschulung darf nur von ge-
mäß § 36 hiezu ermächtigten Einrichtungen 
durchgeführt werden. Der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie hat, 
dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und 
Technik entsprechend, durch Verordnung die 
näheren Bestimmungen festzusetzen über 
1. die Voraussetzungen räumlicher und 

personeller Art für die Ermächtigung zur 
Nachschulung, 

2. die fachlichen Voraussetzungen für die 
zur Nachschulung Berechtigten, 

3. den Inhalt und zeitlichen Umfang der 
Nachschulung, 

4. die Meldepflichten an die Behörde und 
5. die Kosten der Nachschulung. 

 
 

§ 4a. 
Zweite Ausbildungsphase - 
Allgemeines  
 

(1) Besitzer einer Lenkberechtigung für 
die Klassen A oder B haben unbeschadet 
der Bestimmungen des § 4c Abs. 3 anläss-
lich des erstmaligen Erwerbes jeder dieser 
Lenkberechtigungsklasse(n) innerhalb des in 
§ 4b Abs. 1 bis 3 vorgesehenen Zeitraumes 
eine zweite Ausbildungsphase zu durchlau-
fen. Jene Personen, die gleichzeitig eine 
Lenkberechtigung für die Klasse A und für 
die Klasse B erworben haben, haben die 
zweite Ausbildungsphase für jede dieser 
Klassen zu durchlaufen. 

 
(2) Ausgenommen von den Bestim-

mungen über die zweite Ausbildungsphase 
sind Besitzer von ausländischen EWR- oder 
Nicht-EWR-Lenkberechtigungen, die ihren 
Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) nach dem Erwerb 
ihrer Lenkberechtigung im Ausland nach 
Österreich verlegen, selbst wenn eine öster-
reichische Lenkberechtigung gemäß § 23 
Abs. 3 erteilt wurde. 

 
(3) Hat der Besitzer einer österreichi-

schen Lenkberechtigung für die Klasse A 
oder B seinen Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) ins 
Ausland verlegt und ihn anschließend wieder 
in Österreich begründet, ist der Betreffende 
zur Absolvierung der zweiten Ausbildungs-
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phase nur dann verpflichtet, wenn zum Zeit-
punkt der Wiederbegründung des Wohnsit-
zes (§ 5 Abs. 1 Z 1) der Erwerb der Lenkbe-
rechtigung nicht länger als zwölf Monate 
zurückliegt. 
 

(4) Im Rahmen der zweiten Ausbil-
dungsphase sind  
1. Perfektionsfahrten auf Straßen mit 

öffentlichem Verkehr und 
2. ein Fahrsicherheitstraining, das  
3. ein verkehrspsychologisches Gruppen-

gespräch beinhaltet 
gemäß den Bestimmungen des § 4b zu 
absolvieren. 
 

(5) Perfektionsfahrten sind von Fahr-
schulen unter Anleitung eines geeigneten 
Ausbildners abzuhalten. Die Perfektionsfahrt 
umfasst 
1. eine Fahrt im Beisein des Ausbildners 

und 
2. ein Gespräch mit dem Ausbildner.  
Die Perfektionsfahrt gilt als Ausbildungsfahrt. 
Eine Durchführung der Perfektionsfahrt ist 
zulässig, auch wenn der Betreffende nicht im 
Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. 
 

(6) Das Fahrsicherheitstraining ist unter 
der Leitung eines besonders geeigneten 
Instruktors durchzuführen. Zur Durchführung 
des Fahrsicherheitstrainings sind befugt: 
1. Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern 

sofern sie im Kraftfahrbeirat vertreten 
sind und 

2. Fahrschulen,  
die über die erforderlichen Voraussetzungen 
verfügen. 
Das Fahrsicherheitstraining hat auf einem 
geeigneten Übungsgelände stattzufinden. 
Die besondere Eignung der durchführenden 
Stellen sowie der durchführenden Instrukto-
ren wird durch eine Kommission, bestehend 
aus je einem Vertreter der in Z 1 und 2 ge-
nannten Stellen sowie einem Vertreter einer 
für Verkehrssicherheitsfragen zuständigen 
Institution sowie allenfalls zwei vom Bun-
desministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie zu entsendenden Vertretern 
festgestellt. Die Kommission wird vom Bun-
desminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie für die Dauer von fünf Jahren 
bestellt. Die Entscheidungen der Kommissi-
on sind zu dokumentieren und auf Verlangen 
der Behörde sind die entsprechenden Unter-

lagen der Behörde zur Verfügung zu stellen. 
Entscheidet die Kommission, dass bei einer 
durchführenden Stelle oder bei einem In-
struktor die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zur Durchführung von Fahrsicherheits-
trainings nicht gegeben sind oder entschei-
det die Kommission nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Einbringen des Ansu-
chens, so kann der Betreffende von der 
Behörde eine Entscheidung über sein Ansu-
chen verlangen. Ergibt die Prüfung durch die 
Behörde, dass dem Antrag stattzugeben ist, 
hat die Behörde die Zuständigkeit der Kom-
mission zur Entscheidung festzustellen. 
Diese hat unverzüglich zu entscheiden. 
Ergibt die Prüfung der Behörde, dass dem 
Antrag nicht stattzugeben ist, hat die Behör-
de über den Antrag mit Bescheid abzuspre-
chen. Für diese Erledigung ist ein Aufwand-
ersatz zu entrichten, der der Gebietskörper-
schaft gebührt, die den Aufwand für die 
Behörde zu tragen hat, die das Ansuchen 
der durchführenden Stelle oder des Instruk-
tors inhaltlich prüft.  
 

(7) Das verkehrspsychologische Grup-
pengespräch ist unter der Leitung eines 
besonders ausgebildeten Psychologen 
durchzuführen. 
 
 

§ 4b. 
Zweite Ausbildungsphase - 
Konkrete Inhalte 
 

(1) Die zweite Ausbildungsphase für ei-
nen Besitzer der Lenkberechtigung für die 
Klasse B hat - unbeschadet des Abs. 2 - 
folgende Inhalte in der genannten Reihenfol-
ge zu umfassen: 
1. eine Perfektionsfahrt im Zeitraum von 

zwei bis vier Monaten nach dem Er-
werb der Lenkberechtigung; 

2. ein Fahrsicherheitstraining und ein 
verkehrspsychologisches Gruppenge-
spräch, das beides an einem Tag ab-
zuhalten ist, im Zeitraum von drei bis 
neun Monaten nach dem Erwerb der 
Lenkberechtigung sowie  

3. eine weitere Perfektionsfahrt im Zeit-
raum von sechs bis zwölf Monaten 
nach dem Erwerb der Lenkberechti-
gung. 
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Diese Bestimmungen gelten auch für den 
Fall, dass der Betreffende bei Erwerb der 
Lenkberechtigung für die Klasse B bereits im 
Besitz der Lenkberechtigung für die Klasse A 
ist. Zwischen der Perfektionsfahrt gemäß Z 1 
und der Perfektionsfahrt gemäß Z 3 hat ein 
Zeitraum von mindestens drei Monaten zu 
liegen. 
 

(2) Die zweite Ausbildungsphase für ei-
nen Besitzer einer vorgezogenen Lenkbe-
rechtigung für die Klasse B hat folgende 
Inhalte in der genannten Reihenfolge zu 
umfassen: 
1. ein Fahrsicherheitstraining und ein 

verkehrspsychologisches Gruppenge-
spräch, das beides an einem Tag ab-
zuhalten ist, im Zeitraum von drei bis 
neun Monaten nach dem Erwerb der 
Lenkberechtigung sowie 

2. eine Perfektionsfahrt im Zeitraum von 
sechs bis zwölf Monaten nach dem Er-
werb der Lenkberechtigung.  

Diese Bestimmungen gelten auch für den 
Fall, dass der Betreffende bei Erwerb der 
Lenkberechtigung für die Klasse B bereits im 
Besitz der Lenkberechtigung für die Klasse A 
ist. 
 

(3) Die zweite Ausbildungsphase für ei-
nen Besitzer einer Lenkberechtigung für die 
Klasse A hat ein Fahrsicherheitstraining und 
ein verkehrspsychologisches Gruppenge-
spräch, das beides an einem Tag abzuhalten 
ist, zu umfassen. Diese zweite Ausbildungs-
phase ist im Zeitraum von drei bis zu neun 
Monaten nach Erwerb der Lenkberechtigung 
für die Klasse A zu absolvieren. Diese Be-
stimmungen gelten auch für den Fall, dass 
der Betreffende bei Erwerb der Lenkberech-
tigung für die Klasse A bereits im Besitz der 
Lenkberechtigung für die Klasse B ist. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat durch Verord-
nung die näheren Bestimmungen festzuset-
zen über: 
1. den Inhalt, den Umfang und den Ablauf 

der Perfektionsfahrten;  
2. den Inhalt, den Umfang und Ablauf des 

Fahrsicherheitstrainings sowie die 
sachlichen und persönlichen Voraus-
setzungen zur Durchführung des Fahr-
sicherheitstrainings;  

3. die Zusammensetzung und die Ent-
scheidungsfindung der in § 4a Abs. 6 
genannten Kommission; 

4. den Inhalt und den Umfang des ver-
kehrspsychologischen Gruppenge-
sprächs sowie die persönlichen Vor-
aussetzungen zur Durchführung des 
verkehrspsychologischen Gruppenge-
sprächs und 

5. die Höhe des in § 4a Abs. 6 genannten 
Aufwandersatzes. 

 
 

§ 4c. 
Zweite Ausbildungsphase - Ver-
fahren 
 

(1) Die jeweils durchführende Stelle hat 
die Absolvierung der einzelnen in § 4b ge-
nannten Stufen der zweiten Ausbildungs-
phase im Führerscheinregister einzutragen 
und dem Teilnehmer eine Bestätigung über 
die Absolvierung der jeweiligen Stufe aus-
zustellen, wobei das Fahrsicherheitstraining 
und das verkehrspsychologische Gruppen-
gespräch als Einheit anzusehen sind und 
von der das Fahrsicherheitstraining durch-
führenden Stelle einzutragen und zu bestäti-
gen sind. Zu diesem Zweck ist von der Bun-
desrechenzentrum GmbH die Anbindung der 
Fahrschulen und der in § 4a Abs. 6 Z 1 
genannten Vereine an das Führerscheinre-
gister zu ermöglichen. 

 
(2) Werden eine oder mehrere der in 

§ 4b genannten Stufen unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 3 nicht innerhalb 
von zwölf Monaten (neun Monaten im Fall 
der Klasse A) nach Erteilung der Lenkbe-
rechtigung absolviert, ist der Führerschein-
besitzer zwölf Monate (neun Monate im Fall 
der Klasse A) nach Erteilung der Lenkbe-
rechtigung darüber zu verständigen. In die-
sem Schreiben ist auf die Verlängerung der 
Probezeit hinzuweisen, wenn die Absolvie-
rung der fehlenden Stufe(n) nicht innerhalb 
von vier Monaten nachgewiesen wird, sowie 
auf die Entziehung der Lenkberechtigung, 
wenn die Absolvierung der fehlenden Stu-
fe(n) nicht innerhalb einer weiteren Frist von 
vier Monaten nachgewiesen wird. Werden 
die fehlenden Stufe(n) nicht innerhalb von 
vier Monaten nach Ablauf der im ersten Satz 
genannten Fristen absolviert, hat die Behör-
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de dem Betreffenden ausschließlich die 
Absolvierung dieser Stufe(n) anzuordnen. 
Mit der Anordnung der Absolvierung der 
fehlenden Stufe(n) verlängert sich die Pro-
bezeit unter sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen des § 4 Abs. 3 zweiter bis 
vierter Satz. Kommt der Besitzer der Lenkbe-
rechtigung der Anordnung der Absolvierung 
der fehlenden Stufe(n) nicht innerhalb von 
weiteren vier Monaten nach, ist gemäß § 24 
Abs. 3 achter Satz vorzugehen. Die Behörde 
kann auf Antrag für eine angemessene Zeit 
von der Entziehung der Lenkberechtigung 
absehen, wenn die betreffende Person be-
sonders berücksichtigungswürdige Gründe 
nachweist aus denen hervorgeht, dass sie 
innerhalb der festgesetzten Frist den oder 
die fehlenden Teil(e) nicht absolvieren konn-
te. Hat der Betreffende in der Zwischenzeit 
seinen Hauptwohnsitz verlegt, hat die Be-
hörde gegebenenfalls das Verfahren an die 
nunmehr zuständige Behörde abzutreten. 
 

(3) Wurde die Lenkberechtigung auf 
mehr als 18 Monate entzogen, so ist die 
zweite Ausbildungsphase nach einer even-
tuellen Wiedererteilung der Lenkberechti-
gung zu durchlaufen, sofern sie nicht bereits 
im Rahmen der Ersterteilung der Lenkbe-
rechtigung absolviert wurde. 

 
 

§ 5. 
Verfahren bei der Erteilung 
einer Lenkberechtigung 

 
(1) Ein Antrag auf Erteilung einer Lenk-

berechtigung darf nur gestellt werden, wenn 
der Antragsteller 
1. seinen Wohnsitz im Sinne des Art. 9 der 

Richtlinie 91/439/EWG des Rates über 
den Führerschein ABl. Nr. 237 vom 24. 
August 1991 in Österreich hat (Abs. 2), 

2. das für die Absolvierung der Fahraus-
bildung erforderliche Mindestalter (§ 6 
Abs. 2) erreicht hat und 

3. noch keine Lenkberechtigung für die 
angestrebte Klasse oder Unterklasse 
besitzt. 

Der Bewerber um eine Lenkberechtigung hat 
den Antrag auf Erteilung einer Lenkberechti-
gung und Ausdehnung einer Lenkberechti-
gung auf andere Klassen oder Unterklassen 
bei der von ihm besuchten Fahrschule seiner 

Wahl mit Sitz im Bundesgebiet einzubringen. 
Die Fahrschule hat den Antrag unverzüglich, 
spätestens am nächsten Arbeitstag im Füh-
rerscheinregister zu erfassen. Mit Erfassen 
des Antrages im Führerscheinregister durch 
die Fahrschule gilt der Antrag als eingelangt. 
Über diesen Antrag hat die Behörde zu 
entscheiden, in deren Sprengel die vom 
Antragsteller besuchte Fahrschule ihren Sitz 
hat. In den Fällen, in denen für die Erteilung 
einer Lenkberechtigung eine Ausbildung in 
der Fahrschule nicht zwingend vorgeschrie-
ben ist oder bei Anträgen auf Eintragung des 
Zahlencodes 111 hat der Antragsteller den 
Antrag bei einer Führerscheinbehörde seiner 
Wahl einzubringen. 

 
(2) Ein Wohnsitz in Österreich gemäß 

Abs. 1 Z 1 liegt vor, wenn sich die betreffen-
de Person innerhalb der letzten zwölf Mona-
te nachweislich während mindestens 185 
Tagen in Österreich aufgehalten hat oder 
glaubhaft macht, dass sie beabsichtigt, sich 
für mindestens 185 Tage in Österreich auf-
zuhalten. 
 

(3) Die Behörde kann bei festgestellten 
Mängeln gegenüber der Fahrschule Anord-
nungen hinsichtlich der Entgegennahme der 
Anträge, Eintragungen der Daten im Führer-
scheinregister und anderer mit der Abwick-
lung des Erteilungsverfahrens in Zusam-
menhang stehender Angelegenheiten tref-
fen. Die Fahrschule hat den Anordnungen 
der Behörde unverzüglich zu entsprechen. 
 

(4) Die Lenkberechtigung ist zu erteilen, 
wenn das in den §§ 6 bis 11 angeführte 
Verfahren ergibt, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung vorliegen. Sind seit der 
Einbringung des Antrages auf Erteilung der 
angestrebten Lenkberechtigung mehr als 18 
Monate verstrichen, so hat die Behörde 
neuerlich zu prüfen, ob der Antragsteller 
verkehrszuverlässig ist. 
 

(5) Die Lenkberechtigung ist, soweit 
dies auf Grund des ärztlichen Gutachtens 
oder wegen der Art der Lenkberechtigung 
nach den Erfordernissen der Verkehrssi-
cherheit nötig ist, unter den entsprechenden 
Befristungen, Auflagen oder zeitlichen, örtli-
chen oder sachlichen Beschränkungen der 
Gültigkeit zu erteilen (§ 8 Abs. 3 Z 2). Perso-
nen, die nach dem ärztlichen Gutachten 
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„beschränkt geeignet“ sind, darf nur eine 
eingeschränkte Lenkberechtigung erteilt 
werden, die ausschließlich zum Lenken 
eines oder mehrerer, auf Grund der Beo-
bachtungsfahrt bestimmter Ausgleichkraft-
fahrzeuge berechtigt (§ 9 Abs. 5). Die auf-
grund des ärztlichen Gutachtens erforderli-
chen Befristungen, Beschränkungen oder 
Auflagen sind dem Antragsteller von der 
Behörde zur Kenntnis zu bringen. 
 

(6) Im Fall der Ausdehnung einer Lenk-
berechtigung auf weitere im § 2 Abs. 1 ange-
führte Klassen oder Unterklassen ist ein 
neuerliches ärztliches Gutachten vom Ant-
ragsteller nur dann vorzulegen, wenn das 
letzte ärztliche Gutachten im Zeitpunkt der 
Entscheidung älter als 18 Monate ist oder 
die Ausdehnung der Lenkberechtigung für 
die Klasse B auf die Klassen C oder D oder 
die Unterklasse C1 beantragt wurde. 
 

(7) Vor der Erteilung einer Lenkberech-
tigung an einen Antragsteller aus einem 
anderen EWR-Staat, der seinen Wohnsitz 
(Abs. 1 Z 1) nach Österreich verlegt hat, hat 
sich die Behörde durch Anfrage bei der 
zuständigen Behörde des Herkunftsstaates 
des Antragstellers zu vergewissern, dass 
dieser keine Lenkberechtigung für die betref-
fende Klasse oder Unterklasse besitzt. 
 
 

II. ABSCHNITT 
 

Voraussetzungen für die 
Erteilung einer 

Lenkberechtigung 
 
 

§ 6. 
Mindestalter 
 

(1) Für die Erteilung einer Lenkberech-
tigung gelten folgende Anforderungen an 
das Mindestalter: 
1. vollendetes 16. Lebensjahr: Klasse F, 

beschränkt auf landwirtschaftliche 
Fahrzeuge unter Nachweis der erfor-
derlichen geistigen und körperlichen 
Reife und unter Vorschreibung von 
nach den Erfordernissen der Verkehrs- 

und Betriebssicherheit nötigen Aufla-
gen oder zeitlichen, örtlichen oder 
sachlichen Beschränkungen der Gültig-
keit dieser Lenkberechtigung. 

2. vollendetes 17. Lebensjahr: vorgezo-
gene Klasse B (§ 19). 

3. vollendetes 18. Lebensjahr: 
a) Klasse A, eingeschränkt auf die 

Vorstufe A; 
b) Klassen B und B+E; 
c) Klassen C und C+E (einge-

schränkt auf die Unterklassen C1 
und C1+E ausgenommen in den 
Fällen des § 20 Abs. 2 und 3); 

d) Unterklassen C1 und C1+E;  
e) Klasse F. 

4. vollendetes 21. Lebensjahr: 
a) Klasse A (ohne Vorstufe A); 
b) Klassen D und D+E. 

 
(2) Bewerber um eine Lenkberechti-

gung dürfen unbeschadet der Bestimmun-
gen des Abs. 5, des § 18 Abs. 1a und des 
§ 19 Abs. 1 frühestens sechs Monate vor 
Vollendung des für die angestrebte Lenkbe-
rechtigung erforderlichen Mindestalters mit 
der theoretischen und praktischen Ausbil-
dung in Fahrschulen beginnen. 

 
(3) Bewerber um eine Lenkberechti-

gung dürfen bei Fahrten, die sie im Zuge 
ihrer Ausbildung durchführen, ein Kraftfahr-
zeug nur in Betrieb nehmen und lenken, 
wenn der Alkoholgehalt des Blutes nicht 
mehr als 0,1 g/l (0,1 Promille) oder der Alko-
holgehalt der Atemluft nicht mehr als 0,05 
mg/l beträgt. Diese Bestimmung gilt eben-
falls für Besitzer einer Lenkberechtigung für 
die Klasse F bis zur Vollendung des 20. 
Lebensjahres. 
 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I 
Nr. 152/2005.) 
 

(5) Für Lehrlinge für den Beruf „Berufs-
kraftfahrer“ gemäß der Verordnung des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angele-
genheiten, BGBl. Nr. 902/1995, gilt abwei-
chend von den Abs. 2 und 4: 
1. die Ausbildung gemäß Abs. 2 für die 

Lenkberechtigung für die Klassen B 
und C darf frühestens sechs Monate 
vor Vollendung des 17. Lebensjahres 
begonnen werden; 
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2. mit Vollendung des 17. Lebensjahres 
dürfen die Lehrfahrten gemäß § 122a 
KFG 1967 auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr durchgeführt werden; 

3. die theoretische Fahrprüfung darf frü-
hestens mit Vollendung des 17. Le-
bensjahres, die praktische Fahrprüfung 
frühestens vier Monate vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres abgelegt werden. 

 
 

§ 7. 
Verkehrszuverlässigkeit 
 

(1) Als verkehrszuverlässig gilt eine 
Person, wenn nicht auf Grund erwiesener 
bestimmter Tatsachen (Abs. 3) und ihrer 
Wertung (Abs. 4) angenommen werden 
muss, dass sie wegen ihrer Sinnesart beim 
Lenken von Kraftfahrzeugen 
1. die Verkehrssicherheit insbesondere 

durch rücksichtsloses Verhalten im 
Straßenverkehr oder durch Trunkenheit 
oder einen durch Suchtmittel oder 
durch Medikamente beeinträchtigten 
Zustand gefährden wird, oder 

2. sich wegen der erleichternden Umstän-
de, die beim Lenken von Kraftfahrzeu-
gen gegeben sind, sonstiger schwerer 
strafbarer Handlungen schuldig ma-
chen wird. 

 
(2) Handelt es sich bei den in Abs. 3 

angeführten Tatbeständen um Verkehrsver-
stöße oder strafbare Handlungen, die im 
Ausland begangen wurden, so sind diese 
nach Maßgabe der inländischen Rechtsvor-
schriften zu beurteilen. 
 

(3) Als bestimmte Tatsache im Sinne 
des Abs. 1 hat insbesondere zu gelten, wenn 
jemand: 
1. ein Kraftfahrzeug gelenkt oder in Be-

trieb genommen und hiebei eine Über-
tretung gemäß § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 
1960 begangen hat, auch wenn die Tat 
nach § 83 Sicherheitspolizeigesetz - 
SPG, BGBl. Nr. 566/1991, zu beurteilen 
ist; 

2. beim Lenken eines Kraftfahrzeuges in 
einem durch Alkohol oder Suchtmittel 
beeinträchtigten Zustand auch einen 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Hand-

lung verwirklicht hat und diese Tat da-
her auf Grund des § 99 Abs. 6 lit. c 
StVO 1960 nicht als Verwaltungsüber-
tretung zu ahnden ist; 

3. als Lenker eines Kraftfahrzeuges durch 
Übertretung von Verkehrsvorschriften 
ein Verhalten setzt, das an sich geeig-
net ist, besonders gefährliche Verhält-
nisse herbeizuführen, oder mit beson-
derer Rücksichtslosigkeit gegen die für 
das Lenken eines Kraftfahrzeuges 
maßgebenden Verkehrsvorschriften 
verstoßen hat; als Verhalten, das ge-
eignet ist, besonders gefährliche Ver-
hältnisse herbeizuführen, gelten insbe-
sondere erhebliche Überschreitungen 
der jeweils zulässigen Höchstge-
schwindigkeit vor Schulen, Kindergär-
ten und vergleichbaren Einrichtungen 
sowie auf Schutzwegen oder Radfah-
rerüberfahrten, das Übertreten von 
Überholverboten bei besonders 
schlechten oder bei weitem nicht aus-
reichenden Sichtverhältnissen, das 
Nichteinhalten des zeitlichen Sicher-
heitsabstandes beim Hintereinander-
fahren, sofern der zeitliche Sicherheits-
abstand eine Zeitdauer von 0,2 Sekun-
den unterschritten hat und die Übertre-
tung mit technischen Messgeräten fest-
gestellt wurde, oder das Fahren gegen 
die Fahrtrichtung auf Autobahnen; 

4. die jeweils zulässige Höchstgeschwin-
digkeit im Ortsgebiet um mehr als 40 
km/h oder außerhalb des Ortsgebiets 
um mehr als 50 km/h oder eine Ge-
schwindigkeit von 180 km/h überschrit-
ten hat und diese Überschreitung mit 
einem technischen Hilfsmittel festges-
tellt wurde; 

5. es unterlassen hat, nach einem durch 
das Lenken eines Kraftfahrzeuges 
selbst verursachten Verkehrsunfall, bei 
dem eine Person verletzt wurde, sofort 
anzuhalten oder erforderliche Hilfe zu 
leisten oder herbeizuholen; 

6. ein Kraftfahrzeug lenkt; 
a) trotz entzogener Lenkberechti-

gung oder Lenkverbotes oder 
trotz vorläufig abgenommenen 
Führerscheines oder 

b) wiederholt ohne entsprechende 
Lenkberechtigung für die betref-
fende Klasse; 
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7. wiederholt in einem die Zurechnungs-
fähigkeit ausschließenden Rauschzu-
stand eine strafbare Handlung began-
gen hat (§ 287 StGB und § 83 SPG), 
unbeschadet der Z 1; 

8. eine strafbare Handlung gegen die 
sexuelle Integrität und Selbstbestim-
mung gemäß den §§ 201 bis 207 oder 
217 StGB begangen hat; 

9. eine strafbare Handlung gegen Leib 
und Leben gemäß den §§ 75, 76, 84 
bis 87 StGB oder wiederholt gemäß 
dem § 83 StGB begangen hat; 

10. eine strafbare Handlung gemäß den 
§§ 102 (erpresserische Entführung), 
131 (räuberischer Diebstahl), 142 und 
143 (Raub und schwerer Raub) StGB 
begangen hat; 

11. eine strafbare Handlung gemäß §§ 28 
Abs. 2 bis 5 oder 31 Abs. 2 Suchtmit-
telgesetz - SMG, BGBl. I Nr. 112/1997, 
begangen hat; 

12. die Auflage ärztlicher Kontrolluntersu-
chungen als Lenker eines Kraftfahr-
zeuges nicht eingehalten hat; 

13. sonstige vorgeschriebene Auflagen als 
Lenker eines Kraftfahrzeuges wieder-
holt nicht eingehalten hat; 

14. wegen eines Deliktes gemäß § 30a 
Abs. 2 rechtskräftig bestraft wird und 
bereits zwei oder mehrere zu berück-
sichtigende Eintragungen (§ 30a Abs. 
4) vorgemerkt sind oder 

15. wegen eines Deliktes gemäß § 30a 
Abs. 2 rechtskräftig bestraft wird, ob-
wohl gegenüber ihm zuvor bereits ein-
mal aufgrund eines zu berücksichtigen-
den Deliktes eine besondere Maßnah-
me gemäß § 30b Abs. 1 angeordnet 
worden ist oder gemäß § 30b Abs. 2 
von der Anordnung einer besonderen 
Maßnahme Abstand genommen wurde. 
 
(4) Für die Wertung der in Abs. 1 ge-

nannten und in Abs. 3 beispielsweise ange-
führten Tatsachen sind deren Verwerflich-
keit, die Gefährlichkeit der Verhältnisse, 
unter denen sie begangen wurden, die sei-
ther verstrichene Zeit und das Verhalten 
während dieser Zeit maßgebend, wobei bei 
den in Abs. 3 Z 14 und 15 genannten be-
stimmten Tatsachen die seither verstrichene 
Zeit und das Verhalten während dieser Zeit 
nicht zu berücksichtigen ist. 

 

(5) Strafbare Handlungen gelten jedoch 
dann nicht als bestimmte Tatsachen im 
Sinne des Abs. 1, wenn die Strafe zum Zeit-
punkt der Einleitung des Verfahrens getilgt 
ist. Für die Frage der Wertung nicht getilgter 
bestimmter Tatsachen gemäß Abs. 3 sind 
jedoch derartige strafbare Handlungen auch 
dann heranzuziehen, wenn sie bereits getilgt 
sind. 
 

(6) Für die Beurteilung, ob eine strafba-
re Handlung gemäß Abs. 3 Z 6 lit. b, 7, 9 
letzter Fall oder 13 wiederholt begangen 
wurde, sind vorher begangene Handlungen 
der gleichen Art selbst dann heranzuziehen, 
wenn sie bereits einmal zur Begründung des 
Mangels der Verkehrszuverlässigkeit heran-
gezogen worden sind, es sei denn, die zu-
letzt begangene Tat liegt länger als zehn 
Jahre zurück. Die Auflage der ärztlichen 
Kontrolluntersuchungen gemäß Abs. 3 Z 12 
gilt als nicht eingehalten, wenn der Befund 
oder das ärztliche Gutachten nicht innerhalb 
einer Woche nach Ablauf der festgesetzten 
Frist der Behörde vorgelegt wird.  

 
(7) Wurde ein Verstoß gegen Auflagen 

gemäß Abs. 3 Z 12 begangen, so hat die 
Behörde, in deren Sprengel die Übertretung 
begangen wurde, die Wohnsitzbehörde 
unverzüglich von diesem Umstand zu ver-
ständigen. 

 
(8) Die Verkehrszuverlässigkeit ist von 

der das Verfahren führenden Behörde zu 
beurteilen. Zu diesem Zweck hat diese Be-
hörde in den Fällen der Erteilung oder Aus-
dehnung der Lenkberechtigung bei der 
Wohnsitzbehörde anzufragen, ob und gege-
benenfalls welche Delikte für diesen Antrag-
steller vorliegen.  
 
 

§ 8. 
Gesundheitliche Eignung 
 

(1) Vor der Erteilung einer Lenkberech-
tigung hat der Antragsteller der Behörde ein 
ärztliches Gutachten vorzulegen, dass er 
zum Lenken von Kraftfahrzeugen gesund-
heitlich geeignet ist. Das ärztliche Gutachten 
hat auszusprechen, für welche Klassen von 
Lenkberechtigungen der Antragsteller ge-
sundheitlich geeignet ist, darf im Zeitpunkt 
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der Entscheidung nicht älter als 18 Monate 
sein und ist von einem in die Ärzteliste ein-
getragenen sachverständigen Arzt gemäß 
§ 34 zu erstellen. 

 
(2) Sind zur Erstattung des ärztlichen 

Gutachtens besondere Befunde oder im 
Hinblick auf ein verkehrspsychologisch auf-
fälliges Verhalten eine Stellungnahme einer 
verkehrspsychologischen Untersuchungs-
stelle erforderlich, so ist das ärztliche Gu-
tachten von einem Amtsarzt zu erstellen; der 
Antragsteller hat diese Befunde oder Stel-
lungnahmen zu erbringen. Wenn im Rahmen 
der amtsärztlichen Untersuchung eine siche-
re Entscheidung im Hinblick auf die gesund-
heitliche Eignung nicht getroffen werden 
kann, so ist erforderlichenfalls eine Beobach-
tungsfahrt anzuordnen. 
 

(3) Das ärztliche Gutachten hat ab-
schließend auszusprechen: „geeignet“, „be-
dingt geeignet“, „beschränkt geeignet“ oder 
„nicht geeignet“. Ist der Begutachtete nach 
dem ärztlichen Befund 
1. gesundheitlich zum Lenken von Kraft-

fahrzeugen einer oder mehrerer Klas-
sen ohne Einschränkung geeignet, so 
hat das Gutachten „geeignet“ für diese 
Klassen zu lauten; 

2. zum Lenken von Kraftfahrzeugen einer 
oder mehrerer Klassen nur unter der 
Voraussetzung geeignet, dass er Kör-
perersatzstücke oder Behelfe oder 
dass er nur Fahrzeuge mit bestimmten 
Merkmalen verwendet oder dass er 
sich ärztlichen Kontrolluntersuchungen 
unterzieht, so hat das Gutachten „be-
dingt geeignet“ für die entsprechenden 
Klassen zu lauten und Befristungen, 
Auflagen oder zeitliche, örtliche oder 
sachliche Beschränkungen der Gültig-
keit anzuführen, unter denen eine 
Lenkberechtigung ohne Gefährdung 
der Verkehrssicherheit erteilt werden 
kann; dies gilt auch für Personen, de-
ren Eignung nur für eine bestimmte Zeit 
angenommen werden kann und bei de-
nen amtsärztliche Nachuntersuchungen 
erforderlich sind; 

3. zum Lenken nur eines bestimmten 
Fahrzeuges nach § 2 Z 24 KFG 1967 
geeignet, so hat das Gutachten „be-
schränkt geeignet“ zu lauten und anzu-
geben, durch welche körperlichen Be-

einträchtigungen die Eignung be-
schränkt ist und in welcher Form diese 
körperlichen Beeinträchtigungen aus-
geglichen werden können; 

4. zum Lenken von Kraftfahrzeugen einer 
oder mehrerer Klassen nicht geeignet, 
so hat das Gutachten „nicht geeignet“ 
für die entsprechenden Klassen zu lau-
ten. 

 
(4) Wenn das ärztliche Gutachten die 

Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen 
von der Erfüllung bestimmter Auflagen, wie 
insbesondere die Verwendung von bestimm-
ten Behelfen oder die regelmäßige Beibrin-
gung einer fachärztlichen Stellungnahme 
abhängig macht, so sind diese Auflagen 
beim Lenken von Kraftfahrzeugen zu befol-
gen. 
 

(5) Eine Person, deren Lenkberechti-
gung durch den Ablauf einer Befristung 
erloschen ist und die den Antrag auf Verlän-
gerung der Lenkberechtigung vor Ablauf der 
Befristung gestellt hat, ist berechtigt, für 
längstens drei weitere Monate nach Ablauf 
der Befristung im Bundesgebiet Kraftfahr-
zeuge der entsprechenden Klasse oder 
Unterklasse zu lenken, wenn die rechtzeitige 
Verlängerung der Lenkberechtigung ohne 
Verschulden der betreffenden Person nicht 
möglich war. Über die rechtzeitige Einbrin-
gung des Antrages ist von der Behörde eine 
Bestätigung auszustellen, die der Lenker 
gemäß § 14 Abs. 1 mit sich zu führen hat. 
Auf die im ersten Satz genannte Berechti-
gung sind die Bestimmungen gemäß §§ 24 ff 
über die Entziehung der Lenkberechtigung 
sinngemäß anzuwenden. Die Berechtigung 
erlischt jedenfalls mit Erlassung eines ab-
weisenden Bescheides über den Antrag auf 
Verlängerung der Lenkberechtigung. 
 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat nach den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssi-
cherheit, dem jeweiligen Stand der medizini-
schen und psychologischen Wissenschaft 
und der Technik entsprechend, durch Ver-
ordnung die näheren Bestimmungen festzu-
setzen über: 
1. die ärztliche Untersuchung und die 

Erstellung des ärztlichen Gutachtens 
(Abs. 1 und 2); hiebei ist auch festzu-
setzen, unter welchen Auflagen oder 
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Beschränkungen Personen, bei denen 
bestimmte gesundheitliche Beeinträch-
tigungen vorliegen, als zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen geeignet zu gelten ha-
ben (Abs. 3 Z 2 und 3); 

2. die verkehrspsychologische Untersu-
chung (Abs. 2) und die zu erfüllenden 
Mindesterfordernisse für den Nachweis 
der verkehrspsychologischen Eignung; 

3. die personellen und sachlichen Vor-
aussetzungen für die Ermächtigung als 
verkehrspsychologische Untersu-
chungsstelle sowie die Voraussetzun-
gen betreffend Zeugnisse und berufli-
che Erfahrung für die Tätigkeit als Ver-
kehrspsychologe im Rahmen einer ver-
kehrspsychologischen Untersuchungs-
stelle; 

4. die Voraussetzungen betreffend Zeug-
nisse und berufliche Erfahrung für die 
Bestellung als sachverständiger Arzt für 
die Erstellung von ärztlichen Gutachten 
gemäß Abs. 1; 

5. die Meldepflichten des sachverständi-
gen Arztes. 

Die näheren Bestimmungen gemäß Z 1, 4 
und 5 sind im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für soziale Sicherheit und Gene-
rationen festzusetzen. 

 
 

§ 9. 
Technisches Gutachten und 
Beobachtungsfahrt 

 
(1) Wenn das ärztliche Gutachten eine 

Beurteilung technischer Fragen voraussetzt, 
insbesondere hinsichtlich der Feststellung, 
ob die Bauart und Ausrüstung eines be-
stimmten Fahrzeuges die in einem auf „be-
schränkt geeignet“ lautenden Gutachten 
angeführten körperlichen Mängel ausgleicht 
(§ 8 Abs. 3 Z 3), ist ein Gutachten eines 
gemäß § 125 KFG 1967 bestellten techni-
schen Sachverständigen hierüber einzuho-
len. 

 
(2) Wenn das ärztliche Gutachten eine 

Beobachtung des zu Begutachtenden beim 
Handhaben von Betätigungsvorrichtungen 
eines bestimmten, für den Ausgleich einer 
Körperbehinderung umgebauten Kraftfahr-
zeuges erfordert, ist vor Erstellung des ärztli-
chen Gutachtens eine Beobachtungsfahrt 

anzuordnen; die erforderlichen entsprechen-
den technischen Umbauten sind bei der 
Erteilung der Lenkberechtigung vorzuschrei-
ben. 

 
(3) Die Beobachtungsfahrt darf nur mit 

einem Schulfahrzeug (§ 112 Abs. 3 KFG 
1967) der in Betracht kommenden Klasse 
von Kraftfahrzeugen (§ 2 Abs. 1) vorgenom-
men werden; ist jedoch angesichts besonde-
rer Umstände eine Gefährdung der Ver-
kehrs- und Betriebssicherheit nicht zu be-
fürchten, so kann die Beobachtungsfahrt, 
insbesondere bei Besitzern einer Lenkbe-
rechtigung, auch mit einem anderen geeig-
neten Kraftfahrzeug der in Betracht kom-
menden Klasse vorgenommen werden. 
Personen, die nach dem ärztlichen Gutach-
ten „beschränkt geeignet“ sind, haben das 
entsprechende Ausgleichkraftfahrzeug be-
reitzustellen. 

 
(4) Während der Beobachtungsfahrt 

muss, wenn möglich, neben dem zu beo-
bachtenden Lenker ein Besitzer eines Fahr-
lehrer- oder Fahrschullehrerausweises ge-
mäß § 114 Abs. 1 KFG 1967, ein im § 120 
Abs. 1 KFG 1967 angeführter Ausbildner, ein 
Besitzer einer im § 122 Abs. 1 KFG 1967 
angeführten Bewilligung zur Durchführung 
von Übungsfahrten oder ein gemäß § 125 
KFG 1967 bestellter technischer Sachver-
ständiger sitzen, der gegebenenfalls durch 
entsprechendes Eingreifen einem Unfall 
vorbeugen können muss. Ist die Beobach-
tungsfahrt auch zur Beurteilung technischer 
Fragen erforderlich, so hat der im Abs. 1 
angeführte technische Sachverständige 
daran teilzunehmen. 
 

(5) Wenn die Beobachtungsfahrt ergibt, 
dass die körperlichen Mängel mit einem oder 
mehreren bestimmten, für den Begutachte-
ten umgebauten Kraftfahrzeugen hinlänglich 
ausgeglichen werden, so sind Kennzeichen 
und Fahrgestellnummer dieser Fahrzeuge im 
ärztlichen Gutachten nachzutragen und im 
Führerschein zu vermerken. Bei einem 
Wechsel der Kraftfahrzeuge hat die Behörde 
diese Angaben im Führerschein zu berichti-
gen, wenn ein gemäß § 125 KFG 1967 be-
stellter Sachverständiger bestätigt, dass die 
technischen Umbauten des neuen Kraftfahr-
zeuges denen der im ärztlichen Gutachten 
bezeichneten Kraftfahrzeuge entsprechen. 
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§ 10. 
Fachliche Befähigung 
 

(1) Vor der Erteilung der Lenkberechti-
gung ist die fachliche Befähigung des Ant-
ragstellers durch eine Fahrprüfung nachzu-
weisen. Das Gutachten hat nur auszuspre-
chen, ob der Begutachtete zum Lenken von 
Fahrzeugen der in Betracht kommenden 
Klasse oder Unterklasse fachlich befähigt ist 
oder nicht. Die Namen der Sachverständigen 
dürfen erst am Tag der Prüfung bekanntge-
geben werden. 
 

(2) Kandidaten sind zur theoretischen 
Fahrprüfung gemäß § 11 Abs. 2 nur zuzu-
lassen, wenn sie 
1. verkehrszuverlässig sind, 
2. gesundheitlich geeignet sind und 
3. die theoretische Ausbildung im Rahmen 

einer Fahrschule absolviert haben. 
Ein gesonderter physischer Nachweis über 
die Absolvierung der theoretischen Ausbil-
dung ist nicht erforderlich. Zur praktischen 
Fahrprüfung sind Kandidaten nur zuzulas-
sen, wenn sie den Nachweis gemäß § 3 
Abs. 1 Z 5 und den Nachweis über die Ab-
solvierung der gesamten jeweils erforderli-
chen Ausbildung in der Fahrschule erbracht 
haben, wobei diese Ausbildung vor nicht 
länger als 18 Monaten abgeschlossen wor-
den sein darf. 
 

(3) Der Nachweis der in Abs. 2 genann-
ten Schulung entfällt für Bewerber, 
1. die gemäß § 119 (in Landwirtschafts-

schulen), § 120 (bei öffentlichen 
Dienststellen) oder § 122a KFG 1967 
(als Lehrling zum Berufskraftfahrer) 
ausgebildet wurden oder 

2. die eine in einem Nicht-EWR-Staat 
ausgestellte gültige Lenkberechtigung 
für die betreffende Klasse besitzen. 

 
(4) Der Nachweis der in Abs. 2 genann-

ten Schulung entfällt ferner für Personen, 
deren Lenkberechtigung erloschen ist. Die 
Behörde hat außerdem bei Personen, deren 
Lenkberechtigung durch Fristablauf oder 
Verzicht erloschen ist, von der Einholung 
eines Gutachtens über die fachliche Befähi-
gung abzusehen, wenn 
1. der Antrag auf Erteilung einer neuen 

Lenkberechtigung innerhalb von 18 

Monaten seit dem Erlöschen der Lenk-
berechtigung gestellt wurde, 

2. die Lenkberechtigung für die gleiche 
Klasse oder Unterklasse von Kraftfahr-
zeugen beantragt wurde und 

3. anzunehmen ist, dass der Antragsteller 
die fachliche Befähigung zum Lenken 
von Kraftfahrzeugen noch besitzt. 

Ist die Lenkberechtigung durch eine Entzie-
hungsdauer von mehr als 18 Monaten erlo-
schen oder sind seit dem Erlöschen der 
Lenkberechtigung durch Fristablauf oder 
Verzicht mehr als 18 Monate vergangen und 
wird die Wiedererteilung der Lenkberechti-
gung für die gleiche Klasse oder Unterklasse 
beantragt, so hat die Behörde von einer 
theoretischen Prüfung abzusehen, wenn 
nicht auf Grund konkreter Bedenken anzu-
nehmen ist, dass der Antragsteller nicht 
mehr ausreichende theoretische Kenntnisse 
besitzt. 
 
 

§ 11. 
Fahrprüfung 
 

(1) Die Fahrprüfung hat aus einer au-
tomationsunterstützten theoretischen und 
einer praktischen Prüfung zu bestehen.  
 

(2) Die theoretische Prüfung ist unter 
Bedachtnahme auf die angestrebte Klasse 
oder Unterklasse (§ 2 Abs. 1) abzunehmen 
und hat sich zu erstrecken 
1. auf die Kenntnis der für das Lenken 

eines Kraftfahrzeuges maßgebenden 
Verkehrsvorschriften, insbesondere 
solche, die Straßenverkehrsunfälle ver-
hüten und Verkehrsbehinderungen 
vermeiden sollen, 

2. auf die notwendigen Kenntnisse für 
eine umweltfreundliche und wirtschaftli-
che Benützung des Kraftfahrzeuges 
und  

3. auf die für das sichere Lenken von 
Kraftfahrzeugen und das richtige Ver-
halten bei den im Straßenverkehr zu 
erwartenden besonderen Umstände 
und Gefahren notwendigen Kenntnisse 
wie insbesondere: 
a) die Gefahren des Straßenver-

kehrs zu erkennen und deren 
Ausmaß abzuschätzen, zum Bei-
spiel im Hinblick auf die Fahr-
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bahnbeschaffenheit, die Sichtver-
hältnisse und auf die Beeinträch-
tigung anderer Straßenbenützer; 

b) das Fahrzeug zu beherrschen, 
um keine gefährlichen Verkehrs-
situationen zu verursachen und 
sich richtig zu verhalten, wenn 
solche Situationen eintreten; 

c) die wichtigsten technischen Män-
gel am Fahrzeug zu erkennen, 
vor allem solche, die die Sicher-
heit beeinträchtigen, und sie in 
geeigneter Weise beheben zu 
lassen; 

d) alle Umstände zu berücksichti-
gen, die das Verhalten der Lenker 
beeinträchtigen (Alkohol, Ermü-
dung, Mängel des Sehvermögens 
usw.); 

e) durch ein rücksichtsvolles Verhal-
ten gegenüber den anderen zur 
Sicherheit aller, vor allem der 
schwächsten und am meisten ge-
fährdeten Verkehrsteilnehmer 
beizutragen; 

f) bei Bewerbern um eine Lenkbe-
rechtigung für die Klassen B+E, 
C, C+E, D, D+E und F sowie die 
Unterklassen C1 und C1+E auch 
auf die hiefür in technischer Hin-
sicht und im Hinblick auf die Ei-
genart und Bauart der Kraftfahr-
zeuge und Anhänger notwendi-
gen Kenntnisse. 

 
(3) Die praktische Prüfung darf erst ab-

genommen werden, wenn die theoretische 
Prüfung mit Erfolg abgelegt worden ist. Sie 
ist auf einem zum Verkehr zugelassenen 
Kraftfahrzeug der Klasse abzunehmen, für 
die der Kandidat eine Lenkberechtigung 
beantragt hat, unter Berücksichtigung einer 
beantragten Beschränkung. Dieses Kraft-
fahrzeug muss eine richtige Beurteilung der 
praktischen Kenntnisse des Kandidaten 
ermöglichen und den Anforderungen des 
§ 12 entsprechen. Der während der Prü-
fungsfahrt neben dem Kandidaten Sitzende, 
hat, soweit es ihm möglich ist, Unfällen durch 
entsprechendes Eingreifen in die Fahrweise 
des Kandidaten vorzubeugen. 
 

(4) Die praktische Prüfung hat zu um-
fassen: 

1. die Vorgangsweise bei den für die 
Fahrt notwendigen und möglichen 
Überprüfungen des Zustandes des 
Fahrzeuges, 

2. Fahrübungen, wie insbesondere Um-
kehren, Rückwärtsfahren, Anfahren auf 
Steigungen, Einfahren in Parklücken 
und Ausfahren aus diesen, und Brems-
übungen, wie insbesondere Gefahren-
bremsungen und 

3. eine Prüfungsfahrt auch auf Straßen 
mit starkem Verkehr von mindestens 25 
Minuten für die Klassen A, B und B+E 
und von mindestens 45 Minuten für die 
Klassen C, C+E, D, D+E und die Un-
terklassen C1 und C1+E. 

 
(4a) Kandidaten für die Fahrprüfung für 

die Klassen C und/oder D sowie die Unterk-
lasse C1, die die Grundqualifikation gemäß 
§ 19a Abs. 1 Güterbeförderungsgesetz 1995 
- GütbefG, BGBl. Nr. 593/1995 idF BGBl. I 
Nr. 153/2006, § 14b Abs. 1 Gelegenheits-
verkehrs-Gesetz 1996 - GelverkG, BGBl. 
Nr. 112/1996 idF BGBl. I Nr. 153/2006 oder 
§ 44b Abs. 1 Kraftfahrliniengesetz - KflG, 
BGBl. I Nr. 203/1999 idF BGBl. I 
Nr. 153/2006 erwerben wollen, können be-
antragen, dass die in Abs. 4 Z 3 genannte 
Prüfungsfahrt um 45 Minuten auf insgesamt 
mindestens 90 Minuten ausgedehnt wird. Bei 
dieser Prüfungsfahrt ist das rationelle Fahr-
verhalten und die Einhaltung der Verkehrssi-
cherheit zu bewerten und hat das Fahren auf 
Straßen sowohl innerhalb als auch außer-
halb des Ortsgebietes zu umfassen und soll 
nach Möglichkeit in Situationen mit unter-
schiedlicher Verkehrsdichte erfolgen. Dabei 
gelten die ersten 45 Minuten dieser Prü-
fungsfahrt als die in Abs. 4 Z 3 genannte 
Prüfungsfahrt für die Erteilung der Lenkbe-
rechtigung der jeweiligen Klasse und ist 
auch gesondert zu beurteilen. Über das 
Bestehen der gesamten 90-minütigen Fahr-
prüfung hat der Fahrprüfer dem Kandidaten 
eine Bestätigung auszustellen sowie die 
Eintragung im Führerscheinregister vorzu-
nehmen. 
 

(5) Nach der Prüfung ist dem Kandida-
ten bekanntzugeben, ob er die Prüfung 
bestanden hat. Wenn er die Prüfung nicht 
bestanden hat, ist ihm die Begründung hier-
für bekanntzugeben und, bei Nichtbestehen 
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der praktischen Prüfung, der Durchschlag 
des Prüfungsprotokolls zu übergeben. 

 
(6) Wurde einer der beiden Prüfungstei-

le nicht bestanden, so darf dieser nicht vor 
Ablauf von zwei Wochen wiederholt werden. 
Die theoretische Prüfung ist jedenfalls neuer-
lich abzulegen, wenn die praktische Prüfung 
nicht innerhalb von 18 Monaten nach Beste-
hen der theoretischen Prüfung bestanden 
wurde. 
 

(6a) Der Kandidat hat für die Abnahme 
der Fahrprüfung eine Prüfungsgebühr zu 
entrichten. Diese Gebühr fließt der Gebiets-
körperschaft zu, die den Aufwand der Be-
hörde oder der vom Landeshauptmann 
bestellten Stelle, der die Prüfungseinteilung 
obliegt, zu tragen hat. Für Amtshandlungen 
außerhalb des Amtes im Zuge der Abnahme 
der Fahrprüfung sind keine Kommissionsge-
bühren zu entrichten. 

(6b) Die im Zuge des Verfahrens über 
die Erteilung oder Ausdehnung der Lenkbe-
rechtigung angefallenen Kosten inklusive der 
Prüfungsgebühr für alle beantragten Klassen 
sind für den Kandidaten auf dem Kostenblatt 
in übersichtlicher Form darzustellen. Ausge-
nommen davon sind die Kosten der amtsärz-
tlichen Untersuchung, die direkt anlässlich 
dieser Untersuchung zu begleichen sind. 
 

(7) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat nach den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssi-
cherheit, dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechend, durch Verordnung die nähe-
ren Bestimmungen festzusetzen über: 
1. den Vorgang und den Umfang der 

theoretischen Prüfung, 
2. die Mindestanforderungen an die räum-

liche und technische Ausstattung jener 
Fahrschulen, die eine Ermächtigung als 
Prüfungsstellen für die theoretische 
Fahrprüfung beantragen, 

3. den Vorgang und den Umfang der 
praktischen Prüfung und das Prüfungs-
protokoll, 

4. die Prüfungsgebühr für die Ablegung 
der Fahrprüfung sowie die Vergütung 
der im Rahmen der Fahrprüfung anfal-
lenden behördlichen Aufwendungen, 

5. die Form und den Inhalt des Kosten-
blattes, 

6. die Vorgangsweise bei der Ausstellung 
des Kostenblattes. 

 
 

§ 12. 
Prüfungsfahrzeuge 
 

(1) Das für die Prüfung erforderliche 
Fahrzeug hat der Kandidat beizustellen und 
bei Fahrzeugen, die nicht ihm oder einer 
Fahrschule gehören, eine schriftliche Erklä-
rung des Zulassungsbesitzers darüber vor-
zulegen, dass dieser der Verwendung des 
Fahrzeuges für die Prüfungsfahrt zustimmt. 
Kandidaten, die nach dem ärztlichen Gu-
tachten „beschränkt geeignet“ sind, haben 
das entsprechende Ausgleichkraftfahrzeug 
beizustellen. 
 

(2) Die Prüfung von Bewerbern um eine 
Lenkberechtigung, ausgenommen für die 
Klassen A und F, ist auf Fahrzeugen der 
angestrebten Klasse oder Unterklasse abzu-
nehmen, die entweder:  
1. den Bestimmungen des § 112 Abs. 3 

KFG 1967 über Schulfahrzeuge ent-
sprechen und nicht auch in eine andere 
Klasse fallen, oder 

2. zur Verwendung im Rahmen von 
Übungsfahrten (§ 122 KFG 1967) oder 
Ausbildungsfahrten (§ 19 Abs. 3 FSG) 
bestimmt waren. 

Die Prüfung für die Unterklasse C1 kann 
auch auf einem Kraftfahrzeug der Klasse C 
abgelegt werden.  
 

(3) Die Prüfung von Bewerbern um eine 
Lenkberechtigung für die Klassen A und F 
kann auf jedem Fahrzeug der entsprechen-
den Klasse abgenommen werden, sofern 
keine Bedenken gegen das beigestellte 
Fahrzeug bestehen. 
 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat durch Verord-
nung die zusätzlichen Anforderungen an die 
für die jeweilige Klasse oder Unterklasse zur 
Abnahme der praktischen Prüfung zugelas-
senen Prüfungsfahrzeuge festzusetzen hin-
sichtlich: 
1. der erforderlichen Bauartgeschwindig-

keit, 
2. der notwendigen technischen Ausstat-

tung, 
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3. der Bedienungselemente und 
4. der Mindestmaße und der zulässigen 

Gesamtmasse. 
 
 

III. ABSCHNITT 
 

Führerscheine 
 
 

§ 13. 
Ausstellung des vorläufigen 
Führerscheines sowie des Füh-
rerscheines 
 

(1) Mit der erfolgreichen Absolvierung 
der praktischen Fahrprüfung gilt die Lenkbe-
rechtigung unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 7 unter den gemäß § 5 Abs. 5 
jeweils festgesetzten Befristungen, Be-
schränkungen oder Auflagen als erteilt. Nach 
der Fahrprüfung hat der Fahrprüfer dem 
Kandidaten den vorläufigen Führerschein für 
die Klasse(n) oder die Unterklasse(n) auszu-
händigen, für die er die praktische Fahrprü-
fung bestanden hat oder die er bereits be-
sitzt. Für den Fall, dass der Kandidat zur 
praktischen Fahrprüfung für die Klasse B mit 
einem Fahrzeug mit automatischer Kraft-
übertragung antritt ohne dass dies der Be-
hörde vorher mitgeteilt wurde, ist der vorläu-
fige Führerschein nicht vom Fahrprüfer son-
dern von der Behörde auszuhändigen. Wur-
de die Lenkberechtigung unter einer Befris-
tung, Beschränkung oder Auflage erteilt, 
kann der Kandidat binnen zwei Wochen 
nach Ablegung der praktischen Fahrprüfung 
beantragen, dass ein Feststellungsbescheid 
über die Erteilung der Lenkberechtigung 
erlassen wird. Dieser Antrag sowie die Er-
lassung des Feststellungsbescheides sind 
von Gebühren und Abgaben befreit. 

 
(2) Der vorläufige Führerschein gilt bis 

zur Zustellung des Führerscheines, unbe-
schadet der Bestimmung des § 15 Abs. 1 
jedoch längstens für die Dauer von vier 
Wochen ab Aushändigung und berechtigt 
zum Lenken von Kraftfahrzeugen für die 
jeweilige Klasse oder Unterklasse innerhalb 
Österreichs. Die vierwöchige Frist kann nicht 
verlängert werden. Der vorläufige Führer-

schein ist nur in Verbindung mit einem gülti-
gen, amtlichen Lichtbildausweis gültig.  

 
(3) Der Fahrprüfer hat die Prüfungser-

gebnisse unverzüglich nach der Beendigung 
seiner täglichen Prüfertätigkeit, spätestens 
aber am nächsten Arbeitstag im Führer-
scheinregister einzutragen. 

 
(4) Sobald der Führerscheinwerber 

sämtliche auf dem Kostenblatt angeführten 
Gebühren ordnungsgemäß entrichtet hat, 
hat die Behörde die Herstellung eines Füh-
rerscheines zu veranlassen. Gegen Bezah-
lung der zusätzlichen Kosten kann eine 
bevorzugte Produktion des Führerscheines 
veranlasst werden. In den Führerschein sind 
die Daten zur Person des Führerscheinbesit-
zers, die erteilten Lenkberechtigungsklassen 
und Unterklassen oder sonstige Berechti-
gungen, etwaige Befristungen, Einschrän-
kungen der Lenkberechtigung, Auflagen 
sowie sonstige administrative Angaben 
einzutragen. Der Produzent des Führer-
scheines hat diesen an die vom Antragsteller 
angegebene Adresse zu senden. Im Fall der 
Ausdehnung auf andere Klassen oder Un-
terklassen und der Erteilung der Lenkberech-
tigung gemäß § 23 Abs. 3 ist der Führer-
schein an die die Lenkberechtigung erteilen-
de Behörde zu senden, es sei denn, der 
bisherige Führerschein wurde bis zum Zeit-
punkt der Erteilung des Produktionsauftra-
ges bei der Behörde abgeliefert. Erfolgt die 
Zustellung an die Behörde, ist der Führer-
schein gegen die Ablieferung des bisherigen 
Führerscheines auszuhändigen. Weitere 
Führerscheine für die gemäß Abs. 1 zweiter 
Satz erteilte Lenkberechtigung dürfen nur in 
den in § 15 genannten Fällen ausgestellt 
werden.  

 
(5) In den vorläufigen Führerschein ist 

jede gemäß § 8 Abs. 3 Z 2 oder 3 oder aus 
anderen Gründen ausgesprochene Befris-
tung, Beschränkung der Lenkberechtigung 
sowie die Vorschreibung etwaiger Auflagen 
einzutragen. Bei Erteilung der Lenkberechti-
gung für eine weitere Fahrzeugklasse oder 
-unterklasse (Ausdehnung der Lenkberechti-
gung) oder bei Eintragung nachträglich aus-
gesprochener Befristungen, Beschränkun-
gen oder Auflagen ist der Führerschein der 
Behörde zwecks Neuausstellung abzuliefern. 
Für die Durchführung weiterer Ergänzungen, 
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wie etwa Änderung des Namens oder des 
Wohnsitzes, ist von der Behörde auf Antrag 
unter Vorlage der erforderlichen Dokumente 
die Herstellung eines neuen Führerscheines 
zu veranlassen.  

(6) Anlässlich jeder erforderlichen Än-
derung der Eintragungen des Führerschei-
nes ist ein neuer Führerschein auszustellen. 
Der Führerscheinbesitzer hat zu erklären: 
1. dass er den bisherigen Führerschein 

vorerst behalten möchte; diesfalls ist ein 
vorläufiger Führerschein nicht auszu-
stellen, der neue Führerschein an die 
Behörde zuzustellen und gegen Abliefe-
rung des bisherigen Führerscheines 
auszufolgen oder 

2. dass er die Zustellung des Führerschei-
nes an die von ihm angegebene Adres-
se wünscht; diesfalls ist dem Führer-
scheinbesitzer ein vorläufiger Führer-
schein auszustellen und er hat  spätes-
tens bis zur Erteilung des Produktions-
auftrages des neuen Führerscheines 
seinen bisherigen Führerschein bei der 
Behörde abzuliefern. 

Liegt die vom Führerscheinbesitzer angege-
bene Adresse in einem Nicht-EWR-Staat 
(§ 15 Abs. 1 zweiter Satz FSG), so ist der 
Führerschein der Behörde zuzusenden. 
Diese hat auf geeignete Art und Weise, etwa 
im Wege der ausländischen Vertretung des 
jeweiligen Staates, dafür zu sorgen, dass der 
Antragsteller in den Besitz des Führerschei-
nes kommt.  

 

(7) Bei Lehrlingen für den Beruf „Be-
rufskraftfahrer“, die gemäß § 6 Abs. 5 Z 3 die 
praktische Fahrprüfung für die Klasse C vor 
dem vollendeten 18. Lebensjahr ablegen, gilt 
die Lenkberechtigung nicht mit bestandener 
Fahrprüfung als erteilt, sondern darf erst 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
erteilt werden. Diesfalls hat der Führer-
scheinwerber den Führerschein bei der 
Behörde abzuholen. 

 
(8) Der Bundesminister für Verkehr, In-

novation und Technologie hat durch Verord-
nung festzusetzen: 
1. die Form und den Inhalt des Führer-

scheines und des vorläufigen Führer-
scheines, 

2. die Zahlencodes für Eintragungen 
betreffend den Umfang und die Gültig-
keit der Lenkberechtigung, 

3. allenfalls in den Führerschein und den 
vorläufigen Führerschein einzutragende 
zusätzliche Angaben, 

4. die Fälschungssicherheitsmerkmale des 
Führerscheines und 

5. die Vorgangsweise bei der Ausstellung 
des Führerscheines und des vorläufigen 
Führerscheines. 

 
 

§ 14. 
Pflichten des Kraftfahrzeug-
lenkers 
 

(1) Jeder Lenker eines Kraftfahrzeuges 
hat unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 102 Abs. 5 KFG 1967 auf Fahrten mitzu-
führen 
1. den für das von ihm gelenkte Kraftfahr-

zeug vorgeschriebenen Führerschein 
oder Heeresführerschein,  

2. bis zum Erhalt des Führerscheines 
(§ 13 Abs. 4) den vorläufigen Führer-
schein und einen amtlichen Lichtbild-
ausweis, 

3. beim Lenken von Motorfahrrädern, 
vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen oder 
Invalidenkraftfahrzeugen den Mope-
dausweis oder Heeresmopedausweis 
oder, falls ein solcher nicht erforderlich 
ist, einen amtlichen Lichtbildausweis 
oder einen Führerschein, 

4. beim Lenken eines Feuerwehrfahrzeu-
ges der Klassen C, D, C+E oder D+E 
oder der Unterklassen C1 oder C1+E 
mit einer Lenkberechtigung für die 
Klassen B oder B+E (§ 1 Abs. 3 zweiter 
und dritter Satz) den Führerschein und 
den Feuerwehrführerschein 

und auf Verlangen die entsprechenden 
Dokumente den gemäß § 35 Abs. 2 zustän-
digen Organen zur Überprüfung auszuhän-
digen. 
 

(2) Ausgenommen von den Bestim-
mungen des Abs. 1 sind Lenker von Zugma-
schinen, Motorkarren und selbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen auf Fahrten im Umkreis 
von nicht mehr als 10 km vom dauernden 
Standort des Fahrzeuges. 
 

(3) Im Falle des Abhandenkommens 
der in Abs. 1 genannten Dokumente hat der 
Besitzer des abhanden gekommenen Doku-
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mentes bei der Behörde oder der nächsten 
Dienststelle des öffentlichen Sicherheits-
dienstes unverzüglich Anzeige zu erstatten. 
Die Bestätigung über diese Anzeige berech-
tigt zum Lenken von Kraftfahrzeugen bis zur 
Ausstellung des neuen Dokumentes, jedoch 
nicht länger als vier Wochen, gerechnet vom 
Tage des Abhandenkommens. Wird einem 
Lenker der Führerschein im Ausland wegen 
einer der in § 7 Abs. 3 genannten bestimm-
ten Tatsachen abgenommen, so gilt diese 
Abnahme nicht als Abhandenkommen. 
 

(4) Wenn ein Führerschein ungültig 
geworden ist, hat dessen Besitzer ohne 
unnötigen Aufschub den Führerschein bei 
der Behörde abzuliefern und gegebenenfalls 
die Ausstellung eines neuen Führerscheines 
zu beantragen (§ 15). Ein Führerschein ist 
ungültig, wenn die behördlichen Eintragun-
gen, Unterschriften oder Stempel unkenntlich 
geworden sind, das Lichtbild fehlt oder den 
Besitzer nicht mehr einwandfrei erkennen 
läßt, oder Beschädigungen oder Merkmale 
seine Vollständigkeit, Einheit oder Echtheit in 
Frage stellen.  
 

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I 
Nr. 2008/31) 
 

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I 
Nr. 1999/134) 
 

(7) Eine Person, die im Besitz mehrerer 
in einem EWR-Staat ausgestellter Führer-
scheine ist, hat alle bis auf den zuletzt aus-
gestellten Führerschein bei der Behörde 
abzuliefern. Die abgelieferten Führerscheine 
sind der jeweiligen Ausstellungsbehörde 
zurückzustellen. 

 
(8) Ein Kraftfahrzeug darf nur in Betrieb 

genommen oder gelenkt werden, wenn beim 
Lenker der Alkoholgehalt des Blutes weniger 
als 0,5 g/l (0,5 Promille) oder der Alkoholge-
halt der Atemluft weniger als 0,25 mg/l be-
trägt. Bestimmungen, die für den betreffen-
den Lenker geringere Alkoholgrenzwerte 
festsetzen, bleiben unberührt. 
 
 

§ 15. 
Ausstellung eines neuen Füh-
rerscheines (Duplikat) 

 
(1) Ein neuer Führerschein darf in den 

im Abs. 2 genannten Fällen unabhängig vom 
Wohnsitz des Antragstellers auf Antrag von 
jeder Führerscheinbehörde im Bundesgebiet 
ausgestellt werden. Hat ein Besitzer eines 
österreichischen Führerscheines seinen 
Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) in einen Nicht-
EWR-Staat verlegt, so ist ein neuer Führer-
schein von der letzten Ausstellungsbehörde 
auszustellen. Ein neuer vorläufiger Führer-
schein darf formlos, kostenfrei und ohne 
Antrag unabhängig vom Wohnsitz der betref-
fenden Person von jeder Führerscheinbe-
hörde im Bundesgebiet in den im Abs. 2 
genannten Fällen ausgestellt werden. Die 
Gültigkeitsdauer des neuen vorläufigen 
Führerscheines darf jedoch nicht länger als 
die des zuvor ausgestellten vorläufigen 
Führerscheines sein. 

 
(2) Ein neuer Führerschein oder vorläu-

figer Führerschein ist auszustellen, wenn: 
1. das Abhandenkommen des Führerschei-

nes glaubhaft gemacht wurde oder  
2. der Führerschein oder vorläufige Füh-

rerschein ungültig ist (§ 14 Abs. 4). 
 
(3) Der Besitzer einer in einem EWR-

Staat erteilten Lenkberechtigung kann die 
Ausstellung eines neuen Führerscheines 
beantragen, wenn er seinen Wohnsitz (§ 5 
Abs. 1 Z 1) nach Österreich verlegt hat. Vor 
Ausstellung des neuen Führerscheines hat 
die Behörde im Ausstellungsstaat und in 
dem Staat, in dem der Antragsteller zuletzt 
wohnhaft war (Herkunftsstaat), anzufragen, 
ob dort Gründe gegen die Ausstellung vor-
liegen und allenfalls die Ausstellung zu ver-
weigern, insbesondere dann, wenn keine 
gültige Lenkberechtigung vorliegt. Wurde der 
EWR-Führerschein auf Grund einer in einem 
Nicht-EWR-Staat erteilten Lenkberechtigung 
ausgestellt, so ist eine Lenkberechtigung 
nach Maßgabe des § 23 zu erteilen. 
 

(4) Mit der Zustellung oder Ausfolgung 
des neuen Führerscheines verliert der alte 
Führerschein seine Gültigkeit und ist, falls 
dies möglich ist, der Behörde abzuliefern 
oder von der Behörde einzuziehen. Führer-
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scheine, die in einem EWR-Staat ausgestellt 
wurden, sind von der Behörde an die Aus-
stellungsbehörde zurückzustellen. Die Ablie-
ferung oder das Einziehen eines ungültig 
gewordenen vorläufigen Führerscheines bei 
oder durch die Behörde ist nicht erforderlich. 
 

(5) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat durch Verord-
nung für die Ausstellung eines Führerschei-
nes gemäß Abs. 3 festzusetzen, in welchem 
Berechtigungsumfang jene ausländischen 
Führerscheine umzuschreiben sind, die nicht 
der Richtlinie des Rates Nr. 91/439/EWG 
entsprechen. 

 
 

§ 16. 
Führerscheinregister -  
Allgemeines 
 

(1) Verfahren und Amtshandlungen 
nach diesem Bundesgesetz, die Administra-
tion des Sachverständigenwesens, zu leis-
tende Vergütungen für die Fahrprüfung 
sowie die Erfassung der Fahrschulen, sach-
verständigen Ärzte und verkehrspsychologi-
schen Untersuchungsstellen sind mittels 
automationsunterstützter Datenverarbeitung 
in Form des Führerscheinregisters durchzu-
führen. Das Führerscheinregister ist als 
Informationsverbund (§ 50 DSG) zu führen. 
Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Da-
tenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, 
sind die Behörden, Betreiber ist das Bun-
desministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie. Das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie hat das 
Führerscheinregister bei der Bundesrechen-
zentrum GmbH zu führen. 

 
(2) Im Rahmen des Führerscheinregis-

ters dürfen von den Behörden die in § 16a 
genannten personenbezogenen Daten der 
Parteien, Sachverständigen, Fahrschulen, 
sachverständigen Ärzte, Amtsärzte und 
verkehrspsychologischen Untersuchungs-
stellen verarbeitet werden. Fahrschulen, 
Aufsichtspersonen,  Fahrprüfer und das den 
Führerschein herstellende Unternehmen 
haben die in § 16b ihnen zugewiesenen 
Daten auf elektronischem Weg in die für ihre 
Anforderungen eingeschränkten Bereiche 
des Führerscheinregisters einzutragen. Zu 

diesem Zweck ist von der Bundesrechen-
zentrum GmbH die Einrichtung dieser einge-
schränkten Bereiche des Führerscheinregis-
ters zur Verfügung zu stellen. Personenbe-
zogene Daten der in § 16a Z 10 bis 14 ge-
nannten Dritten dürfen nur verarbeitet wer-
den, wenn deren Auswählbarkeit aus der 
Gesamtheit der gespeicherten Daten nicht 
vorgesehen ist.  

(3) Die Behörde hat Daten gemäß 
§ 16a möglichst im Wege der Datenfernüber-
tragung zu übermitteln an: 
1. Organe des Bundes, der Länder und 

der Gemeinden, soweit diese sie für die 
Wahrnehmung der ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben benötigen; 

2. Behörden anderer Staaten, sofern sich 
eine solche Verpflichtung aus diesem 
Bundesgesetz, aus unmittelbar an-
wendbarem Gemeinschaftsrecht oder 
anderen zwischenstaatlichen Abkom-
men ergibt. 

 
(4) Ändert sich die behördliche Zustän-

digkeit zur Entscheidung über einen Antrag 
auf Erteilung oder Ausdehnung der Lenkbe-
rechtigung, so hat die nunmehr zuständige 
Behörde die bereits vorhandenen Register-
daten zu verwenden und weiterzuführen. 

 
(5) Hat eine Person, die gemäß § 37 

Abs. 3 Z 1 und 2, Abs. 4 Z 2 oder gemäß 
§ 99 Abs. 1 bis 1b, Abs. 2 lit. a, c und d StVO 
1960 bestraft wurde, ihren Wohnsitz nicht 
innerhalb des örtlichen Wirkungsbereiches 
der Behörde, die das Verwaltungsstrafver-
fahren durchgeführt hat, so hat die Strafbe-
hörde erster Instanz die Wohnsitzbehörde 
von der rechtskräftigen Bestrafung zu ver-
ständigen. 
 
 

§ 16a. 
Führerscheinregister -  
Gespeicherte Daten 
 

Zum Zwecke der Erteilung oder Aus-
dehnung der Lenkberechtigung oder zur 
Durchführung sonstiger behördlicher Verfah-
ren sind folgende Daten zu verarbeiten: 
1. Die Datensätze von Personen auf die 

sich die Eintragungen gemäß Z 2 und 3 
beziehen, bestehend aus:  
a) Familienname, 
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b) Vorname(n), 
c) Geburtsdatum und Geburtsort, 
d) Familienname laut Geburtsurkun-

de, 
e) frühere Familiennamen, 
f) akademische Grade, 
g) Geschlecht, 
h) Staatsbürgerschaft, 
i) Wohnsitz, 
j) das bereichsspezifische Personen-

kennzeichen „Verkehr und Tech-
nik“, 

k) dem letzten ausländischen Wohn-
sitz, 

l) Angaben über den erfolgten Identi-
tätsnachweis, 

m) gegebenenfalls die Angaben über 
eine erfolgte Namensänderung, 

n) das Datum des Todes; 
2. die maßgeblichen Angaben über das 

beantragte Verfahren und die erfolgten 
Nachweise, bestehend aus: 
a) Eingangsdatum, 
b) jeden Antrag auf Erteilung oder 

Ausdehnung einer Lenkberechti-
gung, 

c) die maßgeblichen Nachweise über 
die Verkehrszuverlässigkeit, 

d) Nachweis der Unterweisung in le-
bensrettenden Sofortmaßnahmen 
oder Erster Hilfe, 

e) die maßgeblichen Daten über die 
gesundheitliche Eignung des An-
tragstellers, 

f) allfällige Befristungen, Beschrän-
kungen oder Auflagen und der 
Grund dafür sowie die dafür vorge-
sehenen Zahlencodes, 

g) die Zuweisung zum Amtsarzt, 
h) Nachweis der Absolvierung der er-

forderlichen Fahrausbildung, 
i) die Daten betreffend die Einteilung 

der theoretischen und praktischen 
Fahrprüfung; 

j) die Angabe, ob der Antragsteller 
zur theoretischen und praktischen 
Fahrprüfung für die betreffende 
Klasse(n) oder Unterklassen(n) 
angetreten ist und diese bestanden 
hat oder nicht, 

k) die Angabe, ob der Antragsteller 
die Grundqualifikation gemäß 
§ 19a Abs. 1 GütbefG, § 14b 
Abs. 1 GelverkG oder § 44b Abs. 1 
KflG erwerben will sowie die Tat-

sache, ob die praktische Fahrprü-
fung gemäß § 11 Abs. 4a bestan-
den wurde oder nicht; 

 
3. folgende Angaben im Zusammenhang 

mit der Ausstellung von Führerschei-
nen: 
a) die Ausstellungsbehörde, 
b) Klasse, Unterklasse, Berechtigung 

oder Gruppe, für die der Führer-
schein ausgestellt werden soll, 

c) das Datum der erstmaligen Ertei-
lung der Lenkberechtigung, im Fall 
der Wiedererteilung auch dieses 
Datum, 

d) das Datum der Ausstellung des 
Führerscheines, 

e) die Antragsnummer, 
f) das Lichtbild und die Unterschrift 

des Antragstellers in gescannter 
Form, 

g) allfällige Befristungen, Beschrän-
kungen oder Auflagen und der 
Grund dafür, 

h) bei umgeschriebenen, umge-
tauschten, verlängerten oder er-
setzten (§ 15) Führerscheinen die 
Daten des Führerscheines (lit. a bis 
f), auf Grund dessen die Ausstel-
lung erfolgte, 

i) das Erlöschen einer Lenkberechti-
gung und der Grund dafür, 

j) Angaben über das Abhandenkom-
men des Dokumentes; 

k) die Angaben gemäß lit. a bis j über 
im Ausland ausgestellte Führer-
scheine, wenn der Besitzer einer 
im Ausland erteilten Lenkberechti-
gung Partei eines Administrativver-
fahrens nach diesem Bundesge-
setz ist; 

l) Inhalte des vorläufigen Führer-
scheines und des Kostenblattes, 

m) die Adresse, an die der Führer-
schein zu senden ist, 

n) den Wunsch des Antragstellers auf 
bevorzugte Produktion des Führer-
scheines gemäß § 13 Abs. 4 zwei-
ter Satz 

4. die maßgeblichen Angaben über fol-
gende Amtshandlungen und Tatsachen 
nach diesem Bundesgesetz: 
a) jede Anordnung einer Nachschu-

lung gemäß § 4 Abs. 3 sowie die 
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Institution, bei der die Nachschu-
lung absolviert wurde,  

b) die Daten über die Probezeit, ins-
besondere deren Verlängerung 
oder Neubeginn,  

c) Entziehung einer Lenkberechtigung 
oder Ausspruch eines Lenkverbo-
tes, Befristungen, Einschränkun-
gen und Auflagen und Anordnung 
einer begleitenden Maßnahme 
gemäß § 24 Abs. 3 sowie die Insti-
tution, bei der im Fall einer Nach-
schulung diese absolviert wurde, 

d) Wiederausfolgung des Führer-
scheines nach Ablauf der Entzie-
hungsdauer einer noch nicht erlo-
schenen Lenkberechtigung oder 
Aufhebung eines Lenkverbotes 
oder Wiedererteilung einer erlo-
schenen Lenkberechtigung,  

e) vorläufige Abnahme eines Führer-
scheines gemäß § 39 Abs. 1, 

f) Abweisung eines Antrages auf Er-
teilung einer Lenkberechtigung so-
wie der dafür maßgebliche Grund, 

g) jeder Verzicht auf eine Lenkbe-
rechtigung, 

h) Vormerkungen und die Anordnung 
besonderer Maßnahmen gemäß 
§§ 30a und 30b; 

5. die maßgeblichen Angaben über fol-
gende rechtskräftige Bestrafungen: 
a) Bestrafungen, die zur Erlassung 

eines Lenkverbotes führen,  
b) Bestrafungen, die zur Entziehung 

der Lenkberechtigung oder Aus-
spruch eines Lenkverbotes oder 
zur Abweisung eines Antrages auf 
Wiederausfolgung eines Führer-
scheines nach Entziehung der 
Lenkberechtigung oder Wiederer-
teilung der entzogenen Lenkbe-
rechtigung oder auf Aufhebung ei-
nes Lenkverbotes führen,  

c) Bestrafungen von Personen, die 
nicht Besitzer einer Lenkberechti-
gung sind, wenn die Bestrafung 
aus Gründen erfolgt ist, die die 
Entziehung der Lenkberechtigung 
zur Folge gehabt hätten, 

d) Übertretungen wegen schwerer 
Verstöße gemäß § 4 Abs. 6 und 7 
innerhalb der Probezeit, 

e) Bestrafungen gemäß § 99 Abs. 1, 
1a, 1b und Abs. 2 lit. a, c und d 

StVO 1960 und gemäß § 37 Abs. 3 
Z 1 und 2, Abs. 4, 

f) Bestrafungen wegen Delikten ge-
mäß § 30a Abs. 2; 

6. die maßgeblichen Angaben über eine 
Bewilligung zur Durchführung von Aus-
bildungsfahrten als Begleiter (§ 19 Abs. 
3) und zur Durchführung von Übungs-
fahrten als Begleiter (§ 122 Abs. 2 KFG 
1967) und der Zeitpunkt der Beendi-
gung dieser Tätigkeit; 

7. folgende Daten über Mopedausweise: 
a) den Personendatensatz gemäß 

Z 1, 
b) Ausstellungsdatum, 
c) Ausweisnummer, 
d) Ausstellende Institution oder Be-

hörde, 
e) Ende der Bewilligung; 

8. folgende Daten über Taxi- und Schul-
busausweise: 
a) Ausstellungsdatum, 
b) Ausweisnummer, 
c) Ende der Bewilligung. 

9. im Zuge der Herstellung des Führer-
scheines den aktuellen Verfahrenssta-
tus „Daten eingelangt/Führerschein 
produziert/Führerschein versendet“. 

10. Daten der im örtlichen Wirkungsbereich 
der Behörde tätigen sachverständigen 
Ärzte: 
a) Familiennamen und Vornamen, 
b) Adresse,  
c) den Zeitraum, für den der sachver-

ständige Arzt bestellt ist; 
11. Daten der bei der jeweiligen Behörde 

tätigen Sachverständigen:  
a) Familiennamen und Vornamen,  
b) Adresse,  
c) den Zeitraum für den der Sachver-

ständige bestellt ist,  
d) die Klassen, für die der Sachver-

ständige bestellt ist; 
12. Daten der bei der jeweiligen Behörde 

tätigen Aufsichtsperson; 
a) Familiennamen und Vornamen,  
b) Adresse,  
c) den Zeitraum für den die Auf-

sichtsperson bestellt ist, 
13. Daten der Fahrschulen, die im örtlichen 

Wirkungsbereich der Behörde ihren Sitz 
haben: 
a) Namen und Vornamen des Inha-

bers,  
b) die Adresse des Standortes, 
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c) die zeitlichen Daten der Fahrschul-
bewilligung,  

d) den Umfang der Fahrschulbewilli-
gung; 

e) Namen und Vornamen der Be-
diensteten der Fahrschule, die be-
rechtigt sind, auf die Daten des 
Führerscheinregisters zuzugreifen  

f) Namen, Vornamen und Geburtsda-
tum der Fahrlehrer und Fahrschul-
lehrer, die Fahrzeugklassen oder -
unterklassen, für die sie berechtigt 
sind die Ausbildung vorzunehmen 
sowie die Gültigkeitsdauer dieser 
Berechtigung; 

14. Daten der verkehrspsychologischen Un-
tersuchungsstellen, die im örtlichen Wir-
kungsbereich der Behörde ihren Sitz 
haben: 
a) Name der verkehrspsychologi-

schen Untersuchungsstelle, 
b) Adresse der verkehrspsychologi-

schen Untersuchungsstelle. 
 
 

§ 16b. 
Verwendung der Daten des 
Führerscheinregisters 
 

(1) Die Fahrschule darf in die in § 16a Z 
1 lit. a bis i, l, m und Z 2 lit. a, b, c (soweit es 
das Ergebnis der Verkehrszuverlässigkeits-
prüfung betrifft), d, e (soweit es das Ergebnis 
der Untersuchung betrifft), f (jedoch nicht 
den Grund für die Befristung, Beschränkung 
oder Auflage) und g bis j genannten Daten 
Einsicht nehmen. Sofern die Lenkberechti-
gung aufgrund des ärztlichen Gutachtens 
durch Zahlencodes einzuschränken ist, dür-
fen diese Zahlencodes ausschließlich für die 
Erstellung des vorläufigen Führerscheines in 
nicht verbalisierter Form abgerufen werden. 
Die Fahrschule hat folgende Daten elektro-
nisch zu erfassen und im Wege der Daten-
fernübertragung dem Führerscheinregister 
zu übermitteln: 
1. § 16a Z 1 lit. a bis i, l und m, 
2. § 16a Z 2 lit. a, b, d, h und i, 
3. § 16a Z 3 lit. m und n, 
4. § 16a Z 7 über die von ihnen ausgestell-

ten Mopedausweise.  
Bei den in § 16a erster Satz genannten 
Verfahren hat die Fahrschule eine Anfrage 

an das Zentrale Melderegister durchzufüh-
ren. Diese ist von Gebühren befreit. 

 

(2) Die Wohnsitzbehörde des Antrag-
stellers hat folgende Daten einzutragen: 
1. § 16a Z 1 lit. n, 
2. § 16a Z 4 lit. a und c bis e, 
3. § 16a Z 4 lit. b soweit es die Verlänge-

rung und den Neubeginn der Probezeit 
betrifft, 

4. § 16a Z 5 lit. a bis e, 
5. § 16a Z 6 und 8 und  
6. § 16a Z 7 über die von anderen Institu-

tionen als Fahrschulen ausgestellten 
Mopedausweise. 
(3) Die das jeweilige Verfahren führen-

de Behörde kann auch die in § 16a Z 1 bis 3 
genannten Daten in das Führerscheinregis-
ter eintragen. Weiters hat sie folgende Daten 
einzutragen: 
1. § 16a Z 3 lit. a bis n, 
2. § 16a Z 4 lit. b mit Ausnahme der Daten 

über die Verlängerung und den Neube-
ginn der Probezeit und 

3. § 16a Z 4 lit. f und g. 
 

(4) Die übrigen am Verfahren Beteilig-
ten (Aufsichtsperson, Fahrprüfer, Hersteller 
des Führerscheines) können in die in § 16a 
Z 1 lit. a bis i und Z 2 lit. a und b genannten 
Daten Einsicht nehmen und haben folgende 
Daten zu erfassen und dem Führerscheinre-
gister im Wege der Datenfernübertragung zu 
übermitteln: 
1. die Aufsichtsperson die in § 16a Z 2 lit. j 

genannten Daten (soweit es die theore-
tische Fahrprüfung betrifft), 

2. der Fahrprüfer die in § 16a Z 2 lit. j und 
k genannten Daten (soweit es die prak-
tische Fahrprüfung betrifft), 

3. der Hersteller des Führerscheines die in 
§ 16a Z 9 genannten Daten. 

 
(5) Die in § 16a Z 10 bis 14 genannten 

Daten sind jeweils von der Behörde einzu-
tragen, in deren Sprengel die jeweilige Stelle 
ihren Sitz hat. 

 
(6) Für die Richtigkeit der Eintragung 

der in § 16a genannten Daten ist die jeweils 
zur Eintragung gemäß Abs. 1 bis 5 verpflich-
tete Stelle verantwortlich. Die Berechtigung 
zur Einsichtnahme in das Führerscheinregis-
ter und die Berechtigung zur Vornahme von 
Eintragungen hat seitens der Bundesre-
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chenzentrum GmbH so zu erfolgen, dass 
eine Nachvollziehbarkeit der Zugriffe auf die 
Daten des Führerscheinregisters gewährleis-
tet ist. Eine Suche von Daten einzelner An-
tragsteller durch die in Abs. 1 und 4 genann-
ten beteiligten Stellen darf nur mit engen 
Suchkriterien erfolgen und nur entweder 
1. zumindest über die Eingabe des Vor- 

und Zunamens sowie des Geburtsda-
tums oder 

2. die Antragsnummer 
möglich sein. Die in Abs. 1 und 4 genannten 
beteiligten Stellen dürfen die ihnen zugängli-
chen oder von ihnen verarbeiteten persönli-
chen Daten der Führerscheinbesitzer nur für 
die Erfüllung der ihnen im Rahmen dieses 
Bundesgesetzes übertragenen Aufgaben 
verwenden. 

 

(7) Das Führerscheinregister hat eine 
vollständige Protokollierung aller erfolgter 
und versuchter Datenabfragen vorzunehmen 
aus der erkennbar ist, welcher Person wel-
che Daten aus dem Führerscheinregister 
übermittelt wurde. Diese Protokolldaten sind 
zu speichern und drei Jahre nach der Ent-
stehung dieser Daten zu löschen. 

 
(8) Die gemäß § 16a in das Führer-

scheinregister aufgenommenen anonymisier-
ten Antragsdaten und Daten über ausgestell-
te Führerscheine aller Führerscheinbehörden 
sind im Wege der Datenfernübertragung 
zwecks Erstellung einer bundeseinheitlichen 
Statistik der Führerscheinangelegenheiten 
kostenlos der Bundesanstalt Statistik Öster-
reich zu übermitteln. 
 
 

§ 17. 
Führerscheinregister -  
Löschung der Daten 
 

(1) Verfahrensdaten sind nach folgen-
den Kriterien logisch zu löschen: 
1. bei Verfahren, die zur Erteilung einer 

Lenkberechtigung führten, nach der Mit-
teilung über das Ableben des Besitzers, 
spätestens aber 100 Jahre nach der 
erstmaligen Erteilung; 

2. bei sonstigen Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz spätestens zehn Jahre 
nach Eintragung oder letzten Änderung 

des jeweiligen Datensatzes, wenn die 
aus dem jeweiligen Verfahren resultie-
renden Registerdaten jedoch erst später 
zu löschen sind (Abs. 2), mit Löschung 
der Registerdaten. Spätestens mit Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die lo-
gische Löschung erfolgte, sind die Ver-
fahrensdaten auch physisch zu löschen. 

 
(2) Registerdaten gemäß § 16a sind 

nach folgenden Kriterien logisch zu löschen: 
1. Daten über ausgestellte Führerscheine 

sowie sämtliche Verfahrensdaten nach 
der Mitteilung über das Ableben des 
Besitzers, spätestens aber 100 Jahre 
nach der erstmaligen Erteilung einer 
Lenkberechtigung; 

2. Daten gemäß § 16a Z 4 lit. a und b fünf 
Jahre nach Zustellung des Bescheides 
über die Anordnung der Nachschulung 
oder Verlängerung der Probezeit; 

3. Daten gemäß § 16a Z 4 lit. c bis e und 
§ 16a Z 5 lit. a bis e mit Tilgung der dem 
Verfahren zugrundeliegenden Strafe 
oder fünf Jahre nach Zustellung des 
Entziehungsbescheides oder Beschei-
des mit dem ein Lenkverbot ausgespro-
chen wurde; eine Löschung hat jedoch 
nicht zu erfolgen, wenn die Entziehung 
einer Lenkberechtigung oder der Aus-
spruch eines Lenkverbotes für die Dau-
er von mehr als 18 Monaten erfolgt ist; 

4. Daten gemäß § 16a Z 6 ein Jahr nach 
der Beendigung der Tätigkeit als Beglei-
ter, spätestens jedoch fünf Jahre nach 
Antragstellung; 

5. Daten gemäß § 16a Z 4 lit. h und § 16a 
Z 5 lit. f mit Tilgung der Strafe. 

Spätestens mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die logische Löschung erfolgte, sind die 
Registerdaten auch physisch zu löschen. 
Wenn alle zu einer Person gehörigen Daten 
gemäß § 16a Z 2 bis 8 gelöscht wurden, so 
ist auch der betreffende Personendatensatz 
(§ 16a Z 1) zu löschen. 
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IV. ABSCHNITT 
 

Besondere Bestimmungen 
für einzelne Lenkberechti-

gungen 
 
 

§ 18. 
Lenkberechtigung für die 
Klasse A 
 

(1) Eine Lenkberechtigung für die Klas-
se A darf nur Personen erteilt werden, die 
das 21. Lebensjahr vollendet haben. Vor 
dem vollendeten 21. Lebensjahr darf eine 
Lenkberechtigung für die Klasse A nur ein-
geschränkt auf das Lenken von Leichtmotor-
rädern (Vorstufe A) erteilt werden; diese 
Einschränkung ist auf zwei Jahre befristet. 

 
(1a) Ein Bewerber um eine vorgezoge-

ne Lenkberechtigung für die Klasse B darf 
die theoretische und praktische Ausbildung 
für die Klasse A in einer Fahrschule mit dem 
vollendeten 16. Lebensjahr beginnen. Die 
praktische Fahrprüfung für die Klasse A darf 
erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres 
abgelegt werden. 

 
(2) Wird die Prüfung für die Lenkbe-

rechtigung für die Klasse A nicht auf einem 
Motorrad abgenommen, so ist die zu ertei-
lende Lenkberechtigung auf das Lenken von 
Motorrädern mit Beiwagen oder von Kraft-
fahrzeugen mit drei Rädern einzuschränken.  

 
(3) Die Aufhebung der Einschränkung 

der Lenkberechtigung für die Klasse A auf 
die Vorstufe A gilt ebenfalls als Ersterteilung 
für die Klasse A und unterliegt den Bestim-
mungen über den Probeführerschein (§ 4), 
es sei denn, die Probezeit ist auf Grund der 
Erteilung einer Lenkberechtigung für eine 
andere Klasse bereits abgelaufen. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 19. 
Vorgezogene Lenkberechtigung 
für die Klasse B 
 

(1) Ein Bewerber um eine Lenkberech-
tigung für die Klasse B kann die theoretische 
und praktische Ausbildung in einer Fahr-
schule mit dem vollendeten 16. Lebensjahr 
beginnen, wenn er eine vorgezogene Lenk-
berechtigung für die Klasse B beantragt. 

 
(2) Für die Bewilligung der Ausbildung 

für die vorgezogene Lenkberechtigung für 
die Klasse B muss der Bewerber: 
1. verkehrszuverlässig sein, 
2. die erforderliche geistige und körperli-

che Reife besitzen, 
3. die gesundheitliche Eignung zum Len-

ken von Kraftfahrzeugen besitzen und  
4. eine oder zwei Personen namhaft ma-

chen, die ihn bei Ausbildungsfahrten 
gemäß Abs. 4 und 5 begleiten. 

Ein Begleiter muss die Ausbildungsfahrten 
unentgeltlich durchführen und darf nur auf 
Grund besonderer Verhältnisse mehr als 
zwei Bewerber um eine vorgezogene Lenk-
berechtigung für die Klasse B innerhalb 
eines Zeitraumes von zwölf Monaten beglei-
ten. 

 
(3) Nach Abschluss einer theoretischen 

und praktischen Ausbildung in einer Fahr-
schule und mit Bestätigung der Fahrschule, 
dass der Bewerber über die erforderlichen 
Kenntnisse für die Durchführung von Ausbil-
dungsfahrten verfügt, können der oder die 
Begleiter die Bewilligung zur Durchführung 
von Ausbildungsfahrten des Bewerbers auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr beantra-
gen. Der Begleiter muss 
1. seit mindestens sieben Jahren eine 

Lenkberechtigung für die Klasse B be-
sitzen, 

2. während der letzten drei Jahre vor 
Antragstellung Kraftfahrzeuge der 
Klasse B gelenkt haben, 

3. in einem besonderen Naheverhältnis 
zum Bewerber stehen und 

4. er darf innerhalb der in Z 2 angeführten 
Zeit nicht wegen eines schweren Ver-
stoßes gegen kraftfahrrechtliche oder 
straßenpolizeiliche Vorschriften bestraft 
worden sein. Die Behörde hat dem 
Führerscheinregister den Namen und 
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die Führerscheinnummer des oder der 
Begleiter zu melden. 
 
(4) Ist einer der Begleiter nicht auch der 

Erziehungsberechtigte des Bewerbers, so ist 
der Behörde eine Zustimmungserklärung des 
Erziehungsberechtigten vorzulegen. Das 
oder die für die Ausbildungsfahrten zu ver-
wendenden Kraftfahrzeuge sind bei Ausbil-
dungsfahrten besonders zu kennzeichnen. 
 

(5) Ausbildungsfahrten dürfen nur unter 
Aufsicht eines Begleiters durchgeführt wer-
den. Dieser Begleiter hat auf diesen Fahrten 
den Bewilligungsbescheid und seinen Füh-
rerschein, der Bewerber einen amtlichen 
Lichtbildausweis mitzuführen und auf Ver-
langen den gemäß § 35 Abs. 2 zuständigen 
Organen zur Überprüfung auszuhändigen. 
Der Begleiter hat die in § 114 Abs. 4 Z 1 bis 
5 lit. a KFG 1967 genannten Pflichten zu 
erfüllen. 

 
(6) Bei der Durchführung von Ausbil-

dungsfahrten darf sowohl beim Bewerber als 
auch beim Begleiter der Alkoholgehalt des 
Blutes nicht mehr als 0,1g/l (0,1 Promille) 
oder der Alkoholgehalt der Atemluft nicht 
mehr als 0,05 mg/l betragen.  

 
(7) Die Bewilligung zur Durchführung 

von Ausbildungsfahrten ist einem Begleiter 
zu entziehen bei: 
1. Verstößen gegen die Bestimmungen 

des Abs. 6 oder 
2. wenn er wegen eines der in § 7 Abs. 3 

genannten Delikte rechtskräftig bestraft 
wurde.  

Verstößt der Bewerber gegen die Bestim-
mungen des Abs. 6, so ist er nicht vor Vol-
lendung des 18. Lebensjahres zur Fahrprü-
fung zuzulassen. 
 

(8) Bei Ausbildungsfahrten ist ein Fahr-
tenprotokoll zu führen. Nach jeweils 1000 
gefahrenen Kilometern haben der Bewerber 
und der oder die Begleiter eine begleitende 
Schulung, die eine Ausbildungsfahrt beinhal-
tet, in der Fahrschule zu besuchen. Die 
Ausbildungsfahrten von jeweils 1000 Kilome-
tern sind möglichst gleichmäßig verteilt je-
weils in einem Zeitraum von mindestens 
zwei Wochen zu absolvieren. Über die Ab-
solvierung der begleitenden Schulung ist 
dem Bewerber von der Fahrschule eine 

Bestätigung auszustellen. Nach 3000 gefah-
renen Kilometern und einer Perfektionsschu-
lung in der Fahrschule, frühestens aber mit 
dem vollendeten 17. Lebensjahr, ist der 
Bewerber zur Fahrprüfung zuzulassen, wenn 
die Fahrschule die Absolvierung der vorge-
schriebenen Ausbildung bestätigt. 

 
(9) Nach erfolgreich abgelegter Fahr-

prüfung ist dem Bewerber die vorgezogene 
Lenkberechtigung für die Klasse B zu ertei-
len. Diese berechtigt den Bewerber zum 
Lenken von Kraftfahrzeugen der Klasse B. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen über 
den Probeführerschein, wobei die Probezeit 
jedenfalls bis zum vollendeten 20. Lebens-
jahr des Besitzers der vorgezogenen Lenk-
berechtigung für die Klasse B dauert. 

 
(10) Der Bundesminister für Verkehr, 

Innovation und Technologie hat durch Ver-
ordnung nähere Bestimmungen festzusetzen 
über: 
1. die Form der Antragstellung für die 

vorgezogene Lenkberechtigung der 
Klasse B sowie die hierfür erforderli-
chen Nachweise, 

2. die theoretischen und praktischen 
Ausbildungserfordernisse für die Bewil-
ligung von Ausbildungsfahrten, 

3. die Kennzeichnung der Fahrzeuge für 
die Ausbildungsfahrten gemäß Abs. 4, 

4. das Fahrtenprotokoll und die Übungs-
fahrtenbestätigung, 

5. die begleitende Schulung und die Per-
fektionsschulung gemäß Abs. 8 sowie 
die besonderen Ausbildungserforder-
nisse für Fahrlehrer, die eine begleiten-
de Schulung gemäß Abs. 8 durchfüh-
ren. 

 
 

 § 20. 
Lenkberechtigung für die Klas-
se C und die Unterklasse C1 
 

(1) Eine Lenkberechtigung für die Klas-
se C oder die Unterklasse C1 darf nur erteilt 
werden, wenn der Antragsteller im Besitz 
einer Lenkberechtigung für die Klasse B ist. 
Wird gleichzeitig eine Lenkberechtigung für 
die Klasse B und die Klasse C oder die 
Unterklasse C1 beantragt, muss der Antrag-
steller die theoretische und praktische Fahr-
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prüfung für die Klasse B bestanden haben, 
um zur praktischen Fahrprüfung für die Klas-
se C oder die Unterklasse C1 zugelassen zu 
werden. 
 

(2) Eine Lenkberechtigung für die Klas-
se C darf außerdem nur erteilt werden, wenn 
der Antragsteller 
1. entweder das 21. Lebensjahr vollendet 

hat, 
2. das 18. Lebensjahr vollendet hat und 

Inhaber eines Fahrerqualifizierungs-
nachweises gemäß § 19 GütbefG ist 
oder  

3. das 18. Lebensjahr vollendet und den 
Lehrberuf „Berufskraftfahrer“ gemäß 
der Verordnung des Bundesministers 
für Wirtschaft und Arbeit, BGBl. II 
Nr. 190/2007, erfolgreich abgeschlos-
sen hat.  

 
(3) Personen, die die Voraussetzungen 

des Abs. 2 Z 1, 2 oder 3 nicht erfüllen, ist die 
Lenkberechtigung für die Klasse C bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres auf das 
Lenken von Fahrzeugen der Unterklasse C1 
einzuschränken. Diese Einschränkung gilt 
nicht für das Lenken von: 
1. Fahrzeugen, die von den Streitkräften, 

dem Zivilschutz, der Feuerwehr und 
den für die Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Ordnung zuständigen Kräften 
selbst oder unter deren Aufsicht ver-
wendet werden; 

2. Fahrzeugen, die von den zuständigen 
Stellen für Kanalisation, Hochwasser-
schutz, der Wasser-, Gas- und Elektrizi-
tätswerke, der Straßenbauämter, der 
Müllabfuhr, des Telegraphen- und 
Fernsprechdienstes, des Postbeförde-
rungsdienstes oder von Rundfunk und 
Fernsehen eingesetzt werden; 

3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 
2008/31) 

4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 
2008/31) 

5. Fahrzeugen, mit denen zum Zweck der 
technischen Entwicklung oder bei Re-
paratur- und Wartungsarbeiten Probe-
fahrten auf der Straße gemacht wer-
den, und neuen oder umgebauten 
Fahrzeugen, die noch nicht in Betrieb 
genommen sind; 

6. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 
2008/31) 

(4) Die Lenkberechtigung für die Klasse 
C darf nur für fünf Jahre, ab dem vollendeten 
60. Lebensjahr nur mehr für zwei Jahre 
erteilt werden. Die Lenkberechtigung für die 
Unterklasse C1 darf nur für zehn Jahre, ab 
dem vollendeten 60. Lebensjahr nur mehr für 
fünf Jahre erteilt werden. Für jede Verlänge-
rung ist ein ärztliches Gutachten gemäß § 8 
erforderlich. Die zur Erlangung des ärztlichen 
Gutachtens erforderlichen Schriften und die 
Ausstellung des neuen Führerscheines im 
Zuge dieser Verlängerung sind von Stem-
pelgebühren und Verwaltungsabgaben be-
freit. Für die Ausstellung des Führerscheines 
ist jedoch ein Kostenersatz zu leisten, der 
jener Gebietskörperschaft zukommt, die den 
Aufwand für die Behörde zu tragen hat, die 
die Herstellung des Führerscheines in Auf-
trag gegeben hat. Ebenso ist lediglich ein 
Kostenersatz für die Ausstellung des Führer-
scheines zu leisten, wenn die Neuausstel-
lung des Führerscheines zwecks Eintragung 
der absolvierten Weiterbildung gemäß § 19b 
des Güterbeförderungsgesetzes erforderlich 
ist. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist 
durch Verordnung des Bundesministers für 
Verkehr, Innovation und Technologie festzu-
setzen. 

 
(5) Fahrzeuge der Klasse C, deren 

höchste zulässige Gesamtmasse mehr als 
7,5 t beträgt, dürfen nur von einem Lenker in 
Betrieb genommen und gelenkt werden, bei 
dem der Alkoholgehalt des Blutes nicht mehr 
als 0,1 g/l (0,1 Promille) oder der Alkoholge-
halt der Atemluft nicht mehr als 0,05 mg/l 
beträgt.  

 
(6) Die Gültigkeit einer in einem ande-

ren EWR-Staat erteilten Lenkberechtigung 
für die Klasse C oder Unterklasse C1 endet 
im Fall einer Verlegung des Wohnsitzes (§ 5 
Abs. 1 Z 1) nach Österreich zu dem im Aus-
stellungsstaat vorgesehenen Zeitpunkt, die 
Klasse C jedoch spätestens fünf Jahre, die 
Unterklasse C1 spätestens zehn Jahre nach 
Verlegung des Wohnsitzes nach Österreich. 
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§ 21. 
Lenkberechtigung für die  
Klasse D 
 

(1) Eine Lenkberechtigung für die Klas-
se D darf nur erteilt werden, wenn der Ant-
ragsteller 
1. im Besitz einer Lenkberechtigung für 

die Klasse B ist, 
2. für die Leistung Erster Hilfe entspre-

chend ausgebildet ist und 
3. das 21. Lebensjahr vollendet hat. 

 
(2) Die Lenkberechtigung für die Klasse 

D darf nur für fünf Jahre, ab dem vollendeten 
60. Lebensjahr nur mehr für zwei Jahre 
erteilt werden. Für jede Verlängerung ist ein 
ärztliches Gutachten gemäß § 8 erforderlich. 
Die zur Erlangung des ärztlichen Gutachtens 
erforderlichen Schriften und die Ausstellung 
des neuen Führerscheines im Zuge dieser 
Verlängerung sind von Stempelgebühren 
und Verwaltungsabgaben befreit. Für die 
Ausstellung des Führerscheines ist jedoch 
ein Kostenersatz zu leisten, der jener Ge-
bietskörperschaft zukommt, die den Aufwand 
für die Behörde zu tragen hat, die die Hers-
tellung des Führerscheines in Auftrag gege-
ben hat. Ebenso ist lediglich ein Kostener-
satz für die Ausstellung des Führerscheines 
zu leisten, wenn die Neuausstellung des 
Führerscheines zwecks Eintragung der 
absolvierten Weiterbildung gemäß § 14c des 
Gelegenheitsverkehrsgesetzes und § 44c 
des Kraftfahrliniengesetzes erforderlich ist. 
Die Höhe dieses Kostenersatzes ist durch 
Verordnung des Bundesministers für Ver-
kehr, Innovation und Technologie festzuset-
zen. 

 
(3) Fahrzeuge der Klasse D dürfen nur 

von einem Lenker in Betrieb genommen und 
gelenkt werden, bei dem der Alkoholgehalt 
des Blutes nicht mehr als 0,1 g/l (0,1 Promil-
le) oder der Alkoholgehalt der Atemluft nicht 
mehr als 0,05 mg/l beträgt. 

 
(4) Die Gültigkeit einer in einem ande-

ren EWR-Staat erteilten Lenkberechtigung 
für die Klasse D endet im Fall einer Verle-
gung des Wohnsitzes (§ 5 Abs. 1 Z 1) nach 
Österreich zu dem im Ausstellungsstaat vor-
gesehenen Zeitpunkt, spätestens jedoch fünf 

Jahre nach Verlegung des Wohnsitzes nach 
Österreich. 
 
 

§ 22. 
Heereslenkberechtigung 
 

(1) Das Heerespersonalamt als Behör-
de erster Instanz kann die Berechtigung zum 
Lenken von Heeresfahrzeugen erteilen und 
hierüber einen Heeresführerschein oder 
einen Heeresmopedausweis ausstellen, die 
als solche zu bezeichnen sind. Über Beru-
fungen gegen Entscheidungen des Heeres-
personalamtes entscheidet der Bundesminis-
ter für Landesverteidigung. Für die Erlan-
gung eines Heeresführerscheines oder eines 
Heeresmopedausweises sind keine Stem-
pelgebühren zu entrichten. 

 
(2) Der Besitzer einer Heereslenkbe-

rechtigung darf auch andere Kraftfahrzeuge 
als die in Abs. 1 angeführten lenken, wenn 
es zur Erfüllung der dem Bundesheer gemäß 
§ 2 Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146, oblie-
genden Aufgaben im Einzelfall erforderlich 
ist, wenn er eine von der hiefür in Betracht 
kommenden militärischen Dienststelle aus-
gestellte Bescheinigung über das Vorliegen 
eines derartigen Erfordernisses mitführt und 
wenn seine Heereslenkberechtigung für die 
Klasse gilt, in die das zu lenkende Fahrzeug fällt. 

 
(3) Vor der Erteilung der Heereslenkbe-

rechtigung (Abs. 1) hat das Heerespersonal-
amt zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Lenkberechtigung gemäß 
§§ 6 bis 8 vorliegen, sowie ein Gutachten 
eines oder mehrerer Sachverständiger ge-
mäß § 52 AVG 1991 über die fachliche Be-
fähigung gemäß § 10 einzuholen. Die Hee-
reslenkberechtigung ist, soweit dies aufgrund 
des ärztlichen Gutachtens oder wegen der 
erteilten Klasse der Lenkberechtigung nach 
den Erfordernissen der Verkehrssicherheit 
nötig ist, unter den entsprechenden Be-
schränkungen, Befristungen oder Auflagen 
und unter sinngemäßer Anwendung der §§ 8 
und 9 zu erteilen. Abweichende Regelungen, 
die aufgrund der Eigenart bestimmter Hee-
resfahrzeuge erforderlich sind, sind zulässig. 
Die Eintragung der Beschränkungen, Befris-
tungen oder Auflagen hat mit den in § 2 der 
Führerscheingesetz-Durchführungsverord-
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nung genannten Zahlencodes zu erfolgen. 
Zusätzlich zu diesen Zahlencodes ist es 
jedoch zulässig, für das österreichische 
Bundesgebiet geltende dreistellige Zahlen-
codes, die ausschließlich für Besonderheiten 
von Heeresfahrzeugen zu verwenden sind, 
einzutragen. Eine Heereslenkberechtigung 
für die Klasse D darf auch Personen erteilt 
werden, die das 20. Lebensjahr vollendet haben. 
 

(4) Bestehen begründete Bedenken, ob 
die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Heereslenkberechtigung noch gegeben sind, 
so hat das Heerespersonalamt als Behörde 
erster Instanz unverzüglich unter Anwen-
dung der Bestimmungen der §§ 24 bis 26 
und 29 ein Verfahren zur Entziehung oder 
Einschränkung der Heereslenkberechtigung 
einzuleiten und diese gegebenenfalls zu 
entziehen oder einzuschränken. Über Beru-
fungen gegen Entscheidungen des Heeres-
personalamtes entscheidet der Bundesminis-
ter für Landesverteidigung. 
 

(5) Die Bestimmungen des § 39 über 
die vorläufige Abnahme des Führerscheines 
sowie der §§ 16 bis 17 über das Führer-
scheinregister gelten auch für Heereslenkbe-
rechtigungen. Der Bundesminister für Lan-
desverteidigung ist ermächtigt, hiefür beson-
ders geschulte militärische Organe mit der 
vorläufigen Abnahme von Heeresführer-
scheinen oder Heeresmopedausweisen zu 
betrauen. 

 
(6) Erlangt die Behörde von Umständen 

Kenntnis, die zu Bedenken im Sinne des 
Abs. 4 Anlass geben, so hat sie hievon un-
verzüglich das Bundesministerium für Lan-
desverteidigung zu verständigen und gemäß 
§ 39 vorläufig abgenommene Heeresführer-
scheine an dieses weiterzuleiten. 

 
(7) Der Besitzer einer Heereslenkbe-

rechtigung kann bis zum Ablaufe eines Jah-
res nach seinem Ausscheiden aus dem 
Präsenzstand des Bundesheeres oder aus 
der Heeresverwaltung beantragen, eine 
Lenkberechtigung gemäß diesem Bundes-
gesetz erteilt zu bekommen. Diese Lenkbe-
rechtigung gilt als Ersterteilung und unterliegt 
den Bestimmungen des § 4 über den Probe-
führerschein sowie den Bestimmungen der 
§§ 4a bis 4c über die zweite Ausbildungsphase. 

 

(7a) Eine Heereslenkberechtigung er-
lischt: 
1. nach Ablauf einer Entziehungsdauer 

von mehr als 18 Monaten; 
2. durch Zeitablauf; 
3. durch Tod des Berechtigten. 

 
(8) Der Bundesminister für Landesver-

teidigung hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie durch Verordnung festzusetzen: 
1. die Ausbildungsvorschriften für die 

Erlangung der Heereslenkberechti-
gung, 

2. die Prüfungsvorschriften für die Fahr-
prüfung sowie 

3. die Beschaffenheit, Maße und Masse 
der Fahrzeuge, die mit einer Heeres-
lenkberechtigung gelenkt werden dür-
fen. 

 
 

§ 23. 
Ausländische Lenkberechtigun-
gen 
 

(1) Das Lenken eines Kraftfahrzeuges 
und das Ziehen von Anhängern auf Grund 
einer von einer Vertragspartei des Pariser 
Übereinkommens über den Verkehr von 
Kraftfahrzeugen, BGBl. Nr. 304/1930, des 
Genfer Abkommens über den Straßenver-
kehr, BGBl. Nr. 222/1955, oder des Wiener 
Übereinkommens über den Straßenverkehr, 
BGBl. Nr. 289/1982, in einem Nicht-EWR-
Staat erteilten Lenkberechtigung durch Per-
sonen mit Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) im Bun-
desgebiet ist zulässig, wenn seit dessen 
Begründung nicht mehr als sechs Monate 
verstrichen sind und der Besitzer der Lenk-
berechtigung das 18. Lebensjahr vollendet 
hat. Die Behörde hat auf Antrag diese Frist 
um weitere sechs Monate zu verlängern, 
wenn sich der Antragsteller nachweislich aus 
beruflichen Gründen oder zum Zwecke der 
Ausbildung nicht länger als ein Jahr in Öster-
reich aufhalten wird. Diese Verlängerung ist 
zu widerrufen, wenn Gründe für eine Entzie-
hung der Lenkberechtigung vorliegen. Das 
Lenken von Kraftfahrzeugen nach Verstrei-
chen der genannten Fristen stellt eine Über-
tretung nach § 37 Abs. 1 dar. 
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(2) Mitglieder des Diplomatischen 
Korps in Wien, Mitglieder des Konsularkorps 
in Österreich, Mitglieder des Verwaltungs- 
und technischen Personals ausländischer 
diplomatischer oder konsularischer Vertre-
tungsbehörden oder Angestellte internatio-
naler Organisationen in Österreich sind 
berechtigt, während der gesamten Dauer 
ihres Aufenthaltes in Österreich auf Grund 
ihrer Lenkberechtigung Kraftfahrzeuge zu 
lenken, wenn sie eine vom Bundesministe-
rium für auswärtige Angelegenheiten aus-
gestellte gültige Legitimationskarte besitzen. 
 

(3) Dem Besitzer einer in einem Nicht-
EWR-Staat oder sonstigem Gebiet erteilten 
Lenkberechtigung ist ab Vollendung des 18. 
Lebensjahres auf Antrag eine Lenkberechti-
gung im gleichen Berechtigungsumfang zu 
erteilen, wenn: 
1. der Antragsteller nachweist, dass er 

sich zum Zeitpunkt der Erteilung der 
ausländischen Lenkberechtigung in 
dem betreffenden Staat während min-
destens sechs Monaten aufhielt oder 
dort seinen Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) 
hatte; dieser Nachweis entfällt, wenn 
der Antragsteller die Staatsbürgerschaft 
des Ausstellungsstaates des Führer-
scheines besitzt und bei Begründung 
des Wohnsitzes (§ 5 Abs. 1 Z 1) in Ös-
terreich die ausländische Lenkberechti-
gung bereits besessen hat und die Be-
hörde keine Zweifel am tatsächlichen 
Vorliegen des Wohnsitzes (§ 5 Abs. 1 
Z 1) oder sechsmonatigem Aufenthal-
tes in dem betreffenden Staat zum 
Zeitpunkt des Erwerbes der Lenkbe-
rechtigung hat. 

2. der Antragsteller seinen Wohnsitz (§ 5 
Abs. 1 Z 1) nach Österreich verlegt hat 
oder während seines Auslandsauf-
enthaltes behalten hat, 

3. keine Bedenken hinsichtlich der Ver-
kehrszuverlässigkeit bestehen sowie 
die gesundheitliche Eignung gemäß § 8 
nachgewiesen ist und 

4. entweder die fachliche Befähigung 
durch eine praktische Fahrprüfung ge-
mäß § 11 Abs. 4 nachgewiesen wird 
oder 

5. angenommen werden kann, dass die 
Erteilung seiner Lenkberechtigung un-
ter den gleichen Voraussetzungen er-
folgt ist, unter denen sie in Österreich 

erteilt wird. Der Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie hat 
mit Verordnung festzulegen, in welchen 
Staaten für welche Lenkberechtigungen 
eine derartige Gleichartigkeit besteht. 
 

(4) In einem gemäß Abs. 3 ausgestell-
ten Führerschein ist einzutragen, auf Grund 
welcher Lenkberechtigung die Umschreibung 
des Führerscheines erfolgte. Der Antragstel-
ler hat bei Ausfolgung des österreichischen 
Führerscheines seinen bisherigen Führer-
schein der Behörde abzuliefern. 

 
(5) Das Lenken von Kraftfahrzeugen 

und das Ziehen von Anhängern auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr durch Personen 
ohne Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) im Bundes-
gebiet ist auf Grund einer von einer Ver-
tragspartei des Pariser Übereinkommens 
über den Verkehr von Kraftfahrzeugen, 
BGBl. Nr. 304/1930, des Genfer Abkommens 
über den Straßenverkehr, BGBl. Nr. 
222/1955, oder des Wiener Übereinkom-
mens über den Straßenverkehr, BGBl. Nr. 
289/1982, erteilten Lenkberechtigung bis zu 
einer Dauer von zwölf Monaten ab Eintritt in 
das Bundesgebiet unbeschadet gewerbe-
rechtlicher und arbeitsrechtlicher Vorschrif-
ten zulässig, wenn der Besitzer der Lenkbe-
rechtigung das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Personen ohne Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) im 
Bundesgebiet dürfen Motorfahrräder nur 
lenken, wenn sie das 16. Lebensjahr vollen-
det haben. 

 
(6) Als Nachweis für die Lenkberechti-

gung muss der entsprechende nationale 
Führerschein vorliegen. Wenn dieser nicht 
auch in deutscher Sprache abgefasst ist und 
auch nicht dem Muster des Anhangs 9 zum 
Genfer Abkommen oder den Inhalten des 
Anhangs 1 oder 1a der Richtlinie 91/439/-
EWG, ABl. Nr. 237 vom 24. August 1991 in 
der Fassung 97/26/EWG, entspricht und 
auch nicht die Anforderungen des Anhangs 
6 zum Wiener Übereinkommen erfüllt, muss 
der Führerschein zugleich mit einem interna-
tionalen Führerschein nach einer der in 
Abs. 5 angeführten Vereinbarungen oder mit 
einer von einem gemäß § 36 Abs. 2 Z 3 
ermächtigten Verein oder einer ausländi-
schen Vertretungsbehörde des Ausstel-
lungsstaates verfassten Übersetzung vorge-
wiesen werden können. 
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V. ABSCHNITT 
 

Entziehung, Einschränkung 
und Erlöschen der  
Lenkberechtigung 

 
 

§ 24. 
Allgemeines 
 

(1) Besitzern einer Lenkberechtigung, 
bei denen die Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Lenkberechtigung (§ 3 Abs. 1 Z 2 
bis 4) nicht mehr gegeben sind, ist von der 
Behörde entsprechend den Erfordernissen 
der Verkehrssicherheit  
1. die Lenkberechtigung zu entziehen 

oder 
2. die Gültigkeit der Lenkberechtigung 

durch Auflagen, Befristungen oder zeit-
liche, örtliche oder sachliche Beschrän-
kungen einzuschränken. Diesfalls ist 
gemäß § 13 Abs. 5 ein neuer Führer-
schein auszustellen. 

Für den Zeitraum einer Entziehung der 
Lenkberechtigung für die Klassen A, B oder 
F ist auch das Lenken von vierrädrigen 
Leichtkraftfahrzeugen unzulässig, es sei 
denn es handelt sich 
1.  um eine Entziehung gemäß § 24 

Abs. 3 achter Satz oder 
2.  um eine Entziehung der Klasse A man-

gels gesundheitlicher Eignung, die aus-
schließlich mit dem Lenken von einspu-
rigen Kraftfahrzeugen zusammenhängt. 
 

(2) Die Entziehung oder Einschränkung 
der Lenkberechtigung kann auch nur hin-
sichtlich bestimmter Klassen ausgesprochen 
werden, wenn der Grund für die Entziehung 
oder Einschränkung nur mit der Eigenart des 
Lenkens dieser bestimmten Klasse zusam-
menhängt. Die Entziehung bestimmter Klas-
sen ist, wenn zumindest noch eine weitere 
Lenkberechtigung aufrecht bleibt, in den 
Führerschein einzutragen. Eine Entziehung 
der Lenkberechtigung für die Klasse B zieht 
jedenfalls eine Entziehung für die Klassen C 
(C1) und D nach sich, eine Entziehung einer 
der Klassen C (C1) oder D zieht die Entzie-
hung der jeweils anderen Klasse nach sich.  

 

(3) Bei der Entziehung oder Einschrän-
kung der Lenkberechtigung kann die Behör-
de begleitende Maßnahmen (Nachschulung 
und dgl.) oder die Beibringung eines amts-
ärztlichen Gutachtens über die gesundheitli-
che Eignung anordnen. Die Behörde hat 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a 
eine Nachschulung anzuordnen: 
1. wenn die Entziehung in der Probezeit 

(§ 4) erfolgt, 
2. wegen einer zweiten in § 7 Abs. 3 Z 4 

genannten Übertretung innerhalb von 
zwei Jahren oder 

3. wegen einer Übertretung gemäß § 99 
Abs. 1 oder 1a StVO 1960. 

Die Behörde hat unbeschadet der Bestim-
mungen des Abs. 3a und sofern es sich nicht 
um einen Probeführerscheinbesitzer handelt, 
bei der erstmaligen Übertretung gemäß § 99 
Abs. 1b StVO 1960 ein Verkehrscoaching 
zur Bewusstmachung der besonderen Ge-
fahren des Lenkens von Kraftfahrzeugen 
unter Alkoholeinfluss und dessen Folgen, bei 
Begehung einer Übertretung gemäß § 99 
Abs. 1b StVO 1960 innerhalb von fünf Jah-
ren ab der Begehung einer Übertretung 
gemäß § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 1960 jedoch 
eine Nachschulung anzuordnen. 
Im Rahmen des amtsärztlichen Gutachtens 
kann die Beibringung der erforderlichen 
fachärztlichen oder einer verkehrspsycholo-
gischen Stellungnahme aufgetragen werden. 
Bei einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 
StVO 1960 ist unbeschadet der Bestimmun-
gen des Abs. 3a zusätzlich die Beibringung 
eines von einem Amtsarzt erstellten Gutach-
tens über die gesundheitliche Eignung ge-
mäß § 8 sowie die Beibringung einer ver-
kehrspsychologischen Stellungnahme anzu-
ordnen. Wurde eine dieser Anordnungen 
innerhalb der festgesetzten Frist nicht befolgt 
oder wurden die zur Erstellung des ärztlichen 
Gutachtens erforderlichen Befunde nicht 
beigebracht oder wurde die Mitarbeit bei 
Absolvierung der begleitenden Maßnahme 
unterlassen, so endet die Entziehungsdauer 
nicht vor Befolgung der Anordnung. Wurde 
von einem Probeführerscheinbesitzer die 
Anordnung der Nachschulung nicht befolgt 
oder die Mitarbeit bei dieser unterlassen, so 
ist die Lenkberechtigung bis zur Befolgung 
der Anordnung zu entziehen. Wurde die 
Anordnung der Absolvierung der fehlenden 
Stufe(n) gemäß § 4c Abs. 2 nicht befolgt 
oder wurde dabei die Mitarbeit unterlassen, 
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so ist die Lenkberechtigung jener Klasse, für 
die die angeordnete(n) Stufe(n) nicht absol-
viert wurde(n), bis zur Befolgung der Anord-
nung zu entziehen. Eine diesbezügliche 
Entziehung der Klasse B zieht jedenfalls 
eine Entziehung der Klassen C, C+E, D, 
D+E oder der Unterklasse C1 und C1+E 
nach sich. Die Anordnung der begleitenden 
Maßnahme oder des ärztlichen Gutachtens 
hat entweder im Bescheid, mit dem die Ent-
ziehung oder Einschränkung ausgesprochen 
wird, oder in einem gesonderten Bescheid 
zugleich mit dem Entziehungsbescheid zu 
erfolgen. 
Die Behörde hat eine angemessene Frist zu 
setzen, innerhalb derer das Verkehrscoa-
ching zu absolvieren ist. Wird das Verkehrs-
coaching nicht innerhalb dieser Frist absol-
viert, hat die Behörde die Lenkberechtigung 
bis zur Befolgung der Anordnung zu entzie-
hen. 

 
(3a) Stellt sich im Laufe des gemäß 

Abs. 3 zweiter und fünfter Satz durchgeführ-
ten Entziehungsverfahrens heraus, dass der 
Betreffende von Alkohol abhängig ist, ist von 
einer Anordnung oder Absolvierung der noch 
nicht durchgeführten Untersuchungen oder 
Maßnahmen abzusehen. 

 
(4) Bestehen Bedenken, ob die Vor-

aussetzungen der gesundheitlichen Eignung 
noch gegeben sind, ist ein von einem Amts-
arzt erstelltes Gutachten gemäß § 8 einzuho-
len und gegebenenfalls die Lenkberechti-
gung einzuschränken oder zu entziehen. Bei 
Bedenken hinsichtlich der fachlichen Befähi-
gung ist ein Gutachten gemäß § 10 einzuho-
len und gegebenenfalls die Lenkberechti-
gung zu entziehen. Leistet der Besitzer der 
Lenkberechtigung innerhalb der festgesetz-
ten Frist einem rechtskräftigen Bescheid, mit 
der Aufforderung, sich amtsärztlich untersu-
chen zu lassen, die zur Erstattung des amts-
ärztlichen Gutachtens erforderlichen Befun-
de zu erbringen oder die Fahrprüfung neuer-
lich abzulegen, keine Folge, ist ihm die 
Lenkberechtigung bis zur Befolgung der 
Anordnung zu entziehen. 

 
(5) Die Nachschulungen dürfen nur von 

gemäß § 36 hiezu ermächtigten Einrichtun-
gen durchgeführt werden. Der Bundesminis-
ter für Verkehr, Innovation und Technologie 
hat, dem Stand der Wissenschaft und Tech-

nik entsprechend, durch Verordnung die 
näheren Bestimmungen festzusetzen über 
1. die Voraussetzungen räumlicher und 

personeller Art für die Ermächtigung zur 
Durchführung von Nachschulungen, 

2. die fachlichen Voraussetzungen für die 
zur Durchführung von Nachschulungen 
Berechtigten, 

3. den Inhalt und zeitlichen Umfang der 
Nachschulungen, 

4. die Meldepflichten an die Behörde, 
5. Maßnahmen zur Qualitätssicherung der 

Nachschulungen und 
6. die Zusammensetzung und Aufgaben 

des verkehrspsychologischen Koordi-
nationsausschusses, 

7. die Kosten der Nachschulung. 
 
(6) Wird das Verkehrscoaching nicht 
vorschriftsgemäß durchgeführt oder sind 
dabei Missstände aufgetreten, so hat die 
Behörde der in ihrem Sprengel tätigen Stelle 
- nachdem eine Aufforderung zur Behebung 
dieser Unzulänglichkeiten erfolglos geblie-
ben ist - die Durchführung des Verkehrscoa-
chings bis zur Behebung dieser Unzuläng-
lichkeiten, mindestens aber ein Monat, zu 
untersagen. Der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie hat durch Ver-
ordnung die näheren Bestimmungen festzu-
setzen über 
1.  den Inhalt und zeitlichen Umfang des 

Verkehrscoachings 
2.  den Kreis der zur Durchführung des 

Verkehrscoachings Berechtigten und 
3.  die Kosten des Verkehrscoachings. 
 
 

§ 25. 
Dauer der Entziehung 
 

(1) Bei der Entziehung ist auch aus-
zusprechen, für welchen Zeitraum die Lenk-
berechtigung entzogen wird. Dieser ist auf 
Grund der Ergebnisse des Ermittlungsver-
fahrens festzusetzen. Endet die Gültigkeit 
der Lenkberechtigung vor dem Ende der von 
der Behörde prognostizierten Entziehungs-
dauer, so hat die Behörde auch auszuspre-
chen, für welche Zeit nach Ablauf der Gültig-
keit der Lenkberechtigung keine neue Lenk-
berechtigung erteilt werden darf. 
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(2) Bei einer Entziehung wegen man-
gelnder gesundheitlicher Eignung ist die 
Dauer der Entziehung auf Grund des gemäß 
§ 24 Abs. 4 eingeholten Gutachtens für die 
Dauer der Nichteignung festzusetzen. 

 
(3) Bei einer Entziehung wegen man-

gelnder Verkehrszuverlässigkeit (§ 7) ist eine 
Entziehungsdauer von mindestens 3 Mona-
ten festzusetzen. Sind für die Person, der die 
Lenkberechtigung wegen mangelnder Ver-
kehrszuverlässigkeit zu entziehen ist, zum 
Zeitpunkt der Entziehung im Vormerksystem 
(§ 30a) Delikte vorgemerkt, so ist für jede 
dieser im Zeitpunkt der Entziehung bereits 
eingetragenen Vormerkungen die Entzie-
hungsdauer um zwei Wochen zu verlängern; 
davon ausgenommen sind Entziehungen auf 
Grund des § 7 Abs. 3 Z 14 und 15. 
 
 

§ 26. 
Sonderfälle der Entziehung 
 

(1) Wird beim Lenken oder Inbetrieb-
nehmen eines Kraftfahrzeuges erstmalig 
eine Übertretung gem. § 99 Abs. 1b StVO 
1960 begangen, so ist, wenn es sich nicht 
um einen Lenker eines Kraftfahrzeuges der 
Klasse C oder D handelt und zuvor keine 
andere der in § 7 Abs. 3 Z 1 und 2 genann-
ten Übertretungen begangen wurde, die 
Lenkberechtigung für die Dauer von einem 
Monat zu entziehen. Wenn jedoch 
1. auch eine der in § 7 Abs. 3 Z 3 bis 6 

genannten Übertretungen vorliegt, oder 
2. der Lenker bei Begehung dieser Über-

tretung einen Verkehrsunfall verschul-
det hat, 

so hat die Entziehungsdauer mindestens 
drei Monate zu betragen. § 25 Abs. 3 zweiter 
Satz ist in allen Fällen sinngemäß anzuwen-
den. 
 

(2) Wird beim Lenken oder Inbetrieb-
nehmen eines Kraftfahrzeuges 
1.  erstmalig ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1 

StVO 1960 begangen, so ist die Lenk-
berechtigung auf die Dauer von min-
destens sechs Monaten zu entziehen, 

2.  ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1 StVO 
1960 innerhalb von fünf Jahren ab der 
Begehung eines Deliktes gemäß § 99 
Abs. 1 StVO 1960 begangen, ist die 

Lenkberechtigung auf mindestens 
zwölf Monate zu entziehen, 

3.  ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1a oder 1b 
StVO 1960 innerhalb von fünf Jahren 
ab der Begehung eines Deliktes ge-
mäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 began-
gen, ist die Lenkberechtigung auf min-
destens acht Monate zu entziehen, 

4.  erstmalig ein Delikt gemäß § 99 
Abs. 1a StVO 1960 begangen, so ist 
die Lenkberechtigung auf die Dauer 
von mindestens vier Monaten zu ent-
ziehen, 

5.  ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1 StVO 
1960 innerhalb von fünf Jahren ab der 
Begehung eines Deliktes gemäß § 99 
Abs. 1a StVO 1960 begangen, ist die 
Lenkberechtigung auf mindestens zehn 
Monate zu entziehen, 

6.  ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1a StVO 
1960 innerhalb von fünf Jahren ab der 
Begehung eines Deliktes gemäß § 99 
Abs. 1a StVO 1960 begangen, ist die 
Lenkberechtigung auf mindestens acht 
Monate zu entziehen, 

7.  ein Delikt gemäß § 99 Abs. 1b StVO 
1960 innerhalb von fünf Jahren ab der 
Begehung eines Deliktes gemäß § 99 
Abs. 1a StVO 1960 begangen, ist die 
Lenkberechtigung auf mindestens 
sechs Monate zu entziehen. § 25 
Abs. 3 zweiter Satz ist sinngemäß an-
zuwenden. 

 
(3) Im Falle der erstmaligen Begehung 

einer in § 7 Abs. 3 Z 4 genannten Übertre-
tung - sofern die Übertretung nicht geeignet 
war, besonders gefährliche Verhältnisse 
herbeizuführen oder nicht mit besonderer 
Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen 
Straßenbenützern begangen wurde (§ 7 
Abs. 3 Z 3) oder auch eine Übertretung 
gemäß Abs. 1 oder 2 vorliegt - hat die Ent-
ziehungsdauer zwei Wochen, bei der zwei-
ten Begehung einer derartigen Übertretung 
innerhalb von zwei Jahren ab der ersten 
Begehung sechs Wochen zu betragen. 
 

(4) Eine Entziehung gemäß Abs. 3 darf 
erst ausgesprochen werden, wenn das 
Strafverfahren in erster Instanz durch Straf-
bescheid abgeschlossen ist. Bei erstmaligen 
Entziehungen gemäß Abs. 3 darf die Behör-
de keine begleitenden Maßnahmen anord-
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nen, es sei denn, die Übertretung erfolgte 
durch einen Probeführerscheinbesitzer. 
 

(5) Eine Übertretung gemäß Abs. 1 gilt 
als erstmalig, wenn eine vorher begangene 
Übertretung der gleichen Art zum Zeitpunkt 
der Begehung der neuerlichen Übertretung 
getilgt ist. 
 
 

§ 27. 
Erlöschen der Lenkberechti-
gung 
 

(1) Eine Lenkberechtigung erlischt: 
1. nach Ablauf einer Entziehungsdauer 

von mehr als 18 Monaten; 
2. durch Zeitablauf; 
3. durch Verzicht; 
4. 100 Jahre nach Erteilung; 
5. durch Tod des Berechtigten.  

 
(2) Die Personenstandsbehörden ha-

ben Todesfälle von Personen über 16 Jahre 
dem örtlichen Führerscheinregister gemäß 
§ 38 Abs. 1 Personenstandsgesetz, BGBl. 
Nr. 60/1983, zu melden. 
 
 

§ 28. 
Ablauf der Entziehungsdauer 
 

(1) Der Führerschein ist nach Ablauf 
der Entziehungsdauer auf Antrag wieder 
auszufolgen, wenn 
1. die Entziehungsdauer nicht länger als 

18 Monate war und 
2. keine weitere Entziehung der Lenkbe-

rechtigung angeordnet wird. 
 

(2) Vor Wiederausfolgung des Führer-
scheines ist das Lenken von Kraftfahrzeugen 
unzulässig. 
 
 

§ 29. 
Besondere Verfahrensbestim-
mungen für die Entziehung 
 

(1) Im Verfahren zur Entziehung der 
Lenkberechtigung sind die Behörden ver-
pflichtet, über Anträge von Parteien und 

Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spä-
testens aber drei Monate nach deren Einlan-
gen einen Bescheid zu erlassen. Im Verfah-
ren zur Entziehung der Lenkberechtigung 
kann ein Rechtsmittelverzicht nicht wirksam 
abgegeben werden. 

 
(2) Von der vollstreckbaren Entziehung 

der Lenkberechtigung hat die Behörde zu 
verständigen: 
1. den Zulassungsbesitzer des Fahrzeu-

ges, mit dem das Delikt begangen wur-
de, wenn er nicht selbst der betroffene 
Lenker war, und 

2. bei Berufslenkern den Dienstgeber, 
wenn dieser nicht Zulassungsbesitzer 
des Kraftfahrzeuges war. 
 

(3) Nach Eintritt der Vollstreckbarkeit 
des Entziehungsbescheides ist der über die 
entzogene Lenkberechtigung ausgestellte 
Führerschein, sofern er nicht bereits abge-
nommen wurde, unverzüglich der Behörde 
abzuliefern. Dies gilt auch für die Fälle des 
§ 30, sofern sich der Lenker noch in Öster-
reich aufhält. 

 
(4) Wurde der Führerschein gemäß 

§ 39 vorläufig abgenommen und nicht wieder 
ausgefolgt, so ist die Entziehungsdauer ab 
dem Tag der vorläufigen Abnahme zu be-
rechnen. 
 
 

§ 30. 
Folgen des Entziehungsverfah-
rens für Besitzer ausländischer 
Lenkberechtigungen 
 

(1) Besitzern von ausländischen Lenk-
berechtigungen kann das Recht, von ihrem 
Führerschein in Österreich Gebrauch zu 
machen, aberkannt werden, wenn Gründe 
für eine Entziehung der Lenkberechtigung 
vorliegen. Die Aberkennung des Rechts, 
vom Führerschein Gebrauch zu machen, ist 
durch ein Lenkverbot entsprechend § 32 
auszusprechen. Für die Aberkennung ist die 
Behörde zuständig, in deren örtlichem Wir-
kungsbereich der Führerscheinbesitzer 
seinen Aufenthalt hat; sie hat den Führer-
schein abzunehmen und bis zum Ablauf der 
festgesetzten Frist oder bis zur Ausreise des 
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Besitzers zurückzubehalten, falls nicht ge-
mäß Abs. 2 vorzugehen ist. Hat der betroffe-
ne Lenker keinen Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) 
in Österreich, ist seiner Wohnsitzbehörde auf 
Anfrage von der Behörde, die das Verfahren 
durchgeführt hat, Auskunft über die Maß-
nahme der Aberkennung zu erteilen. 

 
(2) Betrifft das Verfahren gemäß Abs. 1 

den Besitzer eines Führerscheines, der in 
einem Staat ausgestellt wurde, der Vertrags-
partei eines Übereinkommens über die ge-
genseitige Anerkennung einer Maßnahme 
bei Verkehrsdelikten ist, so ist dessen Füh-
rerschein zusammen mit einer Sachverhalt-
sdarstellung an den Herkunftstaat zu über-
mitteln, wenn die Aberkennung auf Grund 
eines in diesem Übereinkommen genannten 
Deliktes erfolgt ist. 

 
(3) Betrifft das Verfahren gemäß Abs. 1 

den Besitzer einer in einem EWR-Staat 
erteilten Lenkberechtigung, der seinen 
Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) in Österreich hat, 
so hat die Behörde eine Entziehung aus-
zusprechen und den Führerschein des Be-
troffenen einzuziehen und der Ausstellungs-
behörde zurückzustellen. Die Behörde hat 
auch die Entziehung der Lenkberechtigung 
eines anderen EWR-Staates anzuordnen, 
wenn eine Person mit Wohnsitz in Österreich 
eine solche Lenkberechtigung zu einem 
Zeitpunkt erlangt hat, in dem in Österreich 
bereits die Lenkberechtigung wegen man-
gelnder Verkehrszuverlässigkeit entzogen 
war. In diesem Fall ist die Lenkberechtigung 
bis zu jenem Zeitpunkt zu entziehen, zu dem 
die bereits angeordnete Entziehungsdauer 
endet. Hat eine Person mit Wohnsitz in 
Österreich, der die Lenkberechtigung in 
Österreich wegen mangelnder gesundheitli-
cher Eignung entzogen wurde, trotzdem in 
einem EWR-Staat eine Lenkberechtigung 
erworben, so ist diese anzuerkennen, es sei 
denn, ein gemäß § 24 Abs. 4 eingeholtes 
amtsärztliches Gutachten bestätigt, dass die 
gesundheitliche Nichteignung nach wie vor 
besteht. 

 
(4) Nach Ablauf der Entziehungsdauer 

hat der Betroffene einen Antrag auf Ausstel-
lung eines österreichischen Führerscheines 
gemäß § 15 Abs. 3 oder, falls die Entzie-
hungsdauer länger als 18 Monate war, auf 

Erteilung einer österreichischen Lenkberech-
tigung zu stellen. 

 
 

VI. ABSCHNITT 
 

Vormerksystem - Maßnah-
men gegen Risikolenker 

 
 

§ 30a. 
Vormerksystem 
 

(1) Hat ein Kraftfahrzeuglenker eines 
der in Abs. 2 angeführten Delikte begangen, 
so ist unabhängig von einer verhängten 
Verwaltungsstrafe, einer etwaigen Entzie-
hung der Lenkberechtigung oder sonstiger 
angeordneter Maßnahmen eine Vormerkung 
im Örtlichen Führerscheinregister einzutra-
gen. Die Vormerkung ist auch dann einzut-
ragen, wenn das in Abs. 2 genannte Delikt 
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
verwirklicht. Für die Vornahme der Eintra-
gung ist die Rechtskraft des gerichtlichen 
oder des Verwaltungsstrafverfahrens abzu-
warten. Die Eintragung der Vormerkung ist 
von der das Verwaltungsstrafverfahren füh-
renden Behörde, im Fall einer gerichtlichen 
Verurteilung von der Behörde des Haupt-
wohnsitzes vorzunehmen und gilt ab dem 
Zeitpunkt der Deliktsetzung. Der Lenker ist 
über die Eintragung und den sich daraus 
möglicherweise ergebenden Folgen durch 
einen Hinweis im erstinstanzlichen Strafbe-
scheid zu informieren. 
 

(2) Folgende Delikte sind gemäß Abs. 1 
vorzumerken: 
1. Übertretungen des § 14 Abs. 8; 
2. Übertretungen des § 20 Abs. 5; 
3. Übertretungen des § 21 Abs. 3; 
4. Übertretungen des § 9 Abs. 2 oder § 38 

Abs. 4 dritter Satz StVO, wenn Fuß-
gänger, die Schutzwege vorschriftsmä-
ßig benützen, gefährdet werden; 

5. Übertretungen des § 18 Abs. 1 StVO, 
sofern die Übertretung mit technischen 
Messgeräten festgestellt wurde und der 
zeitliche Sicherheitsabstand 0,2 Se-
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kunden oder mehr aber weniger als 0,4 
Sekunden betragen hat; 

6. Übertretungen des § 19 Abs. 7 i.V.m. 
Abs. 4 StVO, wenn der Vorrangverlet-
zung die Nichtbeachtung eines Vor-
schriftszeichens gem. § 52 lit. c Z 24 
StVO zu Grunde liegt und dadurch die 
Lenker anderer Fahrzeuge zu unvermit-
teltem Bremsen oder zum Ablenken ih-
rer Fahrzeuge genötigt werden; 

7. Übertretungen des § 38 Abs. 5 StVO, 
wenn dadurch Lenker von Fahrzeugen, 
für die gem. § 38 Abs. 4 StVO auf 
Grund grünen Lichts „freie Fahrt“ gilt, 
zu unvermitteltem Bremsen oder zum 
Ablenken ihrer Fahrzeuge genötigt 
werden; 

8. Übertretungen des § 46 Abs. 4 lit. d 
StVO unter Verwendung mehrspuriger 
Kraftfahrzeuge, wenn damit eine Be-
hinderung von Einsatzfahrzeugen, 
Fahrzeugen des Straßendienstes, der 
Straßenaufsicht oder des Pannendiens-
tes verbunden ist; 

9. Übertretungen des § 52 lit. a Z 7e StVO 
in Tunnelanlagen; 

10. Übertretungen der Verordnung der 
Bundesministerin für Verkehr, Innovati-
on und Technologie über Beschrän-
kungen für Beförderungseinheiten mit 
gefährlichen Gütern beim Befahren von 
Autobahntunneln, BGBl. II Nr. 395/2001; 

11. Übertretungen des § 16 Abs. 2 lit. e 
und f und § 19 Abs. 1 erster Satz der 
Eisenbahn-Kreuzungsverordnung 
1961, BGBl. Nr. 2/1961 idF BGBl. Nr. 
123/1988; 

12. Übertretungen des § 102 Abs. 1 KFG 
1967 oder des § 13 Abs. 2 Z 3 Gefahr-
gutbeförderungsgesetz, BGBl. I 
Nr. 145/1998 idF BGBl. I Nr. 63/2007, 
wenn ein Fahrzeug gelenkt wird, des-
sen technischer Zustand oder dessen 
nicht entsprechend gesicherte Bela-
dung eine Gefährdung der Verkehrssi-
cherheit darstellt, sofern die techni-
schen Mängel oder die nicht entspre-
chend gesicherte Beladung dem Len-
ker vor Fahrtantritt auffallen hätten 
müssen; 

13. Übertretungen des § 106 Abs. 5 Z 1 
und 2, § 106 Abs. 5 dritter Satz und 
§ 106 Abs. 6 letzter Satz KFG 1967. 

 

(3) Werden zwei oder mehrere der in 
Abs. 2 angeführten Delikte in Tateinheit 
begangen, so zählt die Eintragung in das 
Örtliche Führerscheinregister als eine Vor-
merkung. 

(4) Die in den § 7 Abs. 3 Z 14 oder 15, 
§ 25 Abs. 3 zweiter Satz oder § 30b genann-
ten Rechtsfolgen treten nur dann ein, wenn 
die die jeweiligen Rechtsfolgen auslösenden 
Delikte innerhalb von zwei Jahren begangen 
wurden. Wurde eine Entziehung gemäß § 7 
Abs. 3 Z 14 oder 15 ausgesprochen oder die 
Entziehungsdauer gemäß § 25 Abs. 3 zwei-
ter Satz verlängert, so sind die dieser Ent-
ziehung zugrunde liegenden Vormerkungen 
künftig nicht mehr zu berücksichtigen. Wurde 
die Entziehung der Lenkberechtigung wegen 
einer der in § 7 Abs. 3 genannten bestimm-
ten Tatsache ausgesprochen, so sind später 
eingetragene Vormerkungen aufgrund von 
Delikten, die vor dem Zeitpunkt der Entzie-
hung der Lenkberechtigung begangen wur-
den, hinsichtlich der Rechtsfolgen des § 25 
Abs. 3 zweiter Satz oder hinsichtlich der 
sonstigen Entziehungsdauer nicht mehr zu 
berücksichtigen. 
 

(5) Wenn sich ergibt, dass eine Vor-
merkung gemäß Abs. 1 zu Unrecht erfolgte, 
so ist diese Eintragung unverzüglich zu 
löschen. 
 
 

§ 30b. 
Besondere Maßnahmen 
 

(1) Unbeschadet einer etwaigen Ent-
ziehung der Lenkberechtigung ist eine be-
sondere Maßnahme gemäß Abs. 3 anzuord-
nen: 
1. wenn zwei oder mehrere der im § 30a 

Abs. 2 genannten Delikte in Tateinheit 
(§ 30a Abs. 3) begangen werden oder 

2. anlässlich einer zweiten zu berücksich-
tigenden Vormerkung (§ 30a Abs. 4) 
wegen eines der in § 30a Abs. 2 ge-
nannten Delikte, sofern wegen des ers-
ten Deliktes nicht bereits eine Maß-
nahme gemäß Z 1 angeordnet wurde. 

 
(2) Von der Anordnung einer besonde-

ren Maßnahme ist jedoch Abstand zu neh-
men, wenn 
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1. die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 
Z 14 oder 15 vorliegen oder 

2. eine Nachschulung gemäß § 4 Abs. 3 
angeordnet wird oder 

3. eine begleitende Maßnahme gemäß 
§ 24 Abs. 3 angeordnet wird. 

 
(3) Als besondere Maßnahmen kom-

men die Teilnahme an 
1. Nachschulungen gemäß der Verord-

nung des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie über ver-
kehrspsychologische Nachschulungen 
(Nachschulungsverordnung - FSG-NV), 
BGBl. II Nr. 357/2002, 

2. Perfektionsfahrten gemäß § 13a der 
Verordnung des Bundesministers für 
Wissenschaft und Verkehr über die 
Durchführung des Führerscheingeset-
zes (Führerscheingesetz-Durchfüh-
rungsverordnung - FSG-DV), BGBl. II 
Nr. 320 idF BGBl. II Nr. 223/2004, 

3. das Fahrsicherheitstraining gemäß 
§ 13b der Verordnung des Bundesmi-
nisters für Wissenschaft und Verkehr 
über die Durchführung des Führer-
scheingesetzes (Führerscheingesetz-
Durchführungsverordnung - FSG-DV), 
BGBl. II Nr. 320 idF BGBl. II Nr. 
223/2004, 

4. Vorträgen oder Seminaren über geeig-
nete Ladungssicherungsmaßnahmen, 

5. Unterweisungen in lebensrettenden 
Sofortmaßnahmen gemäß § 6 der Ver-
ordnung des Bundesministers für Wis-
senschaft und Verkehr über die Durch-
führung des Führerscheingesetzes 
(Führerscheingesetz-Durchführungs-
verordnung - FSG-DV), BGBl. II Nr. 320 
idF BGBl. II Nr. 223/2004 oder 

6.  Kurse über geeignete Maßnahmen zur 
Kindersicherung 

in Betracht. Die zu absolvierende Maßnahme 
ist von der Behörde festzusetzen, wobei 
darauf Bedacht zu nehmen ist, dass die 
Maßnahme geeignet ist, im Wesentlichen 
den Unrechtsgehalt der gesetzten Delikte 
aufzuarbeiten. Es ist jene Maßnahme zu 
wählen, die für den Betroffenen am besten 
geeignet ist, sich mit seinem Fehlverhalten 
auseinanderzusetzen, sich die Gefahren im 
Straßenverkehr bewusst zu machen und 
durch entsprechende Bewusstseinsbildung, 
auch im Hinblick auf die Notwendigkeit einer 
unfallvermeidenden defensiven Fahrweise 

und die fahrphysikalischen Grenzen beim 
Betrieb eines Kraftfahrzeuges, einen Rückfall 
in weitere Verkehrsverstöße zu vermeiden. 
 

(4) Der von der Anordnung der beson-
deren Maßnahme Betroffene hat der Behör-
de eine Bestätigung jener Einrichtung, bei 
der die besondere Maßnahme absolviert 
wurde, über die Teilnahme und seine Mitar-
beit vorzulegen. 
 

(5) Wurde die Anordnung der Teilnah-
me an besonderen Maßnahmen gemäß 
Abs. 1 innerhalb der von der Behörde fest-
gesetzten Frist nicht befolgt oder bei diesen 
Maßnahmen die Mitarbeit unterlassen, so ist 
die Lenkberechtigung bis zur Befolgung der 
Anordnung zu entziehen. 
 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat durch Verord-
nung die näheren Bestimmungen festzuset-
zen über 
1. den Inhalt und zeitlichen Umfang der in 

Abs. 3 genannten Maßnahmen, 
2. die zur Durchführung dieser Maßnah-

men berechtigten Personen und Stel-
len, 

3. die Zuordnung der in § 30a Abs. 2 
genannten Delikte zur jeweils geeigne-
ten Maßnahme und 

4. die Kosten der Maßnahme. 
 
 

VII. ABSCHNITT 
 

Andere Dokumente  
 
 

§ 31. 
Mopedausweis 
 

(1) Der Mopedausweis ist unter Be-
rücksichtigung von Abs. 2 von der ermächtig-
ten Einrichtung auszustellen, wenn der An-
tragsteller 
1.  das 15. Lebensjahr vollendet hat, 
2.  sechs Unterrichtseinheiten theoreti-

sche Schulung absolviert hat, 
3.  ausreichende theoretische Kenntnisse 

nachgewiesen hat, 
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4.  sechs Unterrichtseinheiten praktische 
Schulung am Übungsplatz absolviert 
hat, 

5.  zwei Unterrichtseinheiten praktische 
Schulung im öffentlichen Verkehr als 
Lenker absolviert hat, 

6.  die ausreichende Fahrzeugbeherr-
schung gegenüber dem Instruktor oder 
dem Fahrlehrer nachgewiesen hat, 

7.  eine Einwilligungserklärung eines 
Erziehungsberechtigten vorlegt, sofern 
er das 16. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, 

8.  noch keinen Mopedausweis besitzt und 
9.  schriftlich gegenüber der ermächtigten 

Einrichtung bestätigt hat, dass über ihn 
kein aufrechtes Lenkverbot verhängt 
wurde. 

Eine Unterrichtseinheit hat 50 Minuten zu 
betragen. Die in Z 4 genannte praktische 
Schulung kann zugunsten der in Z 5 genann-
ten Schulung verkürzt werden, sofern die 
Dauer der gesamten praktischen Schulung 
pro Kandidat nicht weniger als acht Unter-
richtseinheiten beträgt. 
 

(2) Die in Abs. 1 Z 4 und 5 genannte 
praktische Schulung darf der Antragsteller 
auf einem Fahrzeug der Fahrzeugkategorie 
(Motorfahrrad, vierrädriges Leichtkraftfahr-
zeug, Invalidenkraftfahrzeug) seiner Wahl 
absolvieren. Der Berechtigungsumfang des 
Mopedausweises ist dementsprechend auf 
das Lenken von Fahrzeugen dieser Fahr-
zeugkategorie einzuschränken. Wird die 
Berechtigung für mehrere der genannten 
Fahrzeugkategorien beantragt, so ist die in 
Abs. 1 Z 4 genannte praktische Ausbildung 
auf Fahrzeugen der jeweiligen Kategorie zu 
absolvieren. Das gilt auch, wenn nach Er-
werb des Mopedausweises eine Ausdeh-
nung auf weitere Fahrzeugkategorien bean-
tragt wird. Für den Erwerb der Berechtigung 
zum Lenken eines einspurigen Kraftfahrzeu-
ges ist jedenfalls eine Schulung nach Abs. 1 
Z 5 zu absolvieren. Auf der ersten Seite des 
Mopedausweises ist der jeweilige Berechti-
gungsumfang mittels Stempel oder sonsti-
gem Aufdruck ersichtlich zu machen. Wer-
den die Berechtigungen für mehrere Fahr-
zeugkategorien erworben, so sind diese in 
einem Mopedausweisdokument zusammen-
zufassen. 

 

(3) Zur Durchführung der praktischen 
Schulung gemäß Abs. 1 Z 4 und 5 sind 
Fahrschulen und Vereine von Kraftfahrzeug-
besitzern, sofern sie im Kraftfahrbeirat ver-
treten sind, berechtigt. Die praktische Schu-
lung ist unter der Leitung eines Fahrlehrers 
oder eines besonders geeigneten Instruktors 
gemäß § 4a Abs. 6 durchzuführen. Die In-
struktoren müssen zur Durchführung der 
praktischen Schulung gemäß Abs. 1 Z 5 
entsprechende Kenntnisse für Schulfahrten 
im öffentlichen Verkehr haben und eine 
diesbezügliche Ergänzungsausbildung in 
einer berechtigten Ausbildungsstätte gemäß 
§ 116 Abs. 6a KFG oder beim Fachverband 
der Fahrschulen nachweisen. Bei der prakti-
schen Schulung gemäß Abs. 1 Z 5 für Motor-
fahrräder darf ein Fahrlehrer oder Instruktor 
höchstens zwei Kandidaten gleichzeitig 
begleiten. 
 

(4) Liegen die Voraussetzungen des 
§ 15 Abs. 2 vor, hat der Besitzer des Mo-
pedausweises gegebenenfalls die Ausstel-
lung eines neuen Mopedausweises (Dupli-
kat) im gleichen Berechtigungsumfang un-
verzüglich bei der ermächtigten Einrichtung 
zu beantragen. Mit der Ausstellung des 
neuen Mopedausweises verliert der bisheri-
ge Mopedausweis seine Gültigkeit und ist, 
sofern dies möglich ist, der ermächtigten 
Einrichtung unverzüglich abzuliefern. 
 

(5) Vor Vollendung des 20. Lebensjah-
res darf ein Motorfahrrad, ein vierrädriges 
Leichtkraftfahrzeug und ein Invalidenkraft-
fahrzeug nur in Betrieb genommen und 
gelenkt werden, wenn der Alkoholgehalt des 
Blutes nicht mehr als 0,1 g/l (0,1 Promille) 
oder der Alkoholgehalt der Atemluft nicht 
mehr als 0,05 mg/l beträgt. 
 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat nach den 
Erfordernissen der Verkehrssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft und 
Technik entsprechend, durch Verordnung 
die näheren Bestimmungen festzusetzen 
über 
1.  den Inhalt, den Umfang, die Art und 

den Nachweis der Kenntnisse gemäß 
Abs. 1 Z 3, 

2.  die fachlichen und räumlichen Voraus-
setzungen, unter denen eine Ermächti-
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gung gemäß § 36 Abs. 1 zu erteilen ist 
und 

3.  die Form und den Inhalt des Auswei-
ses. 

 

§ 32. 
Verbot des Lenkens von Motor-
fahrrädern, vierrädrigen Leicht-
kraftfahrzeugen oder Invaliden-
kraftfahrzeugen 
 

(1) Personen, die nicht im Sinne des 
§ 7 verkehrszuverlässig oder nicht gesund-
heitlich geeignet sind, ein Motorfahrrad, ein 
vierrädriges Leichtkraftfahrzeug oder ein 
Invalidenkraftfahrzeug zu lenken, hat die 
Behörde unter Anwendung der §§ 24 Abs. 3 
und 4, 25, 26, 29 sowie 30a und 30b ent-
sprechend den Erfordernissen der Verkehrs-
sicherheit das Lenken eines derartigen Kraft-
fahrzeuges 
1. ausdrücklich zu verbieten, 
2. nur zu gestatten, wenn vorgeschriebene 

Auflagen eingehalten werden, oder  
3. nur für eine bestimmte Zeit oder nur 

unter zeitlichen, örtlichen oder sachli-
chen Beschränkungen zu gestatten. 

Ebenso hat die Behörde einem Lenker eines 
der im ersten Satz genannten Fahrzeuge bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 30b 
besondere Maßnahmen aus dem Vormerk-
system anzuordnen. Das Lenken eines 
Motorfahrrades, vierrädrigen Leichtkraftfahr-
zeuges oder Invalidenkraftfahrzeuges ent-
gegen einer behördlichen Verfügung nach 
Z 1, 2 oder 3 ist unzulässig. Eine solche 
Verfügung ist aufzuheben, wenn der Grund 
für ihre Erlassung nicht mehr gegeben ist. 
 

(2) Besitzer eines Mopedausweises 
haben diesen für die Dauer der Maßnahmen 
gemäß Abs. 1 Z 1 oder für Eintragungen 
gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 bei der Behörde 
abzuliefern. 
 
 

§ 32a. 
Feuerwehrführerschein 
 

(1) Der Feuerwehrführerschein ist bei 
Vorliegen der im Abs. 2 genannten Voraus-
setzungen von dem Landesfeuerwehrkom-

mandanten auszustellen. Der Feuerwehrfüh-
rerschein gilt nur in Verbindung mit der nach 
§ 1 Abs. 3 zweiter und dritter Satz erforderli-
chen Lenkberechtigung. 
 

(2) Voraussetzungen für die Ausstel-
lung des Feuerwehrführerscheines: 
1. Besitz eines Feuerwehrdienstpasses; 
2. Mitgliedschaft bei einer Freiwilligen 

Feuerwehr (des Feuerwehrverbandes) 
gemäß den Feuerwehrgesetzen der 
Länder; 

3. Mindestalter: 18 Jahre; 
4. Ausbildung und Nachweis der prakti-

schen Kenntnisse; 
5. gesundheitliche Eignung. 

 
(3) Der Bundesminister für Verkehr, In-

novation und Technologie hat durch Verord-
nung festzusetzen: 
1. Form und Inhalt des Feuerwehrführer-

scheines; 
6. die näheren Bestimmungen über die 

Voraussetzungen für die Ausstellung 
eines Feuerwehrführerscheines hin-
sichtlich der Ausbildung und des Nach-
weises der praktischen Kenntnisse so-
wie des Nachweises der gesundheitli-
chen Eignung. 

 
(4) Der Feuerwehrführerschein wird 

ungültig 
1. für die Dauer der Entziehung der Lenk-

berechtigung oder 
2. wenn die Lenkberechtigung erloschen ist.  
 

(5) Bei Abhandenkommen des Feuer-
wehrführerscheines hat der Landesfeuer-
wehrkommandant über Antrag einen Dupli-
katfeuerwehrführerschein auszustellen. 

 
(6) Nimmt der Inhaber eines Feuer-

wehrführerscheines ein Fahrzeug der Klasse 
C, dessen höchste zulässige Gesamtmasse 
mehr als 7,5 t beträgt und das unter § 1 
Abs. 3 zweiter Satz fällt, in Betrieb und lenkt 
es, gilt § 20 Abs. 5 nicht. Nimmt der Inhaber 
eines Feuerwehrführerscheines ein Fahr-
zeug der Klasse D, das unter § 1 Abs. 3 
zweiter Satz fällt, in Betrieb und lenkt es, gilt 
§ 21 Abs. 3 nicht. 
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§ 33. 
Internationale Führerscheine 
 

(1) Dem Besitzer eines nationalen Füh-
rerscheines ist auf Antrag von der gemäß § 5 
Abs. 2 zuständigen Behörde ein internatio-
naler Führerschein gemäß Art. 41 Abs. 1 lit. 
c des Wiener Übereinkommens, Art. 24 des 
Genfer Abkommens oder Art. 7 des Pariser 
Übereinkommens über den Verkehr von 
Kraftfahrzeugen BGBl. Nr. 304/1930, mit 
dem entsprechenden Berechtigungsumfang 
auszustellen. Über seine Ausstellung sind 
entsprechende Aufzeichnungen zu führen. 
Die Gültigkeit des internationalen Führer-
scheines erlischt ein Jahr nach dem Tag der 
Ausstellung.  
 

(2) Wurden Vereine gemäß § 36 Abs. 2 
Z 3 zur Ausstellung der internationalen Füh-
rerscheine ermächtigt, so dürfen Anträge auf 
Ausstellung dieser Dokumente nur bei sol-
chen Vereinen eingebracht werden; stellt 
jedoch der ermächtigte Verein die Dokumen-
te nicht binnen einer Woche nach Einlangen 
des Antrages aus, so kann der Antrag auch 
bei der im Abs. 1 angeführten Behörde ein-
gebracht werden. 

 
(3) Einer Person ohne Wohnsitz (§ 5 

Abs. 1 Z 1) im Bundesgebiet, die keinen 
nationalen Führerschein (§ 23 Abs. 6) vor-
weisen kann und für das Abhandenkommen 
des Dokumentes einen zureichenden Grund, 
wie etwa Verlust oder Diebstahl, glaubhaft 
macht, ist auf Antrag, wenn keine Bedenken 
bestehen, ein internationaler Führerschein 
gemäß Abs. 1 auszustellen. Dieser berech-
tigt zum Lenken eines Kraftfahrzeuges in 
Verbindung mit der Bestätigung der Anzeige 
gemäß § 14 Abs. 3 auf die Dauer von sechs 
Wochen. 

VIII. ABSCHNITT 
 

Sachverständige und  
Behörden  

 
 

§ 34. 
Sachverständige 
 

(1) Der Landeshauptmann hat zur Be-
gutachtung 
1. der fachlichen Befähigung von Perso-

nen, Kraftfahrzeuge zu lenken, sach-
verständige Fahrprüfer, und 

2. der gesundheitlichen Eignung von 
Bewerbern um eine Lenkberechtigung 
sachverständige Ärzte  

zu bestellen. Die Sachverständigen sind auf 
die Dauer von höchstens fünf Jahren zu 
bestellen, müssen für diese Begutachtung 
besonders geeignet sein und unterliegen 
den allgemeinen Bestimmungen des § 128 
KFG 1967 über Sachverständige. Die in den 
Ermächtigungsbescheiden der sachverstän-
digen Ärzte ausgesprochenen Beschränkun-
gen auf bestimmte Behördensprengel gelten 
als nicht beigesetzt. 
 

(2) Zu Sachverständigen dürfen nur 
vertrauenswürdige Personen bestellt wer-
den, die EWR-Staatsbürger sind und die 
besonderen Anforderungen der gemäß 
Abs. 4 erlassenen Verordnung erfüllen. 
 

(3) Die Behörde hat nur solche bestellte 
Fahrprüfer für die Erstellung von Gutachten 
gemäß § 10 beizuziehen, die in der beim 
Landeshauptmann aufliegenden Fahrprüfer-
liste eingetragen sind. Die Eintragung in die 
Fahrprüferliste begründet jedoch keinen 
Rechtsanspruch auf Beiziehung als Fahrprüfer. 
 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat mit Verord-
nung die näheren Bestimmungen festzuset-
zen über: 
1. die Voraussetzungen zur Bestellung als 

Fahrprüfer gemäß Abs. 1 Z 1 betreffend 
Ausbildung, Zeugnisse und berufliche 
Erfahrung, 

2. die Fahrprüferprüfung, 
3. die besonderen Pflichten der Fahrprüfer, 
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4. die Aberkennung der Fahrprüfereigen-
schaft, 

5. die Vergütung für Gutachten gemäß 
§§ 10 und 11 für Fahrprüfer, 

6. die Vergütung für Gutachten gemäß 
§§ 8 und 9 für Ärzte und technische 
Sachverständige sowie 

7. die Kosten einer verkehrspsychologischen 
Untersuchung gemäß § 8 oder § 28. 

 
 

§ 35. 
Behörden und Organe 
 

(1) Für die in diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen Amtshandlungen ist, sofern 
darin nichts anderes bestimmt ist, in erster 
Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde, im 
örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespoli-
zeibehörde diese zuständig. Über Berufun-
gen gegen Bescheide der Bezirksverwal-
tungsbehörde oder Bundespolizeibehörde 
entscheiden die unabhängigen Verwaltungs-
senate in den Ländern.  

 
(2) An der Vollziehung dieses Bundes-

gesetzes durch die Bezirksverwaltungsbe-
hörden, die Bundespolizeibehörden und den 
Landeshauptmann haben mitzuwirken: 
1. die Organe der Bundespolizei, 
2. die Organe der Bundessicherheitswa-

chekorps (Anm.: richtig: Bundespolizei), 
3. die Organe der Gemeindewachen und, 
4. sonstige Straßenaufsichtsorgane. 
 

(3) Die in Abs. 2 genannten Organe 
haben 
1. die Einhaltung der in diesem Bundes-

gesetz genannten Vorschriften zu 
überwachen; zu diesem Zweck sind sie 
berechtigt, gemäß § 97 Abs. 5 StVO 
1960 Fahrzeuglenker zum Anhalten 
aufzufordern; 

2. Maßnahmen zu treffen, die für die 
Einleitung oder Durchführung von Ver-
waltungsstrafverfahren erforderlich sind 
und 

3. in den in diesem Bundesgesetz aus-
drücklich vorgesehenen Fällen einzu-
schreiten. Sie unterstehen dabei in 
fachlicher Hinsicht der jeweils zuständi-
gen Behörde. 

 
 

§ 36. 
Sonstige Zuständigkeiten 
 

(1) Der Landeshauptmann ist zuständig 
für: 
1. die Erteilung von Ermächtigungen: 

a) an Fahrschulen zur Abhaltung 
von theoretischen Fahrprüfungen 
gemäß § 11 (Prüfungsstellen), 

b) an geeignete Einrichtungen zur 
Ausstellung des Mopedausweises 
(§ 31 Abs. 1) sowie eines Mope-
dausweises mit dem Vermerk 
„vierrädriges Leichtkraftfahrzeug“ 
(§ 31 Abs. 3a), 

c) an Fahrschulen und Vereine ge-
mäß § 4a Abs. 6 Z 1 zur Eintra-
gung der Absolvierung von Per-
fektionsfahrten, Fahrsicherheits-
trainings und verkehrspsychologi-
schen Gruppengesprächen ge-
mäß § 4c Abs. 1 im Zentralen 
Führerscheinregister, sofern die 
jeweils durchführende Stelle zur 
Durchführung dieser Maßnahme 
berechtigt ist, 

d) an Fahrschulen, Aufsichtsperso-
nen und Fahrprüfer zur Eintra-
gung der in § 16b Abs. 1 und 4 
genannten Daten - diese haben 
von Amts wegen unter Entfall der 
Prüfung der Voraussetzungen 
des Abs. 3 Z 2 und 3 zu erfolgen; 

 
2. die Bestellung von Sachverständigen 

(§ 34). 
Über die gegen Bescheide des Landes-
hauptmannes eingebrachten Berufungen 
haben die unabhängigen Verwaltungssenate 
in den Ländern zu entscheiden. 

 
(2) Der Bundesminister für Verkehr, In-

novation und Technologie ist zuständig für 
die Erteilung von Ermächtigungen 
1. an geeignete Einrichtungen zur Durch-

führung von Nachschulungen gemäß 
§§ 4 und 24 Abs. 3, 

2. an geeignete Einrichtungen zur Durch-
führung verkehrspsychologischer Un-
tersuchungen (verkehrspsychologische 
Untersuchungsstellen), 

3. an Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern 
zur Ausstellung der in § 33 Abs. 1 an-
geführten internationalen Führerscheine, 
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4. an das mit der Herstellung des Führer-
scheines betraute Unternehmen zur 
Eintragung der in § 16b Abs. 4 Z 3 ge-
nannten Daten. 

Diese ermächtigten Stellen unterliegen hin-
sichtlich der auf Grund dieser Ermächtigun-
gen zu erfüllenden Aufgaben der Aufsicht 
und den Weisungen des Bundesministers für 
Verkehr, Innovation und Technologie. Über 
die von den ermächtigten Stellen gemäß Z 1 
durchgeführten Nachschulungen sind zum 
Zweck der Qualitätssicherung ua. in Zu-
sammenarbeit mit dem Führerscheinregister 
statistische Evaluationen durchzuführen. Zu 
diesem Zweck sind die Daten über die wie-
der auffällig gewordenen Absolventen einer 
Nachschulung dem Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie in 
anonymisierter Form bekannt zu geben. Von 
den in Z 1 und 2 genannten Ermächtigungen 
ausgenommen sind Meldungen betreffend 
weiterer Standorte der einzelnen ermächtig-
ten Stellen. Die Eignung der Standorte ist 
vom Landeshauptmann auf Antrag zu über-
prüfen. Für diese Überprüfung ist ein Kos-
tenersatz zu entrichten, der dem Landes-
hauptmann zufließt. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie ist die Höhe dieses Kostener-
satzes festzusetzen. Der Landeshauptmann 
hat vierteljährlich dem Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie die 
Veränderungen bei diesen Standorten be-
kanntzugeben. 
 

(3) Eine Ermächtigung gemäß Abs. 1 
Z 1 und Abs. 2 ist auf Antrag zu erteilen, 
wenn der Antragsteller: 
1. vertrauenswürdig ist, 
2. über das erforderliche Personal und die 

erforderlichen Einrichtungen verfügt 
und 

3. die besonderen Anforderungen erfüllt, 
die durch die jeweiligen Verordnungen 
festgelegt werden. 

 
(4) Die Ermächtigung gemäß Abs. 1 Z 1 

und Abs. 2 sowie die Bestellung gemäß Abs. 
1 Z 2 sind vorbehaltlich der Bestimmungen 
des Abs. 5 zu widerrufen, wenn die Voraus-
setzungen für die Erteilung nicht mehr gege-
ben sind oder die Aufgaben nicht vor-
schriftsmäßig durchgeführt werden oder es zur 
Wahrung öffentlicher Interessen notwendig ist.  

 

(5) Wenn die Fahrschule ihre Mitwir-
kung am Lenkberechtigungserteilungsver-
fahren beharrlich verweigert (insbesondere 
wenn die Fahrschule die Vornahme von 
Eintragungen im Führerscheinregister ent-
sprechend den Bestimmungen der §§ 16b 
Abs. 1 verweigert oder diese wiederholt 
mangelhaft vornimmt) so ist nach einem 
Zeitraum von drei Monaten von der Behörde 
eine Verwarnung mit der Androhung des 
Entzuges der Berechtigung gemäß Abs. 1 Z 
1 lit. d und gegebenenfalls der Fahrschulbe-
willigung anzudrohen. Wurden nach einem 
weiteren Zeitraum von drei Monaten die 
Mängel oder Missstände nicht beseitigt, ist 
die Berechtigung gemäß Abs. 1 Z 1 lit. d zu 
entziehen. Gleichzeitig kann auch die Ver-
trauenswürdigkeit gemäß § 109 Abs. 1 lit. b 
KFG 1967 in Frage gestellt werden und 
bejahendenfalls die Fahrschulbewilligung 
entzogen werden. Frühestens ein Monat 
nach Entziehung der genannten Berechti-
gung kann die Fahrschule erneut den Antrag 
auf Zuerkennung der Berechtigung gemäß 
Abs. 1 Z 1 lit. d und gegebenenfalls der 
Fahrschulbewilligung stellen. 
 
 

IX. ABSCHNITT 
 

Strafbestimmungen 
 
 

§ 37. 
Strafausmaß  
 

(1) Wer diesem Bundesgesetz, den auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen, Bescheiden oder sonstigen 
Anordnungen zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist, sofern in 
den folgenden Absätzen nichts anderes 
bestimmt ist, mit einer Geldstrafe von 36 
Euro bis zu 2180 Euro, im Falle ihrer Uneinb-
ringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis 
zu sechs Wochen zu bestrafen. Zuwider-
handlungen gegen Bestimmungen nach 
diesem Bundesgesetz, die einen bestimmten 
Alkoholgrenzwert zum Lenken oder Inbet-
riebnehmen von Kraftfahrzeugen festlegen, 
sind unbeschadet des Abs. 3 Z 3 jedoch nur 
dann zu bestrafen, wenn keine Übertretung 
der StVO 1960 oder des § 37a vorliegt. Dies 
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gilt auch für Zuwiderhandlungen, die auf 
dem Wege von einer österreichischen Gren-
zabfertigungsstelle, die auf ausländischem 
Gebiet liegt, zur Staatsgrenze begangen 
werden. Auch der Versuch einer solchen 
Zuwiderhandlung ist strafbar. 

 
(2) Wurde der Täter wegen der glei-

chen Zuwiderhandlung bereits einmal be-
straft, so kann an Stelle der Geldstrafe eine 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen ver-
hängt werden. Wurde der Täter wegen der 
gleichen Zuwiderhandlung bereits zweimal 
bestraft, so können Geld- und Freiheitsstra-
fen auch nebeneinander verhängt werden. 
Die Verhängung einer Freiheitsstrafe ist in 
diesen Fällen aber nur zulässig, wenn es 
ihrer bedarf, um den Täter von weiteren 
Verwaltungsübertretungen der gleichen Art 
abzuhalten. 
 

(2a) Eine Geldstrafe von mindestens 20 
Euro ist zu verhängen für das Lenken eines 
Kraftfahrzeuges entgegen der Bestimmung 
des § 14 Abs. 1 und 4. 
 

(3) Eine Mindeststrafe von 363 Euro ist 
zu verhängen für das Lenken 
1. eines Kraftfahrzeuges entgegen der 

Bestimmung des § 1 Abs. 3, sofern der 
Lenker überhaupt keine gültige Klasse 
von Lenkberechtigungen besitzt, 

2. eines Kraftfahrzeuges, obwohl der 
Führerschein oder vorläufige Führer-
schein gemäß § 39 vorläufig abge-
nommen wurde oder 

3. eines Kraftfahrzeuges der Klasse D 
entgegen der Bestimmung des § 21 
Abs. 3, sofern nicht auch ein Verstoß 
gegen § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 1960 
vorliegt. 
 

(4) Eine Mindeststrafe von 726 Euro ist 
zu verhängen für das Lenken eines Kraft-
fahrzeuges, obwohl 
1. die Lenkberechtigung entzogen wurde 

oder 
2. gemäß § 30 Abs. 1 ein Lenkverbot 

ausgesprochen wurde. 
 

(5) Bei einer Verwaltungsübertretung 
nach Abs. 3 Z 2 und 3, nach Abs. 4, sowie 
nach § 37a finden die Bestimmungen der 
§§ 21 Abs. 2 und 50 VStG, BGBl. Nr. 
52/1991, keine Anwendung. 

 
(6) Bei Übertretung der in §§  14 Abs. 

3, 19 Abs. 5 zweiter Satz und 22 Abs. 2 
enthaltenen Bestimmungen kann § 50 VStG 
mit der Maßgabe angewendet werden, dass 
Geldstrafen bis 72 Euro sofort eingehoben 
werden können. 

 
(7) Beim Verdacht einer Übertretung 

der Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen kann von den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes und der Straßenaufsicht als vorläufige 
Sicherheit gemäß § 37a VStG ein Betrag bis 
726 Euro festgesetzt werden. 

 
(8) Die eingehobenen Strafgelder flie-

ßen der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand jener Behörde zu tragen hat, die 
das Strafverfahren in erster Instanz durch-
führt. Sie sind für die Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes zu verwenden. 
 
 
 

§ 37a. 
 
Wer entgegen der Bestimmung des § 14 
Abs. 8 ein Kraftfahrzeug in Betrieb nimmt 
oder lenkt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist, sofern nicht auch ein Verstoß 
gegen § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 1960 vor-
liegt, mit einer Geldstrafe von 300 Euro bis 
3700 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit 
mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen. Bei der Strafbemes-
sung sind auch der Grad der Alkoholisierung 
und die Häufigkeit der Verstöße zu berück-
sichtigen. 
 
 

§ 38. 
Zwangsmaßnahmen  
 

(1) Die Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes und der Straßenaufsicht sind 
berechtigt, Personen am Lenken oder an der 
Inbetriebnahme eines Fahrzeuges zu hin-
dern, wenn diese hiedurch eine Übertretung 
begehen oder begehen würden: 
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1. des § 1 Abs. 3 (Lenken ohne gültige 
Lenkberechtigung für die betreffende 
Klasse), 

2. der §§ 1 Abs. 6 Z 2 und 4, 32 Abs. 1 
Z 1 und 23 Abs. 5 letzter Satz (Lenken 
eines Motorfahrrades oder eines Invali-
denkraftfahrzeuges vor dem 24. Le-
bensjahr ohne Mopedausweis, trotz 
verhängtem Lenkverbot oder durch 
Personen ohne Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 
1) in Österreich vor Vollendung des er-
forderlichen Mindestalters), 

2a. des § 1 Abs. 6 Z 3 und § 32 Abs. 1 Z 1 
(Lenken eines vierrädrigen Leichtkraft-
fahrzeuges ohne Mopedausweis mit 
der Eintragung „vierrädriges Leichtkraft-
fahrzeug“ oder trotz aufrechtem Lenk-
verbot), 

3. des § 1 Abs. 6 Z 1 (Lenken eines dort 
genannten Kraftfahrzeuges vor Vollen-
dung des 16. Lebensjahres), 

4. des § 14 Abs. 1 Z 1 und 3, wenn der 
Besitz der vorgeschriebenen Lenkbe-
rechtigung nicht glaubhaft gemacht 
werden kann oder wenn die Lenkbe-
rechtigung gemäß §§ 24 bis 26 entzo-
gen oder der Führerschein gemäß § 39 
vorläufig abgenommen wurde, 

5. des § 30 Abs. 1 (Lenken von Kraftfahr-
zeugen durch einen Besitzer einer aus-
ländischen Lenkberechtigung trotz ver-
hängtem Lenkverbot). 
 

(2) Zu diesem Zweck sind erforderli-
chenfalls, je nach Lage des Falles und Art 
des Fahrzeuges oder der Beladung, 
Zwangsmaßnahmen, wie etwa Abnahme der 
Fahrzeugschlüssel, Absperren oder Einstel-
len des Fahrzeuges, Anbringen von techni-
schen Sperren und dergleichen anzuwen-
den. Solche Zwangsmaßnahmen sind un-
verzüglich aufzuheben, wenn der Grund für 
ihre Anwendung weggefallen ist oder wenn 
eine andere Person, bei der keine Hinde-
rungsgründe gegeben sind, beabsichtigt, das 
Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und zu lenken. 
 
 

§ 39. 
Vorläufige Abnahme des Füh-
rerscheines 
 

(1) Die Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes und der Straßenaufsicht haben 

einem Kraftfahrzeuglenker, aus dessen 
Verhalten deutlich zu erkennen ist, dass er 
insbesondere infolge Alkohol- oder Suchtmit-
telgenusses, Einnahme von Medikamenten 
oder eines außergewöhnlichen Erregungs- 
oder Ermüdungszustandes nicht mehr die 
volle Herrschaft über seinen Geist und sei-
nen Körper besitzt, den Führerschein, den 
Mopedausweis oder gegebenenfalls beide 
Dokumente vorläufig abzunehmen, wenn er 
ein Kraftfahrzeug lenkt, in Betrieb nimmt 
oder versucht, es in Betrieb zu nehmen. 
Weiters haben die Organe die genannten 
Dokumente vorläufig abzunehmen, wenn ein 
Alkoholgehalt des Blutes von 0,8 g/l (0,8 
Promille) oder mehr oder ein Alkoholgehalt 
der Atemluft von 0,4 mg/l oder mehr festges-
tellt wurde oder der Lenker eine Übertretung 
gemäß § 99 Abs. 1 lit. b oder c StVO 1960 
begangen hat, wenn der Lenker ein Kraft-
fahrzeug gelenkt hat, in Betrieb genommen 
hat oder versucht hat, es in Betrieb zu neh-
men, auch wenn anzunehmen ist, dass der 
Lenker in diesem Zustand kein Kraftfahrzeug 
mehr lenken oder in Betrieb nehmen wird. 
Außerdem haben diese Organe Personen, 
denen die Lenkberechtigung mit Bescheid 
vollstreckbar entzogen wurde oder über die 
ein mit Bescheid vollstreckbares Lenkverbot 
verhängt wurde und die der Ablieferungsver-
pflichtung der Dokumente nicht nachge-
kommen sind, den Führerschein, den Mope-
dausweis oder gegebenenfalls beide Doku-
mente abzunehmen. Ebenso können diese 
Organe bei mit technischen Hilfsmitteln 
festgestellten Geschwindigkeitsübertretun-
gen, die mit einer Entziehung geahndet 
werden, den Führerschein vorläufig abneh-
men. Bei der vorläufigen Abnahme ist eine 
Bescheinigung auszustellen, in der die 
Gründe für die Abnahme und eine Belehrung 
über die zur Wiedererlangung des Führer-
scheines oder Mopedausweises erforderli-
chen Schritte enthalten sind. 

 
(2) Der vorläufig abgenommene Füh-

rerschein oder Mopedausweis ist unverzüg-
lich der Behörde vorzulegen, in deren örtli-
chem Wirkungsbereich er abgenommen 
wurde; wurde der Führerschein oder Mope-
dausweis jedoch wegen eines außerge-
wöhnlichen Erregungs- oder Ermüdungszu-
standes vorläufig abgenommen, so ist er 
dem Besitzer wieder auszufolgen, wenn 
dieser die volle Herrschaft über seinen Geist 



51 

und seinen Körper vor Ablauf von zwei Ta-
gen, gerechnet vom Tage der vorläufigen 
Abnahme, wiedererlangt hat. 
 

(3) Die im Abs. 2 angeführte Behörde 
hat den vorläufig abgenommenen Führer-
schein dem Besitzer auf Antrag binnen drei 
Tagen, gerechnet vom Tage der vorläufigen 
Abnahme, auszufolgen, sofern nicht ein 
Entziehungsverfahren eingeleitet wird. 
 

(4) Wird kein Entziehungsverfahren 
eingeleitet oder der vorläufig abgenommene 
Führerschein nach Ablauf der dreitägigen 
Frist nicht ausgefolgt, ist er unverzüglich der 
Behörde zu übermitteln, in deren örtlichem 
Wirkungsbereich der Führerscheinbesitzer 
seinen Wohnsitz hat. 
 

(5) Das Lenken von Kraftfahrzeugen, 
für die der Besitz einer Lenkberechtigung 
vorgeschrieben ist, vor der Wiederausfol-
gung des vorläufig abgenommenen Führer-
scheines oder das Lenken von Motorfahrrä-
dern, Invalidenkraftfahrzeugen oder vierräd-
rigen Leichtkraftfahrzeugen vor der Wieder-
ausfolgung des vorläufig abgenommenen 
Mopedausweises ist unzulässig. 

(6) Die in den in Abs. 1 bis 5 beschrie-
benen Amtshandlungen oder Verbote bezie-
hen sich auch auf vorläufige Führerscheine 
oder Besitzer von vorläufigen Führerschei-
nen. 
 
 

X. ABSCHNITT 
 

Übergangs- und 
Schlussbestimmungen  

 
 

§ 40. 
Bisher erworbene Rechte und 
Umtausch von Führerscheinen 
in Führerscheine nach diesem 
Bundesgesetz 
 

(1) Lenkerberechtigungen, die auf 
Grund der vor dem In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes in Geltung gewesenen 
Bestimmungen erteilt worden sind und die 

hierüber ausgestellten Bestätigungen (Füh-
rerscheine) bleiben, sofern nichts anderes 
bestimmt ist, unberührt. Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes, die sich auf Fahr-
zeugklassen beziehen, sind auf die entspre-
chenden Fahrzeuggruppen dieser Lenkerbe-
rechtigungen anzuwenden. Wird ein Führer-
schein gemäß Abs. 2 umgetauscht, so gilt 
die im neuen Führerschein bezeichnete 
Lenkberechtigung als erteilt. Eine Lenkbe-
rechtigung für die Unterklasse C1, die vor 
dem 31. März 2001 erteilt wurde und nicht 
ab der Vollendung des 21. Lebensjahres zur 
Klasse C wird, gilt als bis zum 31. März 
2011, hat der Betreffende in der Zwischen-
zeit das 60. Lebensjahr vollendet, bis zum 
31. März 2006 befristet. Für eine Verlänge-
rung ist ein ärztliches Gutachten gemäß § 8 
erforderlich. Eine Lenkberechtigung für die 
Klasse G, die vor dem 1. Oktober 2002 erteilt 
wurde, gilt als Lenkberechtigung für die 
Klasse F. Für eine Lenkberechtigung für die 
Klasse F, die vor dem 1. Oktober 2002 erteilt 
wurde, gilt der Berechtigungsumfang gemäß 
§ 2 Abs. 1 Z 6 in der Fassung BGBl. I Nr. 
81/2002. Wurde eine Lenkberechtigung vor 
dem 1. Oktober 2002 unter einer Bedingung 
gemäß § 8 Abs. 4 erteilt, gilt diese nunmehr 
als Auflage. 
 

(2) Führerscheine, die vor In-Kraft-
Treten dieses Bundesgesetzes in Österreich 
ausgestellt wurden, können auf Antrag ge-
gen Führerscheine nach diesem Bundesge-
setz im gleichen Berechtigungsumfang um-
getauscht werden. Dabei ist 
1. für die Gruppe AL eine Lenkberechti-

gung für die Klasse A, 
2. für die Gruppe DL eine Lenkberechti-

gung für die Klasse D 
zu erteilen. Personen, denen eine Lenkbe-
rechtigung für die Vorstufe A auf Grund einer 
Lenkberechtigung für die Gruppe AL erteilt 
wurde, ist auf Antrag die Lenkberechtigung 
für die Klasse A zu erteilen. In dem nach 
diesem Bundesgesetz ausgestellten Führer-
schein sind alle bisherigen Befristungen, 
Beschränkungen, Auflagen und dergleichen 
einzutragen. 
 

(3) Bei einem Umtausch einer Lenker-
berechtigung für die Gruppe AK ist in der 
Rubrik für die Vorstufe der Klasse A der 
Zahlencode „79 (<= 50 ccm)“ einzutragen. 
Ein solcher Führerschein ist auch jenen 
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Personen auszustellen, die innerhalb eines 
Monates nach In-Kraft-Treten dieses Bun-
desgesetzes die Fahrprüfung zur Lenkerbe-
rechtigung für die Gruppe AK erfolgreich 
abgelegt haben, wenn sie die Ausbildung vor 
In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes 
begonnen haben. 
 

(4) Führerscheine, die vor In-Kraft-
Treten dieses Bundesgesetzes ausgestellt 
wurden, dürfen weder ergänzt noch verlän-
gert werden, sondern sind anlässlich einer 
Ergänzung oder Verlängerung gegen Füh-
rerscheine nach diesem Bundesgesetz um-
zutauschen. Im Falle des Abhandenkom-
mens eines solchen Führerscheines ist ein 
Führerschein gemäß § 15 auszustellen. 
 

(5) Besitzer einer Lenkerberechtigung 
für die Gruppe C haben sich innerhalb von 
36 Monaten nach Vollendung des 45. Le-
bensjahres einer ärztlichen Untersuchung 
gemäß § 20 Abs. 4 zu unterziehen. Besitzer 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C, 
die bei In-Kraft-Treten dieses Bundesgeset-
zes das 45. Lebensjahr bereits überschritten 
haben, müssen sich innerhalb von 36 Mona-
ten nach In-Kraft-Treten dieses Bundesge-
setzes dieser ärztlichen Untersuchung unter-
ziehen. Nach Ablauf dieser Frist gilt eine 
derartige Lenkberechtigung für weitere fünf 
Jahre als Lenkberechtigung für die Unterk-
lasse C1. Wird innerhalb dieser Frist das 
Bestehen der gesundheitlichen Eignung 
nachgewiesen, kann die Lenkberechtigung 
für die Unterklasse C1 für die in § 20 Abs. 4 
zweiter Satz genannte Dauer erteilt werden. 
Die Lenkberechtigung für die Klasse C kann 
diesfalls nach Maßgabe des § 10 Abs. 4 für 
die in § 20 Abs. 4 erster Satz genannte 
Dauer wiedererteilt werden. Lenkerberechti-
gungen für die Gruppe D gelten längstens 
bis zum 1. November 2002. 
 

(5a) Personen, die glaubhaft machen, 
dass sie bereits vor dem In-Kraft-Treten des 
Bundesgesetzes (BGBl. I Nr. 25/2001) ein 
vierrädriges Leichtkraftfahrzeug zulässiger-
weise gelenkt haben, ist von einer ermäch-
tigten Einrichtung auf Antrag bis zum 1. Juli 
2002 ein Mopedausweis mit dem Vermerk 
„vierrädriges Leichtkraftfahrzeug“ auszustel-
len. 
 

(6) Wird der Umtausch eines Führer-
scheines, der auf Grund der Kraftfahrverord-
nung 1947, BGBl. Nr. 83, ausgestellt wurde, 
beantragt, so richtet sich der Berechtigungs-
umfang der zu erteilenden Lenkberechtigung 
nach den Bestimmungen des § 133 Abs. 2 
und 3 KFG 1967 in Verbindung mit Abs. 1 
und 2. 
 

(7) Durch Verordnung kann die für den 
Umtausch zuständige Behörde in ihrem 
örtlichen Wirkungsbereich nähere Vorschrif-
ten über die Vorgangsweise beim Führer-
scheinumtausch festsetzen. 
 

(8) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I 
Nr. 2009/93) 
 
 

§ 41. 
Übergangsbestimmungen 
 

(1) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens dieses Bundesgesetzes anhängigen 
Verfahren auf Grund der §§ 64 bis 77 KFG 
1967 sind nach der bisher geltenden Rechts-
lage zu Ende zu führen. Ausgenommen 
hiervon ist die Bestimmung des § 11 Abs. 4. 
 

(1a) Für die zum Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens des Verwaltungsreformgesetzes 
2001, BGBl. I Nr. 65/2002, anhängigen 
Verfahren bleiben § 35 Abs. 1 und § 36 
Abs. 1 in der vorher geltenden Fassung 
maßgeblich. 
 

(2) Jene Einrichtungen, die vor In-Kraft-
Treten dieses Bundesgesetzes Aufgaben 
erfüllt haben, für die nunmehr eine Ermächti-
gung nach § 36 erforderlich ist, dürfen diese 
nach In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes 
während längstens 24 Monaten weiter ausü-
ben. Sie gelten bis längstens 1. November 
1999 als ermächtigte Einrichtungen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes, wenn sie binnen 
zwölf Monaten nach In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes einen Antrag auf Erteilung 
einer Ermächtigung gemäß § 36 bei der 
zuständigen Behörde eingebracht haben. 
 

(3) Sachverständige für die Fahrprü-
fung, die vor In-Kraft-Treten dieses Bundes-
gesetzes gemäß § 126 KFG 1967 bestellt 
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wurden, dürfen diese Tätigkeit jedenfalls bis 
zum Ablauf ihrer Bestellung weiter ausüben. 
 

(4) Bis zur Einrichtung eines Zentralen 
Führerscheinregisters hat die Behörde bei 
der Erteilung einer Lenkberechtigung gemäß 
§ 78 KFG 1967 vorzugehen. Nach der Ein-
richtung des Zentralen Führerscheinregisters 
hat die Behörde bis zum Abschluss der 
Erfassung der im Zentralnachweis für Len-
kerberechtigungen enthaltenen Daten im 
Zentralen Führerscheinregister Anfragen 
sowohl gemäß § 17 Abs. 3 an das Zentrale 
Führerscheinregister als auch gemäß § 78 
Abs. 2 KFG 1967 an den Zentralnachweis für 
Lenkerberechtigungen zu richten. Wenn die 
Nacherfassung der im Zentralnachweis für 
Lenkerberechtigungen enthaltenen Auf-
zeichnungen in das Zentrale Führerschein-
register abgeschlossen ist, hat der Bundes-
minister für Verkehr, Innovation und Techno-
logie durch Verordnung festzulegen, dass 
bei der Erteilung einer Lenkberechtigung 
Anfragen an den Zentralnachweis für Len-
kerberechtigungen gemäß § 78 Abs. 2 KFG 
1967 nicht mehr zu stellen sind. 
 

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl I 
2002/81.) 
 

(6) Die Bestimmung des § 1 Abs. 6 Z 2 
gilt nicht für Personen, die vor dem 1. Juli 
1991 das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
 

(7) Besitzern einer noch nicht abgelau-
fenen Bestätigung gemäß § 79 Abs. 3 KFG 
1967 in der Fassung BGBl. I Nr. 103/1997 ist 
auf Antrag eine Lenkberechtigung im glei-
chen Berechtigungsumfang zu erteilen, 
wobei § 64 Abs. 6 KFG 1967 sinngemäß gilt. 

 
(8) Die mit 1. März 2006 anhängigen 

Verfahren sind nach der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Rechtslage fortzuführen. Die mit 
1. Oktober 2006 anhängigen Verfahren sind 
nach der zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Rechtslage fortzuführen. 

 
(9) Im Hinblick auf die Änderungen 

durch BGBl. I Nr. 93/2009 gelten folgende 
Übergangsvorschriften: 
1.  Personen, die 

a.  bereits im Besitz eines Mopedaus-
weises für Motorfahrräder oder In-
validenkraftfahrzeuge nach den bis 

1. September 2009 geltenden Be-
stimmungen sind, haben für den 
Erwerb eines Mopedausweises für 
vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge nur 
die praktische Ausbildung gemäß 
§ 31 Abs. 1 Z 4 auf einem solchen 
Fahrzeug zu absolvieren, 

b.  bereits im Besitz eines Mopedaus-
weises für vierrädrige Leichtkraft-
fahrzeuge nach den bis 1. Septem-
ber 2009 geltenden Bestimmungen 
sind, können bis zum 1. September 
2011 bei einer ermächtigten Ein-
richtung die Ausstellung eines Mo-
pedausweises für Motorfahrräder 
und/oder Invalidenkraftfahrzeuge 
ohne zusätzliche praktische Aus-
bildung beantragen; nach diesem 
Zeitpunkt ist die Ausbildung gemäß 
§ 31 Abs. 1 Z 4 auf einem Fahr-
zeug der betreffenden Kategorie zu 
absolvieren, 

c.  glaubhaft machen, dass sie vor 
dem 1. September 2009 zulässi-
gerweise ein Motorfahrrad gelenkt 
haben ohne im Besitz eines Mo-
pedausweises zu sein, ist von einer 
ermächtigten Einrichtung auf An-
trag bis zum 1. September 2011 
ein Mopedausweis für Motorfahrrä-
der und/oder Invalidenkraftfahrzeu-
ge auszustellen. 

Die Eintragung zusätzlicher Berechti-
gungen auf bestehenden Dokumenten 
von Mopedausweisen ist zulässig, so-
fern diese gemäß § 14 Abs. 4 zweiter 
Satz gültig sind. 

2.  Bewerbern um einen Mopedausweis, 
die mit 1. September 2009 das 15. Le-
bensjahr vollendet haben oder es spä-
testens am 1. März 2010 vollenden 
und die mit der Ausbildung zum Erwerb 
eines Mopedausweises bereits begon-
nen haben, darf der Mopedausweis bis 
zum 1. März 2010 unter Anwendung 
der bisher geltenden Bestimmungen 
ausgestellt werden. Dabei ist Bewer-
bern um einen Mopedausweis für vier-
rädrige Leichtkraftfahrzeuge auf Antrag 
auch ein Mopedausweis für Motorfahr-
räder und/oder Invalidenkraftfahrzeuge 
auszustellen. 

3.  Jene Verfahren zur Entziehung einer 
Lenkberechtigung, die mit 31. August 
2009 anhängig waren, sind nach der 
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bisher geltenden Rechtslage fortzufüh-
ren. 

 
 

§ 42. 
Verweisungen 
 
Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim-
mungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese, sofern nichts anderes aus-
drücklich bestimmt wird, in ihrer jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
 
 

§ 43. 
In-Kraft-Treten und Aufhebung 
 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. No-
vember 1997 in Kraft, sofern in den folgen-
den Absätzen nichts anderes bestimmt ist. 
 

(2) § 16 Abs. 5, § 17 und § 19 dieses 
Bundesgesetzes treten mit 1. März 1999 in 
Kraft. 

 
(3) Mit Ablauf des 31. Oktober 1997 tre-

ten folgende Bestimmungen des Kraftfahr-
gesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, samt Über-
schriften außer Kraft: §§ 64, 64a, 65, 66, 67, 
68, 68a, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a, 76 
und 77. 
 

(4) § 122b des Kraftfahrgesetzes 1967, 
BGBl. Nr. 267, tritt mit Ablauf des 28. Feb-
ruar 1999 außer Kraft. 
 

(5) § 78 des Kraftfahrgesetzes 1967, 
BGBl. Nr. 267, samt Überschrift tritt am Tag 
nach Kundmachung der gemäß § 41 Abs. 4 
erlassenen Verordnung des Bundesministers 
für Verkehr, Innovation und Technologie 
außer Kraft. 

 
(6) Verordnungen auf Grund dieses 

Bundesgesetzes können bereits von dem 
seiner Kundmachung folgenden Tag an 
erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühes-
tens mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundes-
gesetzes in Kraft treten. 
 

(7) § 4 Abs. 8, § 26 Abs. 1 bis 3 und 
§ 26 Abs. 5 bis 8 in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 2/1998 treten mit 1. 
November 1997 in Kraft. 
 

(8) § 41 Abs. 7 tritt mit 1. November 
1997 in Kraft. 
 

(9) § 1 Abs. 6, § 31 Abs. 3a, § 38 
Abs. 1 und § 40 Abs. 5a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 25/2001 treten 
mit 1. Juli 2001 in Kraft. 
 

(10) § 37 Abs. 1, § 37 Abs. 3, § 37 
Abs. 4, § 37 Abs. 6, § 37 Abs. 7 und § 37a, 
jeweils in der Fassung BGBl. I Nr. 32/2002, 
treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 

(11) § 35 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 in der 
Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 
2001, BGBl. I Nr. 65/2002, treten mit 1. Juli 
2002, jedoch nicht vor dem vierten der 
Kundmachung des Verwaltungsreformgeset-
zes 2001 folgenden Monatsersten in Kraft. 
Die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Verfah-
ren sind nach der vorher geltenden Rechts-
lage weiterzuführen. 
 

(12) Das Inhaltsverzeichnis, § 1 
Abs. 1a, 3, 4 und 6, § 2 Abs. 1 bis 4, § 3 
Abs. 3, § 4 Abs. 1 bis 4, 7 und 8, § 5 Abs. 2, 
5 und 6, § 6 Abs. 1, § 7, § 8 Abs. 1, 3 bis 6, 
§ 10 Abs. 1 und 4, § 11 Abs. 1, 2, 6, 6a und 
7, § 12 Abs. 2 und 3, § 13 Abs. 2, § 15 
Abs. 1, § 16, § 17, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 6 
bis 10, § 20 Abs. 6, § 21 Abs. 4, § 23 Abs. 1, 
3, 5 und 6, § 24 Abs. 1 und 3 bis 5, § 25 
Abs. 1 und 3, § 26 Abs. 1, 2 und 4 bis 8, 
§ 27 Abs. 1, § 28, § 30 Abs. 3, § 31 Abs. 1, 
3, 3a und 4, § 32 Abs. 1 und 2, § 32a Abs. 4, 
§ 34 Abs. 1, § 36 Abs. 1 und 2, § 37 Abs. 1, 
3 und 5, § 37a, § 38 Abs. 1, § 39 Abs. 1, 2 
und 5, § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 5 und § 43 
Abs. 9 jeweils in der Fassung BGBl. I Nr. 
81/2002, treten mit 1. Oktober 2002 in Kraft. 

 
(13) Das Inhaltsverzeichnis, §§ 4a bis 

4c, § 22 Abs. 7, § 24 Abs. 3 sowie § 40 
Abs. 8 in der Fassung BGBl. I Nr. 129/2002 
treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft. Verord-
nungen auf Grund der §§ 4a bis 4c in der 
Fassung BGBl. I Nr. 129/2002 können be-
reits von dem der Kundmachung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 129/2002 folgenden 
Tag an erlassen werden. Sie dürfen jedoch 
frühestens mit 1. Jänner 2003 in Kraft treten. 
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(14) Das Inhaltsverzeichnis, § 7 Abs. 3, 
4, 6 und 7, § 16 Abs. 2 Z 4 lit. i, Z 5 lit. f, 
Abs. 8 Z 5 und Abs. 9 zweiter Halbsatz, § 24 
Abs. 3, § 25 Abs. 3, § 26, § 30a und § 30b 
jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 15/2005 treten mit 1. Juli 2005 in 
Kraft. Bestrafungen aufgrund von Delikten, 
die vor dem 1. Juli 2005 begangen wurden, 
aber nach dem 1. Juli 2005 rechtskräftig 
werden, sind im Rahmen des Vormerksys-
tems nicht zu berücksichtigen. 

 
(15) Es treten in Kraft: 

1. § 30a Abs. 2 Z 13 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 152/2005 
mit 1. Jänner 2006; 

2. § 2 Abs. 2, § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 2 und 
Abs. 4, § 7 Abs. 3 Z 15, § 11 Abs. 6b 
und 7, § 13 Abs. 1, 2 und 4 bis 8, 
§ 14 Abs. 1, § 15 Abs. 1 dritter und vier-
ter Satz und Abs. 2 und 4, § 16 Abs. 2 
hinsichtlich des den Führerschein her-
stellenden Unternehmens, § 16a Z 9, 
§ 16b Abs. 4 Z 3, § 18 Abs. 1a, § 20 
Abs. 4 und § 21 Abs. 2, § 24 Abs. 1 und 
3, § 30a Abs. 4, § 31 Abs. 4, § 32 Abs. 
1, § 34 Abs. 1, § 36 Abs. 2, § 37 Abs. 3 
und 6, § 39 Abs. 6, § 41 Abs. 8 jeweils 
in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 152/2005 mit 1. März 2006; 
§ 4 Abs. 2, § 4c Abs. 1, § 5, § 7 Abs. 7 

und 8, § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und 2, § 11 
Abs. 6, § 13 Abs. 3, § 14 Abs. 5 und 7, § 15 
Abs. 1 erster und zweiter Satz und Abs. 3, 
§§ 16 bis 17 soweit sie nicht am 1. März 
2006 in Kraft getreten sind, § 19 Abs. 3, § 20 
Abs. 6, § 21 Abs. 4, § 22 Abs. 5, § 23, § 30 
Abs. 1 und 3, § 32 Abs. 2, § 33 Abs. 3, § 36 
Abs. 1, 4 und 5, § 38 Abs. 1, § 39 Abs. 4 
jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 152/2005 mit 1. Oktober 2006. 
Ab 1. Jänner 2006 dürfen die Behörden und 
anderen künftig am Verfahren Beteiligten im 
Rahmen des Testbetriebes die nach diesem 
Bundesgesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 
152/2005 vorgesehenen Verfahrensabläufe 
erproben. Parallel dazu sind die Verfahren 
auf die bisherige Art und Weise durchzufüh-
ren. Verordnungen aufgrund des § 11 Abs. 7 
und § 13 Abs. 8 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 152/2005 können 
bereits von dem seiner Kundmachung fol-
genden Tag an erlassen werden, dürfen 
jedoch frühestens mit 1. März 2006 in Kraft 
treten. Die in § 36 Abs. 1 Z 1 lit. d genannten 

Ermächtigungen dürfen bereits vor dem 1. 
Oktober 2006 ausgesprochen werden. 

 
(16) § 11 Abs. 4a und § 16a Z 2 treten 

hinsichtlich der Klasse D am 10. September 
2008, hinsichtlich der Klasse C und der 
Unterklasse C1 am 10. September 2009 in 
Kraft. § 20 Abs. 3 tritt drei Jahre nach Kund-
machung dieses Bundesgesetzes in der 
Fassung BGBl. I Nr. 31/2008 in Kraft. 
 

(17) § 1 Abs. 6, § 4 Abs. 8, § 4c Abs. 2, 
§ 24 Abs. 1, 3, 3a und 6, § 26 Abs. 2, § 30b 
Abs. 3, § 31, § 37a und § 41 Abs. 9 jeweils 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 93/2009 treten mit 1. September 2009 in 
Kraft. 
 
 

§ 44. 
Vollzugsbestimmungen 
 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie betraut, sofern 
in den folgenden Absätzen nichts anderes 
bestimmt ist. 
 

(2) Mit der Vollziehung des § 27 Abs. 2 
ist der Bundesminister für Inneres betraut; er 
hat hierfür das Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie herzustellen. 
 

(3) Mit der Vollziehung des § 22 Abs. 1 
bis 4 und 8 ist der Bundesminister für Lan-
desverteidigung betraut. Er hat hierfür das 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie herzus-
tellen. 
 

(4) Mit der Vollziehung der §§ 20 
Abs. 4, 21 Abs. 2 und 22 Abs. 1 jeweils 
letzter Satz ist der Bundesminister für Finan-
zen betraut. 
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